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Zum Titelbild
Der Salzhering geht zurück auf eine
Skulptur des Künstlers Tim Adam aus
Berkenthin. 

Er stellt folgendes dar:
Der Hering – einst „Silber der Ostsee“, 
der Kanal – Träger des weißen Goldes,
von Menschenhand gezeichnet, 
geschnitten und geschaffen, 
schleust Wohlstand 
gegen das Gefälle der Natur.



I. Einleitung
Mit dem zum 01. Dezember 2009 in Kraft
getretenen Vertrag von Lissabon haben
die primärrechtlichen Grundlagen der Eu-
ropäischen Union1 umfassende Änderun-
gen erfahren. Nicht zuletzt aufgrund der
intensiven Arbeit der deutschen kommu-
nalen Spitzenverbände ist es dabei gelun-
gen, (erstmals) auch die Rolle der kommu-
nalen Selbstverwaltungskörperschaften
zu betonen. Der nachfolgende Beitrag will
daher die neue Rechtslage vorstellen (da-
zu II.), zugleich aber auch den Blick auf die
Auswirkungen für die kommunale Praxis
lenken, die sich voraussichtlich insbeson-
dere im Bereich der (kommunalen) Da-
seinsvorsorge zeigen werden (dazu III.).
Über lange Zeit konnte in der Tat von einer
europarechtlichen „Kommunalblindheit“2

gesprochen werden. Es entsprach dem
Wesen der Europäischen Gemeinschaften
als einer ursprünglich völkerrechtlichen in-
ter-, später supranationalen Organisation,
dass sie die Mitgliedstaaten als "black
box" angesehen haben, auf deren innere
föderale oder zentralistische Verfasstheit
es nicht ankam. So war die Berücksichti-
gung der spezifischen Interessen weiterer
Ebenen – selbst wenn diese verfassungs-
rechtliche Absicherung erfuhren – kein
Thema3. Erst im Jahre 1992 wurde der
Ausschuss der Regionen geschaffen, dem
ein (sehr begrenzter) Einfluss auf die
Rechtssetzung der anderen EG-Organe
eingeräumt wurde. Zum Teil wurde ver-
sucht, das Defizit auf europäischer Ebene
durch nationale Regelungen abzumildern
– wobei sich diesbezügliche Bestrebun-
gen in Deutschland mit Art. 23 GG vorran-
gig auf die Länder und deren Rechtewah-
rung konzentrierte. Parallel dazu wuchs
der europäische Einfluss auf zahlreichen
(sektoralen) Rechtsgebieten und machte
auch nicht vor den allgemeinen Diensten
von wirtschaftlichem Interesse nach Art.
16 und 86 Abs. 2 EGV a. F. halt. Es wird
geschätzt, dass bis zu zwei Drittel der
kommunalrelevanten Vorschriften ihren
Ursprung mittelbar oder unmittelbar im
europäischen Recht haben4. Besonders
deutlich wird dies vor allem im Wirt-
schaftsrecht (z. B. Recht der öffentlichen
Auftragsvergabe und Beihilfenrecht) oder
im Umweltrecht5. Dabei gerieten zuneh-
mend auch Bereiche in den Fokus des eu-
ropäischen Binnenmarktziels, deren Bezü-
ge zumindest nicht auf den ersten Blick er-
sichtlich waren, so z. B. die Diskussion um
die Ausschreibungspflicht interkommuna-

ler Zusammenarbeit6, die sich angesichts
knapper Kassen auch im Bereich der Da-
seinsvorsorge zunehmender Beliebtheit
erfreut.
Die Debatte um die Rolle der Dienstleis-
tungen von allgemeinem Interesse, wobei
in einem ersten Schritt eine Abgrenzung
zwischen wirtschaftlichen und nicht-wirt-
schaftlichen Diensten zu erfolgen hat7, ist
gekennzeichnet von zwei unterschiedli-
chen Gegensätzen8. Zum einen geht es
um die Rolle des Staates einerseits und
die der Wirtschaft andererseits bei der
Zurverfügungstellung von solchen Leis-
tungen. Zum anderen geht es um die
Kompetenzverteilung zwischen der Eu-
ropäischen Union auf der einen Seite und
den Mitgliedstaaten samt Regionen und
Kommunen auf der anderen Seite. Hier
wurde seit jeher – und dies wird sich auch
durch den Vertrag von Lissabon nicht än-
dern, sondern eher verstärken – unter
dem Gesichtspunkt der Subsidiarität dis-
kutiert, wer für die Entscheidung über die
Art der Erbringung einer Leistung der Da-
seinsvorsorge, aber auch für deren Inhalt,
die Qualität und die Vergütung der Leis-
tung zuständig ist, wenn sie hoheitlich er-
bracht wird9. Gerade der Grundsatz der
Subsidiarität ist zugleich auch ein Einfalls-
tor für eine Debatte um die Beteiligungs-
rechte der regionalen und kommunalen
Selbstverwaltungskörperschaften, zumal
diese offensichtlich auf eine effektive
Durchsetzung angewiesen sind, um ihren
(nunmehr auch primärrechtlich abgesi-
cherten) Rechten Geltung zu verschaffen.

II. Kommunalrelevante Regelungen
des Vertrages von Lissabon

Beide Aspekte – weitergehende Beteili-
gungsrechte als formelle Stärkung kom-
munaler Gewährleistungen sowie Da-
seinsvorsorge als materiell-rechtlich rele-
vantester Regelungsbereich – werden
nunmehr vom europäischen Primärrecht
erfasst und fortentwickelt. Allein dieser
Umstand kann als Erfolg der kommunale
Ebene und ihrer Interessenvertretungen
betrachtet werden, da er zeigt, dass die
Kommunen auf europäischer Ebene Ge-
hör gefunden und als relevanter Akteur an-
erkannt worden sind.

1. Ausdrückliche Achtung des Rechts
der kommunalen Selbstverwaltung

Erstmal erkennt das europäische Primär-
recht mit dem Vertrag von Lissabon das
kommunale Selbstverwaltungsrecht aus-

drücklich an. Dies geschieht im Kontext
des neuen Art. 4 Abs. 2 EUV, der die Uni-
on auf die Achtung der nationalen Identität
der Mitgliedstaaten verpflichtet, die in ih-
ren grundlegenden politischen und verfas-
sungsmäßigen Strukturen einschließlich
der regionalen und lokalen Selbstverwal-
tung zum Ausdruck kommt. Ihre konkre-
ten Rechtswirkungen entfaltet diese Re-
gelung nur in der Zusammenschau mit an-
deren formellen (Beteiligungs-) Rechten
und im Rahmen von materiellen Fragen.
Sie wird aber als Auslegungsmaxime in al-
len kommunalrelevanten Sachmaterien,
denen sich die Europäische Union zuwen-
det, Berücksichtigung finden müssen.

2. Stärkung des Subsidiaritätsgrund-
satzes und Ausdehnung auf die
Kommunen

Gleiches gilt für das allgemeine Subsi-
diaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzip,
welches schon immer ein prägender
Grundsatz des europäischen Primärrechts
war und die Kompetenzen der Europäi-
schen Union grundsätzlich limitiert. Der
Subsidiaritätsgrundsatz wird durch den
Vertrag von Lissabon materiell-rechtlich
als auch hinsichtlich der gerichtlichen
Durchsetzbarkeit gestärkt. Während die
Grundaussage des Art. 5 Abs. 3 EUV n. F.
im Wesentlichen unverändert bleibt, er-
fährt seine Anwendung auf die bisher nur
pauschal genannten Mitgliedstaaten eine
bedeutsame Konkretisierung. Es wird aus-
drücklich die Berücksichtigung der Subsi-
diarität hinsichtlich der zentralen, der re-
gionalen und der lokalen Ebene eingefor-
dert. Damit sind in Bezug auf Deutschland
Bund, Länder und Kommunen gleichbe-
rechtigt abgesichert10.

3. Kontrolle durch die nationalen Par-
lamente

Zugleich findet eine Stärkung der Rechte
der nationalen Parlamente statt. Gem. Art.
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* Dr. Sönke E. Schulz ist geschäftsführender wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Lorenz-von-Stein-Institut
für Verwaltungswissenschaften an der Christian-Al-
brechts-Universität zu Kiel und Habilitand bei Prof.
Dr. Utz Schliesky.

1 Eine wesentliche Neuerung des Vertrages von Lis-
sabon war es auch, die zuvor bestehende Unter-
scheidung zwischen den Europäischen Gemein-
schaften und der Europäischen Union aufzuheben;
vgl. dazu Geiger/Khan/Kotzur, EUV/AEUV, Kommen-
tar, 5. Aufl. 2010, Art. 1 EUV Rn. 9 ff.

2 Faber, DVBl 1991, 1126 (1127); Hellermann, Örtliche
Daseinsvorsorge und gemeindliche Selbstverwal-
tung, 2000, S. 121; Landsberg, StG 2005, 311.

3 Hanisch/Eisenhut, BayVBl 2010, 204 (204).
4 S. bereits Schmahl, DÖV 1999, 852 ff.
5 Zimmermann, KommJur 2008, 41 (42).
6 Statt vieler Erps, Kommunale Kooperationshoheit

und europäisches Vergaberecht, 2010.
7 Zur Abgrenzung Kolb, LKV 2006, 97 (102).
8 Nach Wuermeling, WiVerw 2008, 247 (247).
9 Wuermeling, WiVerw 2008, 247 (247).

10 Hanisch/Eisenhut, BayVBl 2010, 204 (204).



12 Abs. 1 lit. b EUV haben diese dafür zu
sorgen, dass der Grundsatz der Subsidia-
rität gemäß den im Protokoll Nr. 2 über die
Anwendung der Grundsätze der Subsi-
diarität und Verhältnismäßigkeit vorgese-
henen Verfahren beachtet wird11. Die Frist,
innerhalb derer die nationalen Parlamente
(in Deutschland: Bundestag und Bundes-
rat) gegen einen europäischen Verord-
nungs- oder Richtlinienentwurf eine man-
gelnde Einhaltung des Subsidiaritätsprin-
zips geltend machen können, wurde auf
acht Wochen verlängert. Das Protokoll Nr.
2, das diese Rechte verbrieft, ist gem. Art.
51 EUV dem Primärrecht zuzurechnen12

und daher auch nur erschwert abdingbar.
Die Stellungnahmen der Parlamente (jeder
Mitgliedstaat besitzt zwei Stimmen, die
gegebenenfalls, wie in Deutschland, zwi-
schen den beiden Kammern geteilt wer-
den) sind von den maßgeblichen EU-Or-
ganen zu berücksichtigen; vereinigen die
abgegebenen Stellungnahmen mindes-
tens ein Drittel aller Stimmen der nationa-
len Parlamente, so ist der Verordnungs-
oder Richtlinienentwurf zu überprüfen.
Gibt es 50 % negative Äußerungen, er-
höhen sich die Begründungspflichten der
EU-Organe erneut. Zugleich werden mit
dem Protokoll Nr. 1 über die Rolle der na-
tionalen Parlamente in der Europäischen
Union neue Informationsrechte der natio-
nalen Parlamente begründet. Hinsichtlich
dieses Aspekts ist aus Sicht der Kommu-
nen jedoch festzuhalten, dass die "Kom-
munalblindheit" im Rechtssetzungsverfah-
ren fortexistiert – die Selbstverwaltungs-
körperschaften ihrerseits auf eine Geltend-
machung durch die nationalen Parlamen-
te angewiesen sind. Selbst die Landes-
parlamente – ihrerseits nunmehr auch ex-
plizit „subsidiaritätsgeschützt“13 – können
die Einhaltung des Prinzips jedoch nur in-
direkt (über den Bundesrat) einfordern. Auf
europäischer Ebene verlangt das Subsi-
diaritätsprotokoll, dass das nationale Par-
lament im Fall regionaler Gesetzgebungs-
zuständigkeiten die regionalen Parlamente
konsultiert (vgl. Art. 6 UAbs. 1 Satz 2 des
Protokoll Nr. 2). Für die Kommunen ver-
längert sich diese mittelbare Einflussmög-
lichkeit um eine weitere zwischengeschal-
tete Ebene. Dennoch ist die allgemeine
Stärkung des Subsidiaritätsgebots und
der Durchsetzungs- und Kontrollmecha-
nismen zu begrüßen, da der Grundsatz
der Subsidiarität eine lenkende Verteilung
der Kompetenzen auf die europäische
Ebene für europäische Fragen, auf die na-
tionale Ebene für nationale Fragen und
schließlich auf die regionale und kommu-
nale Ebene für örtliche und regionale Fra-
gen beabsichtigt14.

4. Subsidiaritätsklage
Das parlamentarische Prüfungs- und Rü-
gerecht wird zusätzlich durch ein Klage-
recht abgesichert. Nach § 8 Abs. 1 des
Subsidiaritätsprotokolls steht den Mit-
gliedstaaten bei (vermeintlichen) Verstö-

ßen gegen das Subsidiaritätsprinzip die
Nichtigkeitsklage (Art. 263 AEUV) gegen
den Rechtsakt offen. Die Klage kann von
der Regierung des Mitgliedstaates auch
im Namen seines Parlaments oder einer
Kammer erhoben werden, wenn das na-
tionale Recht dies vorsieht. Umgesetzt
wurde dies in Art. 23 Abs. 1a GG, der in
Satz 1 bestimmt, dass Bundestag und
Bundesrat das Recht haben, wegen Ver-
stoßes eines Gesetzgebungsakts der Eu-
ropäischen Union gegen das Subsidiari-
tätsprinzip vor dem Gerichtshof der Eu-
ropäischen Union Klage zu erheben. Gem.
Satz 2 ist der Bundestag hierzu auf Antrag
eines Viertels seiner Mitglieder verpflich-
tet15. Die Einwirkungsmöglichkeit der Lan-
desparlamente ist auch hier begrenzt: es
bleibt das Recht, die eigene Landesregie-
rung aufzufordern, auf einen entsprechen-
den Beschluss im Bundesrat hinzuwir-
ken16. Noch sind eingeschränkter auch
hier wiederum die Einfluss- und direkten
Klagemöglichkeiten der Kommunen. Aller-
dings wurde das Klagerecht gem. Art. 8
UAbs. 2 des Subsidiaritätsprotokolls auch
auf den Ausschuss der Regionen ausge-
dehnt – für alle Konstellationen, in denen
eine Anhörung des Ausschusses zu erfol-
gen hatte. Problematisch ist jedoch die
eingeschränkte Repräsentation der deut-
schen Kommunen im Ausschuss der Re-
gionen. Sie stellen lediglich drei von 24
deutschen Mitgliedern17. Es bleibt abzu-
warten, ob die beabsichtigte Neuregelung
der Anzahl der Vertreter im Ausschuss der
Regionen und seiner Zusammensetzung
hier wesentliche Veränderungen bringt18.

5. Anhörungsrechte
Als Äquivalent dieser eingeschränkten ei-
genen Durchsetzungsmöglichkeiten für
die kommunalen Selbstverwaltungskör-
perschaften könnten Anhörungsrechte
während des Gesetzgebungsprozesses
dienen. Diese werden jedoch ebenfalls
vorrangig dem Ausschuss der Regionen
zugebilligt, so dass die hinsichtlich der Ein-
flussmöglichkeiten deutscher Kommunen
geäußerte Kritik auch diesbezüglich Gel-
tung beansprucht. Der Ausschuss der Re-
gionen wirkt an der europäischen Gesetz-
gebung mit, indem er das Europäische
Parlament, den Rat und die Kommission
unterstützt und beratende Aufgaben
wahrnimmt (vgl. Art. 300 AEUV). Aus Art.
307 AEUV folgt ein Recht des Ausschuss
der Regionen, in den in den Verträgen vor-
gesehenen und in allen anderen Fällen an-
gehört zu werden, in denen es der Rat, die
Kommission oder das Europäische Parla-
ment für zweckmäßig erachten, insbeson-
dere aber bei grenzüberschreitender Zu-
sammenarbeit. Hinzu tritt Art. 2 des Sub-
sidiaritätsprotokolls, nach dem die Kom-
mission umfangreiche Anhörungen durch-
führen muss, bevor sie einen Gesetzge-
bungsakt vorschlägt. Dabei hat sie gege-
benenfalls der regionalen und lokalen Be-
deutung der in Betracht gezogenen Maß-

nahmen Rechnung zu tragen19. Ob und
inwieweit Art. 11 EUV n. F., der die Orga-
ne der Europäischen Union auf einen offe-
nen, transparenten und regelmäßigen Dia-
log mit den repräsentativen Verbänden
und der Zivilgesellschaft verpflichtet, wei-
tergehend zu einer tatsächlichen Stärkung
der Rolle der Kommunen – vermittelt
durch ihre Spitzenverbände – führen wird,
bleibt hingegen abzuwarten.

6. Ausgleich durch nationale Begleit-
gesetze zum Vertrag von Lissabon

Die auf europäischer Ebene bestehenden
Defizite hinsichtlich unmittelbarer Einfluss-
möglichkeiten der Kommunen auf den
Rechtsetzungsprozess wären indes un-
schädlich, wenn die nationalen Begleitge-
setze zum Vertrag von Lissabon hier einen
Ausgleich schaffen würden. Dies ist je-
doch nicht der Fall. Naturgemäß be-
schränken sich diesbezügliche Regelun-
gen des Bundes primär auf das Verhältnis
zwischen den Ländern und dem Bund und
können die kommunale Ebene zumindest
nicht unmittelbar begünstigen. Selbst die
Einflussrechte der Länder ließen sich in
diesem Prozess – ebenso wie die Rolle
des Bundestages gegenüber der Bundes-
regierung – noch weitergehend stärken.
Für die Kommunen relevant ist die Ände-
rung des § 10 des Gesetzes über die Zu-
sammenarbeit von Bund und Ländern in
Angelegenheiten der Europäischen Union
(EUZBLG)20, der nunmehr neben einem
allgemeinen Schutz der kommunalen
Selbstverwaltung (Abs 1 n. F.) eine Ver-
pflichtung der Bundesregierung vorsieht,
die Stellungnahme des Bundesrates unter
den Voraussetzungen des § 5 zu berück-
sichtigen, wenn dieser bei Vorhaben der
Europäischen Union zu Fragen der kom-
munalen Daseinsvorsorge Stellung nimmt.
Allerdings waren auch in der Vergangen-
heit die Interessen der im Bundesrat ver-
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11 S. dazu Schoo, EuR 2009, Beiheft 1, 51 (55).
12 Zur Rechtsqualität der Protokolle Geiger/Khan/Kot-

zur, EUV/AEUV, Kommentar, 5. Aufl. 2010, Art. 51
EUV Rn. 2.

13 Hanisch/Eisenhut, BayVBl 2010, 204 (205).
14 Zimmermann, KommJur 2008, 41 (43).
15 S. dazu Streinz, in: Sachs (Hrsg.), GG, Kommentar, 5.

Aufl. 2009, Art. 23 Rn. 121 ff.
16 Hanisch/Eisenhut, BayVBl 2010, 204 (205).
17 Geregelt in § 14 EUZBLG
18 Seit dem Vertrag von Lissabon ist die Zusammenset-

zung nicht mehr starr im Vertrag selbst geregelt, son-
dern einem einstimmigen Beschluss des Rates über-
antwortet. Hierdurch soll den sozialen, demografi-
schen und wirtschaftlichen Entwicklungen in der EU
in der Zusammensetzung des AdR-Plenums Rech-
nung getragen werden. Zudem wird zu diskutieren
sein, ob nicht eine Anpassung des Verteilungsschlüs-
sels zwischen den Mitgliedstaaten an denjenigen für
die Zusammensetzung des Europäischen Parla-
ments in Betracht kommt, was nahezu eine Ver-
dopplung der deutschen Delegation bewirken dürfte;
s. Zimmermann, KommJur 2008, 41 (46).

19 Dieses Anhörungsrecht auf europäischer Ebene ge-
nießt eine höherrangige Absicherung als das An-
hörungsrecht zugunsten der kommunalen Spitzen-
verbände in Deutschland, welches lediglich in den
Geschäftsordnungsbestimmungen vorgesehen ist.
Das Subsidiaritätsprotokoll ist hingegen gem. Art. 51
EUV Primärrecht.

20 Dazu Nettesheim, NJW 2010, 177 ff.



tretenen Landesregierungen nicht immer
deckungsgleich mit denjenigen der Kom-
munen21. Eine vergleichbare Regelung fin-
det sich auch im Gesetz über die Zusam-
menarbeit von Bundesregierung und
Deutschem Bundestag in Angelegenhei-
ten der Europäischen Union (dort § 9 Abs.
4 Satz 5 EUZBBG). Gem. § 14 Abs. 1
EUZBLG ist der Bundesrat zukünftig auch
bei der Besetzung des Ausschusses der
Regionen anzuhören. Neben diese Einwir-
kungsmöglichkeit, vermittelt durch Lan-
desparlament, Landesregierung und Bun-
desrat, treten die ohnehin auf Bundesebe-
ne bestehenden Anhörungsrechte, wie sie
von den Geschäftsordnungen (§§ 41, 47
Abs. 1 S. 1, 62 Abs. 2, 70 Abs. 2 der Ge-
meinsamen Geschäftsordnung der Bun-
desministerien; §§ 69 Abs. 5, 66 Abs. 2,
70 Abs. 1 S. 1 der Geschäftsordnung des
Deutschen Bundestages; keine Anhö-
rungs- oder Beteiligungsregelungen in der
Geschäftsordnung des Bundesrates und
der Gemeinsamen Geschäftsordnung für
den Vermittlungsausschuss) gewährleistet
werden. Landesrechtlich ist die Situation
vergleichbar – im Ergebnis bleiben die
Kommunen zur Durchsetzung ihrer (nun-
mehr explizit gewährleisteten) Rechte auf
europäischer Ebene auf Dritte angewie-
sen.

7. Fazit
Festhalten lässt sich, dass die Kommunen
durch den Vertrag von Lissabon materiell
eine erhebliche Stärkung ihrer Position er-
fahren haben; die Durchsetzungsmecha-
nismen allerdings derzeit noch ineffektiv
ausgestaltet sind. Eine Beseitigung dieses
Defizits wäre auch dem nationalen Bun-
des- und Landesgesetzgeber möglich, in-
dem die Rolle der Kommunen im Rah-
men der Beteiligung der Bundesrepublik
Deutschland, also von Bundesregierung,
Bundestag und Bundesrat, verbindlich
und nachvollziehbar ausgestaltet würde.
Dies setzt in vorgelagerten Schritten zu-
nächst aber die Stärkung der (Bundes-)
Parlamente gegenüber der (Bundes-) Re-
gierung, der Länder gegenüber dem Bund
und schließlich der Landesparlamente ge-
genüber den Landesregierungen voraus.
Auf einer geeigneten Ebene dieses viel
verzweigten Meinungsbildungsprozesses
des Mitgliedstaates müssen auch die In-
teressen der Kommunen dergestalt Ein-
gang finden, dass diese eigenverantwort-
lich die Verletzung ihrer (primärrechtlich
geschützten) Rechte – idealiter vermittelt
über den Bundesrat – geltend machen
können.

III. Zukunft der kommunalen Daseins-
vorsorge in Europa

Mehrere Gründe sprechen dafür, dass die
oben in ihren grundlegenden Spannungs-
feldern skizzierte Debatte um die (kommu-
nale) Daseinsvorsorge in Europa eine der
wesentlichen Fragestellungen der näch-
sten Jahre sein (und bleiben) wird. Einer-

seits werden aufgrund der veränderten
Möglichkeiten und der finanziellen Situati-
on der Kommunen zunehmend Überle-
gungen über neue Formen der Aufgabe-
nerfüllung – sei es in Form interkommuna-
ler Kooperationen, Privatisierungen in allen
erdenklichen Varianten, einschließlich von
Public Private Partnerships – angestellt
werden müssen, die aber zugleich immer
auch das europäische bzw. europäisierte
Beihilfen- und Vergaberecht auf den Plan
rufen. Andererseits zwingen demografi-
scher Wandel und die Fortentwicklung der
Gesellschaft zu einer Wissens- und Infor-
mationsgesellschaft auch dazu, den Inhalt
der Daseinsvorsorgeangebote neu zu be-
werten. Kommunale Aufgaben befinden
sich in einem grundlegenden rechtlichen
wie tatsächlichen Wandel22: Kinderbetreu-
ung und Altenpflege müssen gänzlich neu
organisiert werden, Themen treten hinzu,
die vor einigen Jahren nicht absehbar wa-
ren – genannt sei nur die Breitbandversor-
gung des ländlichen Raums23. Des Weite-
ren ist die enorme ökonomische Bedeu-
tung zu berücksichtigen: Die Leistungen
der Daseinsvorsorge machen immerhin
7% des Bruttoinlandsproduktes der EU
aus24. Und schließlich bieten – insoweit ist
zu ergänzen: leider – die Veränderungen
des europäischen Primärrechts in diesem
Bereich zahlreiche Diskussions- und Kri-
tikpunkte, die auf dem Weg zu einer ko-
härenten Daseinsvorsorgepolitik der eu-
ropäischen Union zunächst abzuarbeiten
sind. Diese können nachfolgend daher
auch nur skizziert werden, sind jedoch von
enormer praktischer Relevanz für die kom-
munale Aufgabenerfüllung.

1. Regelungskompetenz der Europäi-
schen Union

Kern der Änderung durch den Vertrag von
Lissabon ist die Neufassung des Art. 14
AEUV (Art. 16 EGV a. F.), der erstmalig ei-
ne Regelungskompetenz der Europä-
ischen Union auf dem Gebiet der Dienst-
leistungen von allgemeinem wirtschaftli-
chen Interesse vorsieht. Er lautet:
„Unbeschadet des Artikels 4 des Vertrags
über die Europäische Union und der Arti-
kel 93, 106 und 107 dieses Vertrags
und in Anbetracht des Stellenwerts, den
Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse innerhalb der gemeinsamen
Werte der Union einnehmen, sowie ihrer
Bedeutung bei der Förderung des sozialen
und territorialen Zusammenhalts tragen
die Union und die Mitgliedstaaten im Rah-
men ihrer jeweiligen Befugnisse im An-
wendungsbereich der Verträge dafür Sor-
ge, dass die Grundsätze und Bedingun-
gen, insbesondere jene wirtschaftlicher
und finanzieller Art, für das Funktionieren
dieser Dienste so gestaltet sind, dass die-
se ihren Aufgaben nachkommen können.
Diese Grundsätze und Bedingungen wer-
den vom Europäischen Parlament und
vom Rat durch Verordnungen gemäß dem
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren

festgelegt, unbeschadet der Zuständigkeit
der Mitgliedstaaten, diese Dienste im Ein-
klang mit den Verträgen zur Verfügung zu
stellen, in Auftrag zu geben und zu finan-
zieren“.
Ergänzt wird die Vorschrift durch das Pro-
tokoll Nr. 26 über Dienste von allgemeinem
Interesse, welches in Art. 1 festhält, dass
zu den gemeinsamen Werten der Europäi-
schen Union in Bezug auf Dienste von all-
gemeinem wirtschaftlichen Interesse im
Sinne des Art. 14 AEUV insbesondere die
wichtige Rolle und der weite Ermessens-
spielraum der nationalen, regionalen und
lokalen Behörden in der Frage, wie Diens-
te von allgemeinem wirtschaftlichen Inter-
esse auf eine den Bedürfnissen der Nutzer
so gut wie möglich entsprechende Weise
zur Verfügung zu stellen, in Auftrag zu ge-
ben und zu organisieren sind; die Vielfalt
der jeweiligen Dienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichem Interesse und
die Unterschiede bei den Bedürfnissen
und Präferenzen der Nutzer, die aus un-
terschiedlichen geografischen, sozialen
und kulturellen Gegebenheiten folgen kön-
nen und ein hohes Niveau in Bezug auf
Qualität, Sicherheit und Bezahlbarkeit,
Gleichbehandlung und Förderung des uni-
versellen Zugangs und der Nutzerrechte
zählen. Art. 2 stellt – deklaratorisch25, zu-
mal sich die Kompetenz der EU aufgrund
des erforderlichen Binnenmarktbezuges
nur auf wirtschaftliches Handeln beziehen
kann – klar, dass die Bestimmungen der
Verträge in keiner Weise die Zuständigkeit
der Mitgliedstaaten, nichtwirtschaftliche
Dienste von allgemeinem Interesse zur
Verfügung zu stellen, in Auftrag zu geben
und zu organisieren, berühren. Damit ge-
winnt die schwierige Abgrenzung zwi-
schen wirtschaftlichen und nicht-wirt-
schaftlichen Diensten weitergehende
praktische Relevanz.
Ob und vor allem wie die Europäische Uni-
on diese Kompetenz ausüben wird, ist
derzeit nicht abzusehen. Allerdings sind
einige Problemlagen bereits absehbar und
aus der Diskussion um eine Rahmenricht-
linie zur Daseinsvorsorge bereits bekannt.
Fraglich ist zunächst, ob sich die Kommis-
sion entscheiden wird, einen horizontalen
Ansatz zu wählen oder ein sektorales Vor-
gehen zu erwarten ist. Die Tendenz der
letzten Jahre in anderen Sachgebieten, die
ebenfalls die Dienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichen Interessen tan-
gieren, wie z. B. bei der EU-Dienstleis-
tungsrichtlinie26, deutet eher darauf hin,
dass ein horizontaler Ansatz favorisiert
wird, während die Formulierung („Verord-
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21 Hanisch/Eisenhut, BayVBl 2010, 204 (206).
22 Schliesky, in: ders. (Hrsg.), Selbstverwaltung im Staat

der Informationsgesellschaft, Dokumentation des
Symposiums zu Ehren von Prof. Dr. Georg-Christoph
von Unruh, 2010, S. 67 ff.

23 Dazu Rave/Schlie/Schliesky (Hrsg.), Erdgas, Strom,
Breitband – Netzinfrastrukturen in Schleswig-Holstein
im Wandel, 2010.

24 Wuermeling, WiVerw 2008, 247 (247). 
25 Ruge, Der Landkreis 2008, 583 (584). 



nungen“) eher auf sektorale Regelungen
hindeutet. Die Regelungskompetenz ist
aus Sicht der Kommunen ambivalent zu
bewerten. „Eine mit dieser neuen EU-Ver-
ordnungskompetenz verbundene Besorg-
nis ist darin zu sehen, dass mit der Ausü-
bung dieser Kompetenz Regelungen ge-
schaffen würden, die die mit dem
kommunalen Selbstverwaltungsrecht ver-
bundene Organisations- und Entschei-
dungsfreiheit der Kommunen bei der Er-
bringung von Diensten der Daseinsvorsor-
ge negativ tangiert. Andererseits ist es
aber durchaus vorstellbar, dass durch ent-
sprechende Verordnungen der EU die Er-
bringung der Dienste der Daseinsvorsorge
in Anbetracht des Binnenmarktrechts eu-
roparechtsfest abgesichert werden könn-
te und damit die auch von den Kommunen
gewünschte Rechtssicherheit geschaffen
würde“27. 

2. Wechselverhältnis mit anderen Be-
stimmungen des EUV

Die in der Vergangenheit zur „Verteidi-
gung“ der kommunalen Entscheidungs-
und Organisationshoheit eingewandte Ar-
gumentation, dass „die gewachsenen und
erfolgreichen Strukturen der kommunalen
Daseinsvorsorge und der Erbringung der
Dienste vor Ort [nicht] mehr und mehr in
Frage gestellt werden [dürften] als im eu-
ropäischen Binnenmarkt der reine Markt-
gedanke Raum greift“ und der „Wettbe-
werbsgedanke […] nicht alleiniges Leit-
bildprinzip europäischer Politik“ sein
dürfe28, kann zwar möglicherweise in die-
ser Pauschalität nicht überzeugen, wird je-
doch – und auch dafür finden sich im Ver-
trag von Lissabon Anhaltspunkte – im
Rahmen der Ausgestaltung bspw. durch
eine Verordnung Berücksichtigung finden
müssen. Offensichtlich steht die neue Re-
gelungskompetenz des Art. 14 AEUV
nämlich nicht isoliert, sondern ist einge-
bettet in die übrigen Aussagen des EUV
und des AEUV, die sich auf die Dienste von
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse
und deren Erbringung unmittelbar oder
mittelbar beziehen.
Dies zeigt sich zunächst an dem konkreti-
sierenden Protokoll Nr. 26, welches nicht
nur die weiterhin wichtige Differenzierung
zwischen nicht-wirtschaftlichen und wirt-
schaftlichen Diensten aufrechterhält29,
sondern auch Leitlinien einer zukünftigen
Regelung aufstellt. Dies sind zum Teil ge-
rade auch Schutzgüter und Rechtsposi-
tionen, die einem „reinen“ Marktgedanken
entgegenstehen und daher mit diesem zu
einem schonenden Ausgleich gebracht
werden müssen. Eine Regelung wird die
Interessen der Marktteilnehmer – und vor
allem potenzieller Wettbewerber der öf-
fentlichen Hand – ebenso zu werten ha-
ben wie die Gleichheit des Zugangs, die
Versorgungssicherheit, die Gemeinwohl-
bindung und die Qualität der Dienstleis-
tungen30. Schon im Rahmen der Diskussi-
on um eine Rahmenrichtlinie zeigte sich,

dass eine einseitige Marktausrichtung sich
wohl kaum hätte durchsetzen können: An
eine Regelung hätten sich vor allem dieje-
nigen nicht herangewagt, die mit dem Sta-
tus quo zurecht gekommen sind, da deren
Befürchtung dahin ging, dass unter politi-
schem Druck die marktwirtschaftlichen
Prinzipien noch stärker zurückgedrängt
würden31. Selbst wenn man diese Ein-
schätzung nicht teilt, zeigt sie doch, dass
das Ergebnis einer Diskussion derzeit
nicht absehbar und von zahlreichen Fak-
toren sowie einem umfassenden Interes-
senausgleich abhängig ist. Aus Gründen
der Rechtssicherheit und der Demokratie
wäre es wünschenswert, wenn der eu-
ropäische Gesetztgeber den rechtlichen
Rahmen für so wichtige integrationspoliti-
sche Fragen selbst festlegen würde32.
Weitere Aspekte, die geeignet erscheinen,
die Regelungsbefugnis aus Art. 14 AEUV
bzw. ihre marktorientierte Grundausrich-
tung aus entgegengesetzter Zielrichtung
zu beeinflussen, sind die soeben be-
schriebene erstmalige Betonung der kom-
munalen Selbstverwaltung, die traditionell
gewachsen auch und gerade den Bereich
der Daseinsvorsorge einbezieht33, das
Subsidiaritätsprinzip34 sowie die Neufas-
sung des Art. 3 EUV, der nunmehr den ge-
meinsamen Binnenmarkt auf das Ziel einer
sozialen Marktwirtschaft verpflichtet und
daher ggf. ein starkes Korrektiv beinhaltet.
„Aus einer Analyse der Rechtsgrundlagen
ergibt sich nämlich die […] Erkenntnis,
dass die neuen Vorgaben des Lissabon-
Vertrages bereits selbst sicherstellen, dass
die Kommission nicht einen uneinge-
schränkten Wettbewerb im Bereich der
Daseinsvorsorge forcieren kann“35. Und
schließlich dürfen auch die Rechtspositio-
nen der betroffenen Bürger nicht verges-
sen werden: deren Grundrechte auf Zu-
gang zu den Leistungen der sozialen Si-
cherheit und zu den sozialen Diensten (Art.
6 Abs 1 EUV i. V. m. Art. 34 GRCh) sowie
zu den Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichen Interesse, wie er durch die
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und
Gepflogenheiten im Einklang mit dem Ver-
trag zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft geregelt ist, um den sozialen
und territorialen Zusammenhalt der Union
zu fördern (Art. 6 Abs 1 EUV i. V. m. Art. 36
GRCh), sind in eine Abwägung einzustel-
len. Auf der anderen Seite gilt dies selbst-
verständlich auch für die Grundfreiheiten
auf Warenverkehrs- und vor allem Dienst-
leistungsfreiheit36, deren sekundärrechtli-
che Konkretisierung in Form der EU-
Dienstleistungsrichtlinie aber wiederum
den Besonderheiten der Daseinsvorsorge
Rechnung trägt37.

3. Fazit
Im Bereich der Auswirkungen der neuen
Regelung des Art. 14 AEUV bleibt abzu-
warten, welchem der vielfältigen Gesichts-
punkte seitens der Europäischen Union
der Vorrang eingeräumt wird oder wie sich

sachgerechte Kompromisse zwischen
den widerstreitenden Positionen erzielen
lassen. Dass auch die Änderungen außer-
halb des Art. 14 AEUV nicht ohne Auswir-
kungen auf die kommunalrelevanten The-
men der Daseinsvorsorge, des Vergabe-
oder Beihilferechts bleiben, zeigt sich
schon jetzt an der Beurteilung der Verga-
berechtspflichtigkeit einer interkommuna-
len Kooperation. Ob auch die Entschei-
dung zur Stadtreinigung Hamburg38 auf
eine veränderte Sichtweise der kommuna-
len Selbstverwaltung durch das Primär-
recht rückführbar ist, lässt sich nicht bele-
gen; in der Entscheidung „Coditel Bra-
bant“39 wurde aber die Möglichkeit einer
gemeinsamen Beherrschung einer Gesell-
schaft durch mehrere „öffentliche Hände“
seitens der Generalanwältin ausführlich
auch mit der kommunalen Selbstverwal-
tungsgarantie begründet. Der Vertrag von
Lissabon betone „die Rolle der regionalen
und lokalen Selbstverwaltung für die je-
weilige nationale Identität, die es zu achten
gilt“40. Findet diese Einschätzung – zwar
nicht als alleiniger Maßstab – Eingang in
weitere Debatten, erscheint die Bedro-
hung der kommunalen Daseinsvorsorge in
ihrer überkommen Ausrichtung durch Eu-
ropa nicht allzu groß.
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26 RL 2006/123/EG v. 12.12.2006, ABl L 376 v. 27.12.
2006, 36; grundlegend dazu Schlachter/Ohler
(Hrsg.), Europäische Dienstleistungsrichtlinie – Hand-
kommentar, 2008; Schliesky (Hrsg.), Die Umsetzung
der EU-Dienstleistungsrichtlinie in der deutschen Ver-
waltung, Teil I: Grundlagen, 2008; Teil II: Verfahren,
Prozesse, IT-Umsetzung, 2009; Teil III: Information,
Wissen, Verantwortung, 2010.

27 Zimmermann, KommJur 2008, 41 (44).
28 Zimmermann, KommJur 2008, 41 (45).
29 Zur Abgrenzung Kolb, LKV 2006, 97 (102).
30 Zimmermann, KommJur 2008, 41 (45).
31 Wuermeling, WiVerw 2008, 247 (252).
32 Wuermeling, WiVerw 2008, 247 (252); ähnlich Lan-

gen/Schwab, StG 2010, 273 (274): „Fest steht: Wett-
bewerb ist kein isoliertes Ziel für sich und auch kein
Selbstzweck, er ist vielmehr Mittel zum Zweck und
ein Weg zum Wohlstand aller Bürgerinnen und Bür-
ger Europas. Die rechtzeitige Beschäftigung des Par-
laments mit möglichen neuen Daseinsvorsorge-Re-
geln ist also kein Präjudiz dafür, dass tatsächlich
schärfere Wettbewerbsregeln kommen, sondern
stellt sicher, dass die Abgeordneten ihren demokra-
tisch legitimierten Einfluss auf eine Veränderung der
Wettbewerbsregeln in der Daseinsvorsorge wahren“.

33 Ob sich daher allerdings argumentieren lässt, nun-
mehr sei europarechtlich – auch im Bereich der Da-
seinsvorsorge – der Kernbereich der kommunalen
Selbstverwaltungsgarantie jeglichem europäischen
Zugriff entzogen (so aber Langen/Schwab, StG
2010, 273 [274]), erscheint aufgrund des Anwen-
dungsvorrangs des Europarecht auch gegenüber
verfassungsrechtlichen Verbürgungen fraglich.

34 Langen/Schwab, StG 2010, 273 (274) sprechen zu-
treffend von einer Beschränkung des Art. 14 AEUV
durch andere primärrechtliche Grundsätze.

35 Langen/Schwab, StG 2010, 273 (274).
36 Langen/Schwab, StG 2010, 273 (275).
37 S. zu den Ausnahmevorschriften vom Regime der

Dienstleistungsrichtlinie in Art. 2 Abs. 2 lit. a und Art.
17 DLR Luch/Schulz, in Schliesky (Fn. 26), Teil III, S.
59 (67).

38 EuGH, Urt. v. 09.06.2009, C-480/06 = GewArch
2009, 308 ff.; dazu Portz, VergabeR 2009, 702 ff.; v.
Donat/Lipinsky, KommJur 2009, 361 ff.

39 EuGH, Urt. v. 13.11.2008, C-324/ 07 (Coditel Bra-
bant), NZBau 2009, 54 (57)

40 Zitiert nach Ruge, Der Landkreis 2008, 583 (586).



Seit März dieses Jahres gibt es wieder ei-
ne Gemeindefinanzkommission. Die Bun-
desregierung hat sie eingesetzt, um über
eine Neuordnung der Gemeindefinanzie-
rung und über Möglichkeiten zu beraten,
die kommunale Handlungsfähigkeit zu
verbessern. Das klingt auf den ersten Blick
nicht schlecht, doch steckt dahinter das
Ziel, die Gewerbesteuer abzuschaffen und
durch ein Zuschlagsmodell bei der Ein-
kommen- und der Körperschaftsteuer zu
ersetzen. Das klingt weit weniger gut! 

Nach zwei Kommissionssitzungen im
März und im Juli bietet sich ein Blick auf
die bisherigen Arbeiten der Kommission
an. Kurz gesagt, es gibt noch keine Er-
gebnisse, aber viele Papiere. Und eine
durchaus gewichtige Veränderung ist fest-
stellbar: der Bund scheint nunmehr auch
zu Lastenverschiebungen zwischen den
Ebenen bereit zu sein. Während in dem
Kabinettsbeschluss zur Einsetzung der
Gemeindefinanzkommission* noch darge-
legt wurde, es dürfe nicht zu Lastenver-
schiebungen zwischen dem Bund einer-
seits und den Ländern und Kommunen
andererseits kommen, hielt Bundesfinanz-
minister Schäuble diese Haltung in der
zweiten Sitzung nicht mehr aufrecht! 

Die Kommission hat drei Arbeitsgruppen,
von denen die AG Kommunalsteuern wi-
derrum drei Arbeitskreise eingesetzt hat.
Schauen wir auf die einzelnen Gremien der
Kommission:

I. AG Kommunalsteuern
Die Arbeitsgruppe „Kommunalsteuern“
und die ihr zugeordneten Arbeitskreise ha-
ben sich im Wesentlichen mit der Prüfung
des von der FDP vorgeschlagenen Koaliti-
onsmodells befasst. Allein im Arbeitskreis
„Strukturanalyse“ hat die Gewerbesteuer
in ihrer jetzigen Form eine größere Rolle
gespielt.

Für die kommunale Seite ist bedeutsam,
dass das Koalitionsmodell in seiner jetzi-
gen Form von niemandem in der Arbeits-
gruppe als möglicher Ersatz der Gewerbe-
steuer angesehen wird. Selbst die Befür-
worter des Modells gestehen angesichts
der Ergebnisse der ersten Berechnungen
– die ein Milliardendefizit für die öffentli-
chen Haushalte insgesamt ausweisen! –
ein, dass das Modell in der jetzigen Form
nicht realisierbar ist; man hat allerdings die
Hoffnung, durch Veränderungen am Mo-
dell zu anderen Ergebnissen zu gelangen.

In die weitere Arbeit der Arbeitsgruppe
wird nunmehr auch das Kommunalmodell
einbezogen. Zudem sollen Teile des Mo-
dells der Stiftung Marktwirtschaft geprüft
werden.

1. AK Administrierbarkeit
Der Zwischenbericht des Arbeitskreises
„Administrierbarkeit“ kommt zu dem Er-
gebnis, dass das Prüfmodell administrativ
umsetzbar ist. Allerdings besteht Einver-
nehmen, dass diese Umsetzung frühes-
tens im Jahr 2014 denkbar ist, die Mehr-
heit der Arbeitsgruppenmitglieder hält eine
Umsetzung frühestens im Jahr 2016 für
realistisch. Der administrative Aufwand bei
der Steuerverwaltung und bei Arbeitge-
bern wird nach dem Ergebnis der Unter-
suchung erheblich ansteigen.

Es besteht Einvernehmen, dass für die
Umsetzung des Koalitionsmodells eine
Änderung des Grundgesetzes erforderlich
ist, so dass die Koalition 2/3-Mehrheiten in
Bundestag und Bundesrat braucht!

2. AK Quantifizierung
Der Zwischenbericht des Arbeitskreises
„Quantifizierung“ ist das derzeit wohl wich-
tigste Dokument in der Gemeindefinanz-
kommission. Ein zentrales Ergebnis der
Arbeiten ist die Darstellung der finanziellen
Auswirkungen des zu prüfenden Modells;
Sie finden diese Tabelle auf Seite 8 des
Zwischenberichts des Arbeitskreises so-
wie im Zwischenbericht der Arbeitsgruppe
„Kommunalsteuern“.

Die Berechnungen kommen zum Ergeb-
nis, dass die Umsetzung des Prüfmodells
zu einem Gesamtdefizit bei Bund und Län-
dern von -5 bis -6 Mrd. Euro jährlich führen
würde. Hinzu kommt, dass die kommuna-
le Steuerbasis grundlegend verändert
werden würde:
– Bezogen auf das Jahr 2010 würde die

Abschaffung der Gewerbesteuer zu ei-
nem Einnahmeverlust von -25,92 Mrd.
Euro führen, während der Kommunalzu-
schlag zur Körperschaftsteuer lediglich
+5,72 Mrd. Euro ausmachen würde.

– Der Wegfall des heutigen Einkommen-
steueranteils würde zu Mindereinnah-
men von -20,95 Mrd. Euro führen, wäh-
rend der Zuschlag zur Einkommensteu-
er +27,11 Mrd. Euro Mehreinnahmen
brächte.

– Der sich daraus ergebende negative
Saldo in Höhe von -14,05 Mrd. Euro im
Jahr 2010 müsste über einen zusätzli-
chen Umsatzsteueranteil der Städte

und Gemeinden ausgeglichen werden.
Damit würde das sogenannte Prüfmodell
zu einem deutlichen Absinken des Bei-
trags der Unternehmen zur kommunalen
Steuerbasis und zu einem Anstieg des
Beitrags der Arbeitnehmer (Einkommen-
steuer) und Verbraucher (Umsatzsteuer)
führen.

Für die Analyse der interkommunalen Ver-
schiebungen wurde ein Unterarbeitskreis
„Gemeindescharfe Berechnungen“ einge-
richtet. Wegen der Komplexität der Be-
rechnungen sind erste Ergebnisse aber
frühestens Ende August 2010 zu erwar-
ten.

3. AK Strukturanalyse
Das Positionspapier des Arbeitskreises
„Strukturanalyse“ ist das derzeit am stärk-
sten politisch geprägte Dokument der Ge-
meindefinanzkommission. Das BMF hatte
nach mehreren Sitzungen den Entwurf ei-
nes Zwischenberichts vorgelegt, der für
uns in keiner Weise akzeptabel war: der
Bericht überhöhte die Möglichkeiten,
durch Gebührensteigerung oder Ände-
rung von Verwaltungsstrukturen zu einer
nennenswerten finanziellen Entlastung der
Kommunalhaushalte zu kommen, relati-
vierte die Bedeutung der kommunalen So-
zialausgaben und enthielt positive Ein-
schätzungen zum Prüfmodell der Koali-
tion, die in keiner Weise den bisherigen
Diskussionsverlauf im Arbeitskreis wider-
spiegelten. Wir haben von kommunaler
Seite daraufhin angekündigt, ein abwei-
chendes Votum in die Kommission einzu-
bringen; dem haben sich die Länder Ber-
lin, Brandenburg, Hamburg, Rheinland-
Pfalz und Sachsen angeschlossen.

Im Ergebnis enthält das Positionspapier
des Arbeitskreises zur Steuerseite nun-
mehr eine synoptische Darstellung, die
verdeutlicht, dass der Bund mit seiner Ein-
schätzung zum Prüfmodell und zur derzei-
tigen Gewerbesteuer alleine ist! Bayern –
als weiteres Mitglied im Arbeitskreis – woll-
te sich zwar der Position der Bundesverei-
nigung und der Länder Berlin, Branden-
burg, Hamburg, Rheinland-Pfalz und
Sachsen nicht anschließen, hat sich aber
auch außerstande gesehen, die Haltung
des Bundes einzunehmen. Die bayerische
Sichtweise, der man ebenfalls nur be-
grenzte Sympathie für das Prüfmodell ent-
nehmen kann, findet sich nunmehr auf
Seite 5 des Papiers.

II. AG Standards
Der Zwischenbericht der Arbeitsgruppe
„Standards“ gliedert sich in zwei Teile. Der
erste Teil befasst sich mit den Standards;
der zweite – umfangreichere – Teil bein-
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haltet eine Darstellung der finanziellen Be-
lastungen der Kommunen durch Sozial-
ausgaben.

Für die kommunale Seite ist entscheidend,
dass die Entwicklung der kommunalen
Sozialausgaben in der Arbeitsgruppe in-
tensiver betrachtet werden wird. Die vor-
gesehene Überprüfung der gemeldeten
Standards werden wir wohlwollend beglei-
ten, ich erwarte davon allerdings keine fi-
nanziellen Entlastungen der Kommunen in
einem nennenswerten Umfang. Im Einzel-
nen:

1. Überprüfung von Standards
Die Arbeitsgruppe „Standards“ soll Entla-
stungsmöglichkeiten der Kommunen auf
der Ausgabenseite, insbesondere durch
die Flexibilisierung von Standards, prüfen.
Hierzu hatte die Arbeitsgruppe eine ent-
sprechende Erhebung durchgeführt, an
der sich auch die große Mehrzahl unserer
Mitgliedsverbände beteiligt hat.

Zur weiteren Prüfung der gemeldeten
Standards verständigte sich die Arbeits-
gruppe auf folgende Kategorisierung:

– Kategorie I: Standards ohne Lastenver-
schiebung,

– Kategorie II: Standards mit Lastenver-
schiebung zwischen den Ebenen,

– Kategorie III: Standards in laufenden
Gesetzgebungsverfahren.

Die Kategorien I und II wurden im Hinblick
auf die Vorgabe im Kabinettsbeschluss,
wonach Aufkommensverschiebungen ins-
besondere zwischen dem Bund auf der ei-
nen und Ländern und Kommunen auf der
anderen Seite zu vermeiden sind, gewählt.
Die Kategorie III soll an den Gesetzgeber
appellieren, laufende Gesetzgebungsvor-
haben nochmals aus dem Blickwinkel
„Vermeidung von Standards“ auf ihre Not-
wendigkeit oder zumindest ihren Umfang
hin zu überprüfen.

Die in den Kategorien I und II zusammen-
gefassten Meldungen sollen im Weiteren
als optionale Standardänderungen behan-
delt werden, die es nunmehr im Einzelnen
inhaltlich zu bewerten gilt. Dabei sollen al-
le Vorschläge in die Prüfung einbezogen
werden.

2. Kommunale Sozialausgaben
Das BMF war von Beginn an bestrebt, die
Auseinandersetzung um das Thema „So-
zialausgaben“ zu verzögern. Dieses The-
ma war erst auf Drängen der Kommunen
und mit Hilfe der Länder gegen den Willen
des Bundes in der konstituierenden Sit-
zung der Kommission auf die Tagesord-
nung gesetzt worden. Dementsprechend
wollte das BMF diese Frage auch erst
nach der Sommerpause behandelt sehen.

Wir konnten aber durchsetzen, dass be-

reits der Zwischenbericht (Seite 5 ff) eine
umfangreiche Bestandsaufnahme der So-
zialausgaben der Kommunen enthält. Da-
bei wird die Entwicklungsdynamik der
wichtigsten Ausgabenblöcke dargestellt.
Dargestellt wird zudem die Entwicklung
der unmittelbaren Ausgaben für soziale
Leistungen nach kommunalen Ebenen; in
dieser Tabelle ist kenntlich gemacht, dass
indirekte Belastungen durch die Kreisum-
lage nicht berücksichtigt wurden, dass
diese Belastungen aber unter finanzpoliti-
schen Aspekten nicht vernachlässigt wer-
den dürfen. Es ist fiskalisch gleichbedeu-
tend, ob eine Kommune die Kosten sozia-
ler Leistungen unmittelbar trägt oder ob
sie – als kreisangehörige Gemeinde – über
die Kreisumlage damit belastet wird. Der
Zwischenbericht kommt sachgerecht zu
dem Ergebnis, dass die Ausgabensteige-
rungen für soziale Leistungen alle kommu-
nalen Ebenen betreffen und nicht – wie in
Unkenntnis der Funktionsweise der Kreis-
umlage gelegentlich behauptet – allein die
kreisfreien Städte und die Landkreise.

Die Arbeitsgruppe stellt darüber hinaus
einvernehmlich fest, dass die Belastung
der Kommunen durch Sozialausgaben ei-
ne Dimension erreicht hat, die sich nicht
durch eine Flexibilisierung von Standards
kompensieren lässt. Die kommunalen
Spitzenverbände und die in der Arbeits-
gruppe vertretenen Länder vertreten zu-
dem geschlossen die Auffassung, dass
sich eine signifikante und nachhaltige Ver-
besserung der kommunalen Finanzen nur
durch Maßnahmen im Bereich der Sozial-
ausgaben erreichen lässt.

III. AG Rechtsetzung
Die Arbeitsgruppe „Rechtsetzung“ sollte
sich mit der Beteiligung der Kommunen an
der Gesetzgebung des Bundes sowie an
der EU-Rechtsetzung befassen und
Handlungsempfehlungen zur Stärkung
der kommunalen Selbstverwaltung erar-
beiten.

Die Forderung der Bundesvereinigung
nach einer Änderung des Grundgesetzes
zur Stärkung der kommunalen Beteiligung
an der Gesetzgebung wurde von Bund
und Ländern von Beginn an zurückgewie-
sen. Die Arbeitsgruppe hat nunmehr
Handlungsempfehlungen erarbeitet, die
sich auf Seite 24 des Zwischenberichts
wiederfinden. Danach sollen ergänzende
Regelungen zur kommunalen Klagebefug-
nis bei Kommunalverfassungsbeschwer-
den nicht weiter behandelt werden; bei der
Beteiligung der Kommunen an der EU-
Rechtsetzung enthält der Bericht ausge-
sprochen weiche Empfehlungen und
Prüfaufträge.

Von zentraler Bedeutung ist die Beteili-
gung der Kommunen an der Rechtset-
zung des Bundes. Hier werden Änderun-

gen der gesetzlichen Grundlagen des Nor-
menkontrollrats und der gemeinsamen
Geschäftsordnung der Bundesregierung
vorgeschlagen und vorsichtige Empfeh-
lungen für die Geschäftsordnung des Bun-
destages und des Bundesrates gemacht.

Hinsichtlich des Normenkontrollrates wird
die Frage der Darstellung des sogenann-
ten Erfüllungsaufwandes diskutiert; darun-
ter versteht man den gesamten messba-
ren Zeitaufwand und die Kosten, die durch
die Befolgung einer bundesrechtlichen
Vorschrift bei Bürgerinnen und Bürgern,
Wirtschaft sowie der öffentlichen Verwal-
tung entstehen. Diese Prüfbefugnis des
Normenkontrollrates würde bei Gesetz-
entwürfen der Bundesregierung greifen
und weit über die derzeitige Prüfung der
Bürokratiekosten hinausgehen; eine Aus-
dehnung auf Gesetzentwürfe des Bun-
desrates oder aus der Mitte des Parla-
ments auf Antrag wird erwogen.

Der Bund bietet zudem an zu prüfen, ob
§ 44 der Gemeinsamen Geschäftsord-
nung der Bundesministerien, der Aussa-
gen zu den Gesetzesfolgen enthält, so
überarbeitet werden sollte, dass die Kos-
tenbelastung bzw. Einnahmeverminde-
rung beim Bund und bei den einzelnen
Ländern einschließlich ihrer jeweiligen
Kommunalebene bereits im Gesetzge-
bungsverfahren möglichst präzise einge-
schätzt werden kann.

IV. Und nun?
Der Zwischenstand der Kommission be-
steht also aus vielen Prüfaufträgen, die
den Sommer hindurch abgearbeitet wer-
den sollen. Im Oktober ist dann eine wei-
tere Sitzung der Kommission geplant. Ei-
ne akzeptable Alternative zur Gewerbe-
steuer ist bisher ebenso wenig in Sicht wie
Entlastungen bei den kommunalen Sozial-
ausgaben. 
„Der Deutsche Städte- und Gemeinde-
bund und der Deutsche Städtetag erwar-
ten von der Gemeindefinanzkommission
konkrete Vorschläge zur Entlastung der
Kommunen und zur Erweiterung der kom-
munalen Handlungsspielraums“, heißt es
in einer gemeinsamen Resolution der Prä-
sidien beider Verbände im Juni 2010. Bis
diese Erwartung erfüllt wird, dürfte noch
viel Arbeit vor uns liegen!
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Funktion und Wirkung von Archiven wird
häufig unterschätzt und daher der Kosten-
aufwand als unangemessen betrachtet.
Dabei kann die Bewahrung und Vermitt-
lung der individuellen Geschichte die At-
traktivität einer Kommune steigern und ei-
nen aktiven Beitrag zur Stadtentwicklung
leisten. Kommunalarchive bilden das öf-
fentliche Gedächtnis einer Kommune. Die
von den Archiven seit Jahrhunderten auf-
bewahrten Unterlagen sind hochrangige
Kulturgüter und Informationsquellen, ohne
die die Kulturlandschaft des Landes
Schleswig-Holstein nicht denkbar ist. Das
historische Erscheinungsbild, kulturelle,
soziale, politische und wirtschaftliche Tra-
ditionen sowie die in den Archiven ver-
wahrte Überlieferung bestimmen wesent-
lich die kulturell-historische Identität einer
Kommune. Ein Kommunalarchiv trägt
durch historische Bildungsarbeit dazu bei,
das unverwechselbare, historisch ge-
wachsene Profil einer Kommune bewusst
zu machen, zu schärfen und nachhaltig zu
vermitteln. Dadurch wird das Archiv zu ei-
nem historischen Kompetenzzentrum sei-
ner Kommune. Die Vermittlung von lokal-
geschichtlichen Inhalten aus Archivgut
wirkt identitätsstiftend für das Gemeinwe-
sen. Sie stärkt Demokratie und Demokra-
tieverständnis durch Offenlegung von Ent-
scheidungsprozessen in Gesellschaft und
Verwaltung. Darüber hinaus leisten Archi-
ve einen wichtigen Beitrag zu effizienter
Verwaltungsarbeit und internem Informa-
tionsmanagement.

Das Landesarchivgesetz verpflichtet seit
2000 alle Kommunen zur Archivierung ih-
rer Unterlagen. In welchem Umfang diese
Pflichtaufgabe von den Kommunen tat-
sächlich wahrgenommen wird, kann auf-
grund einer Umfrage erstmals genauer
festgestellt werden. 2004 stellte die CDU-
Abgeordnete Frauke Tengler im Landtag
eine kleine Anfrage zur Umsetzung des
Landesarchivgesetzes. Unter anderem
wollte sie wissen, wie viele und welche

Kommunen die Archivierung ihrer Überlie-
ferung gesichert haben. Damals griff die
Landesregierung auf 8 Jahre alte Zahlen
aus 1996 zurück. Bis jetzt konnte also nie-
mand sagen, wie viele Archive es in
Schleswig-Holstein überhaupt gibt. 
1996 zählte man insgesamt 87 Kommu-
nalarchive. Wie viele Archive, angeregt
durch die gesetzliche Archivierungspflicht
seit 1992, neu eingerichtet wurden blieb
bis heute im Dunkeln. Spannend werden
solche absoluten Zahlen aber erst, wenn
man sie in Relation setzt zu der Anzahl der
Kommunen in Schleswig-Holstein und so
den Archivdeckungsgrad ermittelt. Weite-
re Daten sind erforderlich, um Aussagen
über die Qualität der vorhandenen Archi-
ve, die Versorgung mit ausgebildeten
Facharchivaren, die technische Ausstat-
tung, den Grad der Überlieferungssiche-
rung und der Erschließung zu ermögli-
chen. 

Durch die Angaben aus den Fragebögen
zur Erstellung eines neuen Archivführers
für Schleswig-Holstein gibt es nun gesi-
cherte und umfassende Informationen
über den Stand der Überlieferungssiche-
rung in Schleswig-Holstein. 164 Fragebö-
gen wurden ausgefüllt zurückgeschickt.
Daraus sind folgende Auswertungen er-
stellt worden.
Es gibt 118 selbstständige Kommunalar-
chive in Schleswig-Holstein, das heißt Ar-
chive mit einem eigenen Standort. Die
Zahlen sind allerdings nicht so eindeutig,
wie man meinen könnte. Viele Kommunen
arbeiten inzwischen auf vielfältige Weise
zusammen, so dass der Überblick über
die Versorgung mit Archiven nicht leicht
fällt. Auf alle Fälle sind es mehr Archive als
bisher vermutet. Zählt man die Kommu-
nen, die die Archivierung durch Beteili-
gung oder Abgabe an eine anderes Archiv
gelöst haben, hinzu, so kommt man auf
ca. 134 Kommunen, die archivisch ver-
sorgt sind. Weiter gibt es 7 eher privat or-
ganisierte Archive, mit ortsgeschichtlichen

Sammlungen und historischen Archiven.
Alle vier kreisfreien Städte und 8 von 11
Kreisen haben ein Archiv. Es gibt 39 Stadt-
archive und 67 Amts- und Gemeindear-
chive. Insgesamt sind dennoch minde-
stens 32% der Kommunen trotz der Ar-
chivierungspflicht noch ohne eine Archiv-
lösung. Es fehlen 3 Kreisarchive, 34 Amts-
archive, 9 Stadtarchive und 10 Gemeinde-
archive für die amtsfreien Kommunen. Es
muss daher mit großflächigen Überliefe-
rungslücken gerechnet werden. 

Eine erfreuliche Entwicklung ist so bisher
noch nicht wahrgenommen worden, näm-
lich dass  ca. 40 % der Archivlösungen
nach 1992 entstanden sind. Die Einfüh-
rung des Landesarchivgesetzes hat also
anscheinend viel mehr Wirkung gehabt,
als bisher angenommen. Es sind z. B. vie-
le Amtsarchive, aber auch die Stadtarchi-
ve Tornesch, Brunsbüttel oder Pinneberg
oder die Archivgemeinschaften Gettorf
und Molfsee eingerichtet worden. Manche
haben zwar schon Vorläufer gehabt, sind
aber erst nach 1992 entscheidend voran
gekommen. Dennoch: in mindestens 1/3
der Kommunen in Schleswig-Holstein
geht die Überlieferung trotz Archivierungs-
pflicht verloren!

Ist das nun dramatisch schlechter als in
anderen Bundesländern? Dazu ein paar
Vergleichszahlen. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass die im Internet veröffentlichten
Zahlen nicht unbedingt vollständig und ak-
tuell sein müssen.
In Niedersachsen haben danach von 37
Kreisen nur 17 ein Archiv, von 164 Städten
gibt es nur 67 Stadtarchive. In Mecklen-
burg Vorpommern haben die 12 Kreise al-
le ein Archiv, aber auf Amtsebene bricht es
vollkommen weg: von 78 Ämtern haben
nur 4 ein Archiv. Ebenso fehlen ca. 45%
der Stadtarchive. In Hessen haben nur 4
von 21 Kreisen ein Archiv, 172 von 194
Städten und nur 6 Gemeinden. Die Ämter-
struktur gibt es in Hessen und Nieder-
sachsen nicht. So gesehen, steht Schles-
wig-Holstein zumindest nicht alleine da.
(Der Vergleich mit  Bundesländern wie Ba-
den-Württemberg würde natürlich anders
ausfallen.)

Besorgniserregender ist aber die Situation
in den Archiven selbst. Ein Blick zum Per-
sonal: In Schleswig-Holstein arbeiten nur
27 ausgebildete Archiv-Fachleute. Davon
mehr als die Hälfte im Landesarchiv und
dem Nordelbischen Kirchenarchiv. Es blei-
ben ganze 9 für die Kommunen und davon
6 in den Städten Lübeck, Flensburg und
Kiel. 

Fachangestellte für Medien und Informa-
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Kommunale Archive in Schleswig-
Holstein*

Jutta Briel, Vorsitzende des Verbandes schleswig-holsteinischer 
Kommunalarchivarinnen und Archivare (VKA)

Kommunalarchive in Schleswig-Holstein
1996

7 Kreisarchive
4 Archive kreisfreie Städte

41 Stadtarchive *
14 Amtsarchive
21 Gemeindearchive

87 Kommunalarchive

4 Archivgemeinschaften / 
Gemeinschaftsarchive

2010 (selbstständige Archive)

8 Kreisarchive
4 Archive kreisfreie Städte

39 Stadtarchive *
41 Amtsarchive
26 Gemeindearchive

118 Kommunalarchive

13 Archivgemeinschaften / 
Gemeinschaftsarchive

* Die Differenz erklärt sich durch verschiedene Zählung 

* Überarbeitete Fassung des Vortrags zum 22. Schles-
wig-Holsteinischen Archivtags am 8. und 9. Juni
2010 von Jutta Briel, Vorsitzende des Verbandes
schleswig-holsteinischer Kommunalarchivarinnen
und Archivare (VKA)



tionsdienste sind meines Wissens noch
gar nicht in Schleswig-Holsteinischen Ar-
chiven eingesetzt. Die Zahl der Beschäf-
tigten ist von Archiv zu Archiv sehr unein-
heitlich, in der Regel orientiert sie sich am
untersten Level. Die Industriestadt Neu-
münster ist mit einer Stelle mit Sicherheit
unterbesetzt, Flensburg bleibt nur mit vie-
len ehrenamtlichen Helfern arbeitsfähig.
Die Kreisarchive sind meist mit 2-3 Stellen
besetzt. Ob ein Kreisarchiv mit nur 1 Stel-
le, wie in Plön oder sogar nur einer anteili-
ge Stelle wie in Dithmarschen zufrieden-
stellen arbeiten kann, darf bezweifelt wer-
den. Nicht vorhandene, oder schwach be-
setzte Kreisarchive können ihre beratende
und Vorbild gebende Funktion bei den
kreisangehörigen Kommunen nicht ausfül-
len.

Über 1/4 der Archive werden rein ehren-
amtlich geführt. Das zeugt von einem er-
freulich starken bürgerlichen Interesse und
Engagement am Erhalt der Geschichts-
quellen und an der Orts- und Regionalge-
schichte. Die mangelnde Aus- oder Fort-
bildung und die mangelnde Anbindung an
die Verwaltung hat aber oft sichtbare Fol-
gen. Aus den Beständeübersichten lässt
sich ablesen, dass oftmals eher Sammlun-
gen zur Ortsgeschichte angelegt werden,
dass es an systematischer und fortwäh-
render Übernahme von Verwaltungs-
schriftgut mangelt, dass Schriftgut der
letzten 30-40 Jahre gänzlich fehlt und
dass nicht fachmännisch geordnet wird.
Weitere 34 % der Archive müssen mit ei-
nem Stundenkontingent unter einer vollen
Stelle auskommen. Zusammen betrifft das
fast  60 % der Archive. 

Erstaunlich hoch ist die Anzahl der Archi-
ve mit wissenschaftlich ausgebildetem
Personal. Das deutet darauf hin, dass ei-
nerseits die Archivaufgabe oft mit anderen
Kulturaufgaben verknüpft ist und ist mög-
licherweise ein Hinweis, dass die Nichtbe-
setzung mit Facharchivaren oft kein rein fi-
nanzielles Problem ist. 
Aber selbst professionell und hauptamtlich
besetzte Archive sind leider noch kein Ga-
rant dafür, dass Geschichtsquellen nicht
verloren gehen. Selten reichen die Kapa-
zitäten aus, um sich auch um privates
Schriftgut zu kümmern. Die Geschichte
von Vereinen, von Personen und vor allem
schleswig-holsteinischen Wirtschaftsun-
ternehmen geht mit ihnen noch viel zu oft
unter. Ein großes Spektrum der Gesell-
schaftlichen Wirklichkeit wird nicht doku-
mentiert.

Die Herausforderung unserer Zeit ist na-
türlich die Nutzung und Beherrschung der
elektronischen Medien. Es ist meist erst 10
Jahre her, seit die ersten Computer in die
Archive kamen und dieser Schritt hat, wie
in anderen Bereichen auch, die Arbeit re-
volutionär verändert. 
Inzwischen sind viele tausende Akten

elektronisch erfasst und können nach völ-
lig neuen Methoden recherchiert werden.
Die elektronische Erfassung ist in den
großen und mittleren Archiven Standard
und auch in vielen kleinen Archiven Praxis.
Ebenso haben längst die meisten Archive
die Vorteile der digitalen Bildspeicherung
für sich entdeckt. Hier hat sich viel getan.
Gleichzeitig sind aber auch die Ansprüche
der Archivbesucher gestiegen, vielfach
werden Ergebnisse sofort auf Knopfdruck
erwartet. Die Bestände sollen möglichst
per google-Suche auffindbar und per E-
Mail versendbar sein. Hier hinken die Ar-
chive den Erwartungen noch stark hinter-
her und sollten den Einstieg zur Archivre-
cherche über das Internet viel stärker
ermöglichen. Lediglich in 6 Archiven in
Schleswig-Holstein insgesamt kann man
bereits im Internet nach Akten und Fotos
recherchieren und den Archivbesuch da-
mit vorbereiten. 

Ein anderes Thema ist die Langzeitarchi-
vierung elektronischer Daten. Um dieser
Aufgabe gewachsen zu sein, bedarf es
besonderes Fachwissen. Hier werden an
die Allrounder-Archivare, die Ein-Mann-Ar-
chive oder die 10%-Archivare kaum erfüll-
bare Anforderungen gestellt. Ohne weite-
re Investition in die Professionalisierung
der Archive drohen großflächige Datenver-
luste. Gerade bei diesem Thema sind ar-
chivübergreifende Lösungen anzustreben.

Wie sieht es mit der Kundenfreund-
lichkeit der Archive aus?
Die Öffnungszeiten der Archive könnten
vielfältiger und bunter kaum sein. Da gibt
es Archive, die nur sonntags geöffnet ha-
ben, oder nur einmal im Monat, oder nur
montags von 18-20 Uhr. 36 % der Archive
kann man nur nach vorheriger Vereinba-
rung besuchen. Nur 7 Archive haben die
ganze Woche geöffnet, selbst das Kieler
Stadtarchiv öffnet nur an drei Tagen in der
Woche. Ein ehren- oder nebenamtlich ver-
waltetes Archiv ist oft nur schwer telefo-
nisch zu erreichen. Außerhalb der Öff-
nungszeiten wählt man sich die Finger
wund. Und wenn man die Öffnungszeiten
im Internet recherchieren möchte, braucht
man oft detektivische Fähigkeiten.   
Jedenfalls lautet die Bilanz: Kunden-
freundlich geht anders! Die unzulängliche
Personalsituation lässt Archive vielfach im-
mer noch verschlossen wie Geheimkam-
mern wirken. 

Trotz allen Fortschritts gibt es großen
Handlungsbedarf im Archivwesen. Eine
Gesellschaft muss sich entscheiden, wel-
chen Stellenwert die Erhaltung der iden-
titätsstiftenden Geschichte und Tradition
für sie hat. Über Bewahrung oder Vernich-
tung von Kulturgut sollte nicht der Zufall
oder die Nachlässigkeit entscheiden. Wo
der ehrliche Wunsch nach einem arbeits-
fähigen Archiv besteht, lassen sich auch
gemeinschaftlich Lösungen finden.
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Erfolgskriterien für den Ausbau einer Breit-
band-Infrastruktur sind auf Nutzergruppen
bezogene Planungen, klare, aufeinander
abgestimmte, zeitliche Arbeitsschritte
und, zwingend, die Solidarität der Beteilig-
ten in der Region. Im nächsten Schritt soll-
te eine Machbarkeitsstudie hinsichtlich der
Auswahl der Technologien einen Überblick
zu Ausbaukosten verschaffen. Die Breit-
band- und die Leerrohr-Richtlinie weisen
derzeit den rechtlichen Rahmen, in dem
Kommunen tätig werden können.

Fest steht, die Verfügbarkeit schneller In-
ternetanbindungen entscheidet bereits
heute maßgeblich über die Entwicklung ei-
ner Region1. Die Erfahrungen der letzten
Jahre haben ebenfalls gezeigt, dass Kom-
munen im eher ländlichen Raum nicht auf
Lösungen aus dem Markt hoffen können,
sondern aktiv handeln müssen. Durch ei-
ne entsprechende Strategie und Vorge-
hensweise können die Verantwortlichen
hohe Gestaltungsfreiheit erlangen.

Kriterien einer regionalen Breitband-
strategie
Zu Beginn allen Handelns sollte daher ein-
gehend der Zweck der angestrebten Aus-
baumaßnahmen abgestimmt werden. Die
Fragen: „Was soll verbessert werden?“
und „Womit sind wir derzeit unzufrieden?“
müssen vor dem Auftrag einer Machbar-
keitsstudie festgelegt werden. Grundsätz-
lich müssen in diesem Zusammenhang

auch der Rahmen der zeitlichen Umset-
zung und Fragen der Finanzierbarkeit
berücksichtigt werden. Die Euphorie über
das technisch Mögliche sollte in den Stu-
dien unberücksichtigt bleiben.

Bedarf richtig ermitteln
Lokale und regionale Nutzerbefragungen
ermitteln den Bedarf vor Ort und dienen
als Grundlage des regionalen Handelns.
Aber nur in geringem Umfang dienen die
Ergebnisse bisher dazu, eine „maßge-
schneiderte“, regionale Strategie zu ent-
wickeln und zu verfolgen. Vielmehr wird oft
unreflektiert eine zukunftssichere Lösung
angestrebt oder wesentliche Nutzergrup-
pen bei der Planung ausgespart. Dies führt
bei den Beteiligten, Kommunalvertretern
und Bevölkerung, oft zu Frustration, da ei-
ne schnelle Verbesserung der Erschlie-
ßungssituation nicht eintritt.

Für die Betrachtung der regionalen Situa-
tion ist es daher wichtig, sich über die der-
zeitige und zukünftige Nutzung des Inter-
net Gedanken zu machen, einschließlich
deren Entwicklung. So haben bereits jetzt
Dienste, die auch eine hohe Upload-Ge-
schwindigkeiten benötigen, große Bedeu-
tung – beispielsweise für Anwendungen
wie Buchhaltung, Heimarbeitsplätze, Da-
tensicherung und die Internettelefonie.
Aber hier stoßen insbesondere die asym-
metrischen Privatkundenprodukte an ihre
Grenzen. Mit einer nach Nutzergruppen

differenzierten Bedarfsermittlung besteht
die Chance, auch günstigere Lösungen zu
realisieren. Folgende Aspekte sollten in je-
dem Fall berücksichtigt werden.

Infrastruktur- und demografische Da-
ten einbeziehen
Neben den oftmals durch Befragung er-
mittelten Bedarfen sollten weitere Daten
als Entscheidungsgrundlage hinzugezo-
gen werden. Das Breitband-Kompetenz-
zentrum kann für eine Planung notwendi-
ge Daten, so HVT- und KVZ-Standorte,
Vorwahlgrenzen, Glasfaser-Trassen eini-
ger Carrier, Funkstandorte, Straßenlän-
gen, Standorte von Betrieben, Gewerbe-
gebiete, Ferienanlagen und demografi-
sche Daten bereitstellen.

1. Unternehmensstandorte sichern
Von herausragender Bedeutung für die
zukünftige Entwicklung ist die wirtschaftli-
che Leistungsfähigkeit einer Kommune.
Daher muss eine Breitbandstrategie hier
ansetzen. Gewerbegebiete, die bisher un-
erschlossen sind, überregional bedeuten-
de Unternehmen, sofern nicht schon ent-
sprechend mit Datenleitungen ausgestat-
tet, müssen angebunden werden.
Dies sollte traditionelle Gewerbestandorte
und landwirtschaftlichen Betriebe in jedem
Fall einschließen.
Um Beispiel für Unternehmen mit hohem
Datentransfervolumen zu nennen: Auto-
häuser und KFZ-Betriebe, Speditionen,
Maschinen- und Werkzeugteilehersteller,
die Steuerungstechnik einsetzen (CNC).
Auch Journalisten, Planungs- und Archi-
tekturbüros, IT-Dienstleister und Online-

Das Landesarchiv Schleswig-Holstein und
der Verband der Kommunalarchivarinnen
und -archivare Schleswig-Holstein stellt
derzeit eine Wanderausstellung an ver-
schiedenen Orten unseres Landes kos-
tenlos zur Verfügung. 
Die Ausstellung „Das Gedächtnis unseres
Landes: Archive in Schleswig-Holstein“
macht bewusst, dass Archive für Staat
und Gesellschaft, für die Verwaltung
Schleswig-Holsteins wie für das Leben der
Bürgerinnen und Bürger unseres Landes
unverzichtbar sind. Archive bilden das
Fundament für das juristische und kultu-
relle Gedächtnis und für historische Erin-
nerung, sie sind das öffentliche Gedächt-
nis unseres Landes. Sie bewahren wohl

geordnet und sinnvoll erschlossen das
schriftliche und bildliche Rechts- und Kul-
turgut über Jahrhunderte. So ermöglichen
sie den Rückgriff auf Vergangenes und
sorgen für die Sicherung des Gegenwärti-
gen für die Zukunft. Archive bieten Rechts-
sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger
wie für die Behörden und Ämter in Schles-
wig-Holstein. Dieses gewährleisten sie
durch die Sicherung von Unterlagen mit
zentraler und einzigartiger Bedeutung, wie
z. B. Grundbücher, Urkunden, Verträge
oder Personenstandsunterlagen.

Konzipiert wurde die informative Ausstel-
lung vom Landesarchiv Schleswig-Hol-
stein und dem Verband der Kommunalar-

chivarinnen und -archivare in Schleswig-
Holstein (VKA). Sie wurde mit großem Er-
folg im Landeshaus in Kiel gezeigt und
steht als Wanderausstellung an anderen
Orten unseres Landes kostenlos zur Ver-
fügung.

Die Ausstellung besteht aus 32 großfor-
matigen, ca. zwei Meter hohen Tafeln, die
zu Vierergruppen zusammen gestellt, drei
Themenkomplexe behandeln: 
– Verwaltung und Rechtssicherheit, 
– Aufgaben der Archive, 
– Historische Arbeit. 

Jeder der konzisen Informationstexte wird
mit konkreten Beispielen und Abbildungen
aufgelockert. Eine inhaltliche Einführung
bei einer Ausstellungseröffnung ist mög-
lich.

Nähere Informationen und Einzelheiten zur
Ausstellung erteilt Ihnen: 
Herr Prof. Dr. Rainer Hering, Landesarchiv
Schleswig-Holstein, Prinzenpalais, 24837
Schleswig, Tel. 04621/861835
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Prof. Dr. Rainer Hering, Landesarchiv Schleswig-Holstein

Zielbestimmung für eine regionale
Breitbandstrategie
Dr. Derek Meier, Breitbandkompetenzzentrum Schleswig-Holstein



Händler benötigen Verbindungen mit ho-
hen Übertragungsraten, insbesondere so-
genannte symmetrische Verbindungen,
da sie im gleichen Maße Daten versenden
wie auch empfangen.

2. Gesundheitliche Versorgung ent-
wickeln (eHealth)

Mediziner benötigen für die elektronische
Abrechnung, Meldung und Diagnostik zu-
nehmend schnellere Internetverbindun-
gen. Daneben spielt die gute Verbindung
auch für die Standortwahl eine entschei-
dende Rolle. Auch in der häuslichen Pfle-
ge wird die Nutzung von Internetdiensten
stark zunehmen (Überwachung von Vital-
funktionen, Betreuung).

3. Bürgerdienste anbieten (eGovern-
ment)

Möchte die Kommune über ihren Interne-
tauftritt hinaus weitere Bürgerdienste an-
bieten, so sind beim Anwender hohe
Transferraten notwendig. Solche Dienste
können z.B. An- und Ummeldung, vor al-
lem aber auf Geodaten basierende An-
wendungen sein, die umfangreiche Bau-
und Planungskarten zu veröffentlichen.

4. Bildungsangebote bereithalten (e-
Learning)

Gerade im Bereich der schulischen Ausbil-
dung sind kommunale Aktivitäten, so bei
der Schulvernetzung und der Einführung
von Notebook-Klassen zu erkennen. Un-
ter dem Schlagwort des gleichen Zugangs
zu Bildung, sollte der Aspekt, dass eine
Mindestbandbreite allen Auszubildenden
zur Verfügung steht, in jedem Fall Be-
standteil der Strategie sein.

5. Touristische Entwicklung
Insbesondere Kommunen, in denen der
Fremdenverkehr besondere Bedeutung
hat, müssen erkennen, dass die Attrakti-
vität des Urlaubsortes unmittelbar mit der
Verfügbarkeit von Internetzugängen ver-
bunden ist. Hotels, Campingplätze, Fe-
rienhäuser und -wohnungen sowie Boots-
anleger müssen mit entsprechenden Zu-
gängen ausgestattet sein, da von Selb-
ständigen und einem zunehmenden Teil
der Urlauber diese Angebote vorausge-
setzt werden.

6. Kommunale Entwicklung – Da-
seinsvorsorge

Neben den vorgenannten Aspekten ist die
Verfügbarkeit von schnellen Internetan-
schlüssen mittlerweile ein entscheidendes
Kriterium für die Wahl des Wohnstandor-
tes geworden. Gerade bei Kauf- und Miet-
verträgen wird auf die Internetverfügbar-
keit sehr geachtet und hat sich zum K.O.-
Kriterium bei der Wohnortentscheidung
entwickelt.

Solidarisch planen
Verschiedene Beispiele aus Kreisen und
Ämtern in Schleswig-Holstein haben ge-

zeigt, das zu kleinräumige Initiativen (z. B.
einzelner Gemeinden) oder wenig abge-
stimmtes Vorgehen dazu führt, dass Un-
ternehmen jeweils nur Teilgebiete mit
schnellen Internetanschlüssen erschlie-
ßen, die betriebswirtschaftlich lohnend
sind. So bleiben oft auch nach geförderten
Maßnahmen Ortsteile oder Siedlungsbe-
reiche ohne Anbindung, für die sich in Zu-
kunft nur mit hohem finanziellem und tech-
nischem Aufwand Lösungen realisieren
lassen.
Mit dem Instrument der gemeinsamen
Ausschreibung und der Festlegung ent-
sprechender Kriterien haben die Kommu-
nen ein Instrument, flächig wirksame Lö-
sungen zu etablieren.

Ausbauziele zeitlich koordinieren
Die Landesregierung hat ihre Breitband-
ziele in einer zweigleisigen Strategie for-
muliert. Kurzfristig soll bis Ende 2010 eine
weitgehend flächendeckende Grundver-
sorgung mit Breitbanddiensten, die min-
destens 1 Mbit/s im Download gewähr-
leisten, erreicht werden. Langfristig, also
bis Ende 2020 soll weitgehend eine flä-
chendeckende Hochgeschwindigkeitsin-
frastruktur mit Bandbreiten von mehr als
100 Mbit/s zur Verfügung stehen. 
Eine regionale Strategie hingegen sollte
aus zeitlich enger abgestimmten Projekt-
schritten bestehen. Nutzergruppen dürfen
mit dem Hinweis nicht im Ungewissen ge-
lassen werden, dass 2020 eine entspre-
chende Infrastruktur nutzbar sein wird. In-
nerhalb der Region werden durch einen
Abstimmungsprozess Gebiete priorisiert,
die vordringlich schnelle Internetzugänge
benötigen. Dies können Gewerbegebiete
und andere wichtige Wirtschaftsstandorte
sein. Landwirtschaftliche Betriebe und
touristische Ziele, Unternehmen und
Handwerksbetriebe an unerschlossenen
Standorten können u. U. in einem Maß-
nahmenpaket zusammengefasst werden.

Dringlichkeit von Internetanschlüs-
sen: Glasfaserausbau vs. alternative
Technologien
Unbestritten bleibt, dass eine Glasfaserin-
frastruktur auf lange Zeit den Bandbreiten-
bedarf aller Nutzungsszenarien erfüllen
wird. Diese Netze zu planen, zu finanzieren
und zu bauen, wird einige Zeit in Anspruch
nehmen. Erfahrungen aus ersten, klein-
flächigeren Pilotprojekten (Oering, Sas-
bachwalden) zeigen, dass vom Ent-
schluss, den Ausbau zu beginnen bis zur
Inbetriebnahme vier bis fünf Jahre verge-
hen können.
Daher sollten die Verantwortliche in Kom-
munen überlegen, ob Bevölkerung und
Unternehmer diesen langen Zeitraum ak-
zeptieren werden oder durch Übergangs-
technologien eine Mindesterschließung
kurzfristig realisiert wird.

Machbarkeitsstudien – Kosten ab-
schätzen

Nachdem Erschließungsziele und ein gro-
ber zeitlicher Ablauf festgelegt sind, sollten
diese durch eine Machbarkeitsstudie veri-
fiziert werden. Technische Erschließungs-
möglichkeiten und Kosten sind überschlä-
gig zu ermitteln und dienen zur Einord-
nung der Maßnahmen in die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit der Kom-
munen. Die Kostenermittlung fließt in die
Überlegungen und Entscheidungen zu ei-
ner Ausschreibung ein.
Eine Anmerkung zu den Kosten einer Er-
schließung: auf einen einzelnen Hausan-
schluss herunter gebrochen, schwanken
diese für den VDSL-Ausbau zwischen 150
und 250 Euro. Diesen Wert hat die Clus-
terausschreibungen in Niedersachsen für
ländliche Regionen ergeben. Für den Aus-
bau von Hausanschlüssen mit Glasfaser
werden im hingegen zwischen 1.500 und
6.000 Euro kalkuliert.

Rechtliche Rahmenbedingungen be-
achten
Eine regionale Breitbandstrategie hat die
geltenden Rahmenbedingungen insbe-
sondere der Regulierungspolitik der Bun-
desnetzagentur sowie der beihilferechtli-
chen Bestimmungen der EU-Kommission
zu beachten.
Ausgangspunkt ist der Artikel 107 des
Vertrages über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union. Soweit in den Verträgen
nicht anderes bestimmt, sind staatliche
oder aus staatlichen Mitteln gewährte Bei-
hilfen gleich welcher Art, die durch die Be-
günstigung bestimmter Unternehmen
oder Produktionszweige den Wettbewerb
verfälschen, mit dem Binnenmarkt unver-
einbar. Die Breitband- und die Leerrohr-
richtlinie wurden in entsprechenden Ver-
fahren durch die Kommission notifiziert
und bilden derzeit den Rahmen, in dem
„staatliche Eingriffe“ möglich sind.
Für den Ausbau mit Glasfasertechnologie
hat die Kommission im Herbst letzten Jah-
res eine entsprechende Leitlinie veröffent-
licht. Eine Reihe von rechtlichen Fragestel-
lungen ist abschließend noch nicht beant-
wortet. 

Fazit
Eine leistungsfähige Breitbandinfrastruktur
in bisher schlecht erschlossenen Regio-
nen zu realisieren, erfordert von den Ver-
antwortlichen einen hohen zeitlichen, fi-
nanziellen und personellen Aufwand. Eine
klare Zielformulierung, angelehnt an die
Bedürfnisse verschiedener Nutzergrup-
pen erleichtert jedoch das Vorgehen. Wer-
den im Verlaufe des Entscheidungspro-
zesses Kosten und rechtliche Möglichkei-
ten rückgekoppelt, lässt sich das Aus-
bauverfahren beschleunigen.
Die Vielzahl der Fragestellungen sollten die
Kommunen zusammen mit Beratungsun-
ternehmen, die den Prozess vor Ort be-
gleiten, und dem Breitband-Kompetenz-
zentrum sowie den Ministerien in Angriff
nehmen.
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Aus der Rechtsprechung

LWahlG § 1 Abs. 1 S. 2 und Abs. 3, § 3
Abs. 5, § 16
Landesverfassung Art. 3 Abs. 1 iVm
Art. 10 Abs. 2 
Landeswahlgesetz, Landtagswahl,
Überhangmandate, Mehrsitze, Neu-
wahlen

§ 1 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2, § 3
Absatz 5 und § 16 des Wahlgesetzes
für den Landtag von Schleswig-Hol-
stein in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 7. Oktober 1991 (GVOBl.
S. 442, berichtigt S. 637), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 30. März
2010 (GVOBl. S. 392) verletzen in
ihrem Zusammenspiel Artikel 3 Ab-
satz 1 in Verbindung mit Artikel 10
Absatz 2 der Landesverfassung.
Der Gesetzgeber ist verpflichtet,
spätestens bis zum 31. Mai 2011 ei-
ne mit der Landesverfassung über-
einstimmende Rechtslage herbeizu-
führen.
Spätestens bis zum 30. September
2012 ist eine Neuwahl herbeizu-
führen.

Schleswig-Holsteinisches Landesver-
fassungsgericht, Urteil vom 30. Au-
gust 2010, AZ: LVerfG 1/10

A.
Gegenstand der Wahlprüfung sind Be-
schwerden einer Fraktion des Schleswig-
Holsteinischen Landtages und mehrerer
Wahlberechtigter gegen den Beschluss
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
vom 28. Januar 2010 über die Gültigkeit
der Landtagswahl vom 27. September
2009 (Landtags-Drucksache 17/192
<neu>, PlPr 17/9, S. 681).
[…]

B.
Gegen die Entscheidung des Landtages
vom 28. Januar 2010 über die Gültigkeit
der Landtagswahl vom 27. September
2009 ist gemäß Art. 3 Abs. 3 Satz 2 und
Art. 44 Abs. 2 Nr. 5 LV, § 3 Nr. 5 LVerfGG
die Beschwerde zum Landesverfassungs-
gericht gegeben. Zur Beschwerde befugt
sind nicht nur die Wahlberechtigten, deren
Einsprüche vom Landtag verworfen wur-
den (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 LVerfGG), sondern
auch einzelne Landtagsfraktionen, § 49
Abs. 1 Nr. 3 LVerfGG. Gegenstand der
Wahlprüfung ist die Rechtmäßigkeit des
die Wahlprüfung abschließenden Be-
schlusses des Landtages und die von ihm
angenommene Gültigkeit der Wahl (Art. 3
Abs. 3 Satz 2 und Art. 44 Abs. 2 Nr. 5 LV,
§ 50 Abs. 1 LVerfGG, § 43 Abs. 2 LWahlG).

C.
Die Wahlprüfungsbeschwerden sind im te-
norierten Umfang begründet. Zwar drin-
gen die Rügen zum Verfahren der Wahl-

prüfung durch den Landtag und zur feh-
lerhaften Anwendung des § 3 Abs. 5 Satz
3 LWahlG nicht durch. Zu Recht wird aber
die Verfassungswidrigkeit des Landes-
wahlrechts geltend gemacht. Dabei kann
dahinstehen, ob die zahlenmäßige Be-
grenzung des Mehrsitzausgleichs in § 3
Abs. 5 Satz 3 LWahlG für sich betrachtet
gegen den Grundsatz der Wahlgleichheit
verstößt. Jedenfalls führen § 1 Abs. 1 Satz
2 und Abs. 2, § 3 Abs. 5 und § 16 LWahlG
im Zusammenspiel in der mittlerweile ein-
getretenen politischen Realität derzeit und
in Zukunft dazu, dass der Landtag die in
Art. 10 Abs. 2 Satz 2 LV vorgeschriebene
Abgeordnetenzahl von 69 regelmäßig ver-
fehlt und so Überhangmandate und ihnen
folgend Ausgleichsmandate erst in einem
nicht mehr vertretbaren Ausmaß entste-
hen können. Dies ist mit der Verfassung
(Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 10
Abs. 2 LV) unvereinbar. Eine verfassungs-
konforme Auslegung der Regelungen in
§ 3 Abs. 5, § 1 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und
§ 16 LWahlG ist nicht möglich (III.). Die
festgestellten Verfassungsverstöße führen
zu mandatsrelevanten Wahlfehlern. Sie
können jedoch weder zur Neufeststellung
des Ergebnisses noch zur Ungültiger-
klärung der Wahl zum 17. Landtag führen.
Allerdings sind die Fehler so schwerwie-
gend, dass die Legislaturperiode auf den
30. September 2012 zu beschränken ist.
Diese Frist ist notwendig, weil der Landtag
zuvor das Landeswahlgesetz ändern
muss, um eine mit der Landesverfassung
übereinstimmende Rechtslage herbeizu-
führen. Für die notwendigen gesetzlichen
Neuregelungen genügt eine Frist bis spä-
testens zum 31. Mai 2011 (IV.).

I.
Etwaige formelle Mängel im Verfahren der
Wahlprüfung durch den Landtag vermö-
gen weder zur Annahme eines entschei-
dungserheblichen Wahlfehlers noch zur
Zurückverweisung an den Landtag zu
führen. Solche Fehler können im Übrigen
auch nicht festgestellt werden.
(wird weiter ausgeführt) […]

II.
Der Beschluss des Schleswig-Holsteini-
schen Landtages vom 28. Januar 2010 ist
allerdings materiell rechtswidrig und kann
im Ergebnis einen nur begrenzten Bestand
haben. Zwar ist das geltende Landes-
wahlgesetz fehlerfrei ausgelegt und ange-
wandt worden, dieses ist aber seinerseits
in der mittlerweile eingetretenen politi-
schen Realität in wesentlichen Regelun-
gen (§ 1 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, § 3 Abs. 5
und § 16 LWahlG) nicht mehr mit der Lan-
desverfassung (Art. 3 Abs. 1 in Verbindung
mit Art. 10 Abs. 2 LV) vereinbar (sogleich
III.).

Materieller Prüfungsgegenstand ist die
„Gültigkeit“ der Wahl. Die Wahl ist ganz
oder in Teilen ungültig, wenn und soweit
ein erheblicher Wahlfehler festzustellen ist.
Ein solcher Wahlfehler liegt immer dann
vor, wenn die nach allgemeiner Lebenser-
fahrung konkrete und nicht ganz fernlie-
gende Möglichkeit besteht, dass durch die
festzustellende Rechtsverletzung die ge-
setzmäßige Zusammensetzung der zu
wählenden Körperschaft berührt sein
kann (vgl. BVerfG, Urteil vom 3. Juli 2008
a.a.O., Juris Rn. 131 m.w.N., stRspr.). Aus
der einfachgesetzlichen Anwendung des
geltenden Wahlrechts ergeben sich keine
beachtlichen Wahlfehler. Soweit es an die-
ser Stelle auf die richtige Auslegung einer
einzelnen Norm ankommt, hat das Lan-
desverfassungsgericht – anders als im
parallel zu entscheidenden Verfahren der
abstrakten Normenkontrolle zu § 3 Abs. 5
Satz 3 LWahlG (LVerfG 3/09) – die Vor-
schrift selbst auszulegen und dies zum
Maßstab der Wahlprüfung zu machen (vgl.
BVerfG, Beschluss vom 26. Februar 1998
– 2 BvC 28/96 – BVerfGE 97, 317 ff., Ju-
ris Rn. 15; und Urteil vom 3. Juli 2008
a.a.O., Juris Rn. 90; Schreiber, a.a.O.,
§ 49 Rn. 34 m.w.N.). Hiervon ausgehend
sind insbesondere die wahlvorbereitende
Wahlkreisbildung nach § 16 LWahlG und
die Ergebnisfeststellung in Anwendung
des die Sitzzuteilung regelnden § 3 Abs. 5
LWahlG nicht zu beanstanden.

1. Bei der Wahlkreisbildung sind die Vor-
gaben des § 16 Abs. 3 LWahlG zur Ab-
weichung der Wahlkreisgrößen voneinan-
der beachtet worden. Nach dieser Vor-
schrift darf die Bevölkerungszahl eines
Wahlkreises nicht mehr als 25 v.H. von der
durchschnittlichen Bevölkerungszahl der
Wahlkreise abweichen (Satz 1). Maßge-
bend ist die vom Statistischen Amt für
Hamburg und Schleswig-Holstein fortge-
schriebene Bevölkerungszahl nach dem
Stand vom 31. Dezember des vierten Jah-
res vor der Wahl (Satz 2). Die hiernach zu
beachtende 25 v.H.-Marge ist eingehalten
worden.
[…]

2. Bei der Sitzzuteilung für den Landtag
sind die Vorgaben des § 3 LWahlG beach-
tet worden. Insbesondere haben die Lan-
deswahlleiterin, der Landeswahlaus-
schuss und ihnen folgend der Landtag § 3
Abs. 5 LWahlG zutreffend ausgelegt. § 3
Abs. 5 LWahlG regelt den Fall, dass die
Anzahl der in den Wahlkreisen für eine Par-
tei gewählten Bewerberinnen und Bewer-
ber größer ist als ihr verhältnismäßiger
Sitzanteil. Diese über den verhältnismäßi-
gen Sitzanteil hinausgehenden Sitze wer-
den in Satz 1 als „Mehrsitze“ bezeichnet.
Sie „verbleiben“ der jeweiligen Partei. Für



diesen Fall gibt Satz 2 vor, dass „auf
die nach Absatz 3 Satz 2 und 3 noch
nicht berücksichtigten nächstfolgenden
Höchstzahlen solange weitere Sitze zu
verteilen und nach Absatz 4 zu besetzen“
sind, „bis der letzte Mehrsitz gedeckt ist“.
Satz 3 bestimmt schließlich, dass bei die-
ser weitergehenden Verteilung und Beset-
zung von Sitzen die Anzahl der weiteren
Sitze das Doppelte der Anzahl der Mehr-
sitze nicht übersteigen darf. Streitig ist, wie
der Begriff „weitere Sitze“ zu verstehen ist,
insbesondere, ob die zahlenmäßige Be-
grenzung der weiteren Sitze zu einem nur
„kleinen“ oder zu einem „großen Aus-
gleich“ führt. Als unklar gilt auch, wie sich
die Regelungen in § 3 Abs. 5 Satz 1 und in
Satz 2 LWahlG zueinander verhalten. In
der wahlrechtlichen Praxis wird § 3 Abs. 5
Satz 3 LWahlG im Sinne eines „kleinen
Ausgleichs“ ausgelegt und angewendet.
Verwiesen wird dabei auf die Entstehungs-
geschichte der Norm und auf die Recht-
sprechung der Verwaltungsgerichtsbar-
keit zur Parallelvorschrift des § 10 Abs. 4
GKWG (vgl. den Vorprüfungsbericht der
Landeswahlleiterin vom 14. Dezember
2009, Landtags-Umdruck 17/117, S. 37).
[…] 
Bei der Wahl zum Schleswig-Holsteini-
schen Landtag vom 27. September 2009
ist wie folgt verfahren worden: Die CDU er-
rang über die Mehrheitswahl in den Wahl-
kreisen nach § 2 LWahlG elf Sitze mehr als
ihr bei verhältnismäßiger Aufteilung der 69
vorgesehenen Sitze nach ihrem Zweit-
stimmenanteil für die Landesliste zuge-
standen hätten. Diese Sitze waren ihr nach
§ 3 Abs. 5 Satz 1 LWahlG (als Mehrsitze
oder Überhangmandate) zu belassen. Zur
Wiederherstellung der verhältnismäßigen
Sitzanteile wurden 22 weitere Sitze nach
dem in § 3 Abs. 5 Satz 2 und 3 LWahlG
beschriebenen Verfahren verteilt und be-
setzt. Bei der Verteilung dieser weiteren
Sitze nach dem d’Hondtschen Verfahren
(Höchstzahlenverfahren, § 3 Abs. 3 Satz 2
LWahlG) wurden die nächstfolgenden acht
auf die CDU entfallenden Höchstzahlen
einbezogen. Die sich daraus ergebenden
acht weiteren, über die Wahlkreise errun-
genen Sitze wurden wiederum auf den
verhältnismäßigen Sitzanteil angerechnet
und entsprechend besetzt (§ 3 Abs. 4
LWahlG). Auf diese Weise ergaben sich
zusätzlich zu den 69 Sitzen 22 weitere Sit-
ze, insgesamt also 91 Sitze (§ 3 Abs. 5
Satz 2 und 3 LWahlG), in denen die acht
Mehrsitze der CDU enthalten waren, die
nach dem Ausgleich durch ihren verhält-
nismäßigen Sitzanteil gedeckt waren, so-
wie 14 weitere Sitze für die anderen Frak-
tionen (Ausgleichsmandate). Dies hatte
zur Folge, dass drei Mehrsitze auch nach
dem Ausgleich ungedeckt blieben. Die
sich so ergebende erhöhte Gesamtsitz-
zahl von 94 wurde gemäß § 3 Abs. 5 Satz
4 LWahlG auf die ungerade Zahl 95 erhöht
(Amtsbl. 2009 S. 1129, 1139).
Nach Meinung eines Teils der Beschwer-

deführer hätten hingegen bis zu 22 weite-
re Sitze allein auf die anderen Parteien ent-
fallen müssen. Mit dem Begriff „weitere
Sitze“ könnten nur Ausgleichsmandate
gemeint sein, weil die nach Satz 1 „ver-
bleibenden“ Mehrsitze nicht nach Satz 2
nochmals verteilt und besetzt werden
könnten. Die Mehrsitzpartei sei bei der
nach Satz 2 vorgesehenen weiteren Ver-
teilung und Besetzung von Sitzen auf
Höchstzahlen daher nicht zu berücksichti-
gen (sogenannter „großer Ausgleich“). Bei
dieser Lesart hätte sich die Gesamtzahl
der Sitze im Landtag um bis zu 33 Sitze
(sowie einen weiteren Sitz nach Satz 4, al-
so auf insgesamt 103 Abgeordnete) er-
höhen können. Tatsächlich wäre es zu ei-
ner Erhöhung um 31 Sitze (sowie einen
weiteren Sitz nach Satz 4, insgesamt also
101 Abgeordnete) gekommen, was nicht
nur zu einer anderen Sitzverteilung, son-
dern auch zu anderen Mehrheitsverhält-
nissen und einem noch weiteren Anwach-
sen des Landtages geführt hätte. Der
Wortlaut des § 3 Abs. 5 LWahlG scheint
noch offen. Ebenso wie die im Kommunal-
wahlrecht entsprechend geltende Vor-
schrift des § 10 Abs. 4 GKWG verwendet
§ 3 Abs. 5 LWahlG die Begriffe „Mehrsitze“
und „weitere Sitze“ und nicht wie Art. 10
Abs. 2 LV die Begriffe „Überhangmandate“
und „Ausgleichsmandate“. Seine Entste-
hungsgeschichte und seine systemati-
sche Auslegung auch im normativen Zu-
sammenhang führen hingegen zu einer
detaillierten, in sich geschlossenen Rege-
lung, die auf die Gewährung eines nur
„kleinen Ausgleichs“ gerichtet ist und eine
andere Deutung nicht zulässt. Der Gedan-
ke des „großen Ausgleichs“ argumentiert
demgegenüber vom Ergebnis her und ver-
mengt Ursache und Wirkung. Die inner-
halb des Wahlverfahrens für das Entste-
hen von Mehrsitzen ursächlichen Faktoren
unterstreichen zwar den Bedarf nach ei-
nem Ausgleich, rechtfertigen aber nicht
die Annahme, dass das Gesetz von seiner
Systematik her auf einen vollen Ausgleich
angelegt wäre.
a) Eindeutig zu entnehmen ist § 3 Abs. 5
Satz 1 LWahlG (ebenso § 10 Abs. 4 Satz
1 GKWG) lediglich, dass es sich bei den
dort definierten „Mehrsitzen“ um die sonst
allgemein als „Überhangmandate“ be-
zeichneten Sitze handelt (so auch Asmus-
sen/Thiel, GKWG, in: Praxis der Kommu-
nalverwaltung, Dezember 2007, § 10
Anm. 4). Dies zeigt auch die Gesetzesbe-
gründung zu § 3 Abs. 5 Satz 1 LWahlG
(„<…> Mehrsitze <auch „Überhangman-
date“ genannt>, <…>“, Landtags- Druck-
sache 12/834 S. 4). „Mehrsitze“ sind die-
jenigen Sitze, die eine Partei „mehr“ be-
kommt, als ihr zunächst nach dem
verhältnismäßigen Anteil gemäß § 3 Abs.
3 LWahlG an regulären Sitzen zustehen.
Die damit insgesamt auf die Mehrsitzpar-
tei entfallenden Sitze werden sonst mit
dem Begriffspaar „Grundmandate“ und
„Überhangmandate“ bezeichnet.

[…]
c) Eine teleologische Auslegung bleibt un-
ergiebig. Sinn und Zweck der Gesamtre-
gelung des § 3 Abs. 5 LWahlG ist es, das
Mehrheitswahlrecht mit dem Verhältnis-
wahlrecht zu verbinden und in Einklang zu
bringen, indem für etwa entstandene
Mehrsitze ein Verhältnisausgleich ge-
schaffen wird (vgl. Becker/ Heinz, NordÖR
2010, 131 <135>; entsprechend zu § 10
Abs. 4 GKWG: Schl.-Holst. VG, Urteil vom
18. Dezember 2008, a.a.O.). Spezieller
Zweck der Begrenzung dieses Mehrsitz-
ausgleichs soll die Vermeidung eines un-
begrenzten Anwachsens des Landtages
und der Erhalt seiner Funktionsfähigkeit
sein (vgl. Hübner, in: von Mutius <Hrsg.>/
Wuttke/ ders., Kommentar zur Landesver-
fassung Schleswig-Holstein, 1995, Art. 10
Rn. 23; […]). Dies besagt indes noch
nichts darüber, ob die Grenze zur Funkti-
onsunfähigkeit bereits bei Erreichen des
„kleinen Ausgleichs“ oder erst bei Errei-
chen eines „großen Ausgleichs“ über-
schritten ist.
d) Die Entstehungsgeschichte des § 3
Abs. 5 LWahlG zeigt, dass die „weiteren
Sitze“ nicht als Gegenbegriff zu den
„Mehrsitzen“ konzipiert sind. Während die
Mehrsitze ursprünglich der jeweiligen Par-
tei verbleiben sollten, ohne die Zahl der auf
die übrigen politischen Parteien entfallen-
den Sitze zu verändern, wurde der Begriff
„weitere Sitze“ erst mit Einführung des
Mehrsitzausgleichs in das Gesetz aufge-
nommen. Dabei hat sich der Gesetzgeber
bewusst an der Regelung des § 10 Abs. 4
GKWG orientiert und mit den „weiteren
Sitzen“ die Gesamtzahl der über die re-
guläre Sitzzahl hinaus zu besetzenden Sit-
ze im Landtag gemeint. Landeswahlrecht
und Gemeinde- und Kreiswahlrecht sahen
ursprünglich eine Mehrheitswahl mit nur
teilweisem Verhältnisausgleich vor (§§ 1
bis 3 LWahlG vom 31. Januar 1947, Amts-
bl. S. 95; und vom 27. Februar 1950,
GVOBl S. 77; § 11 GKWG vom 15. Juni
1948, GVOBl S. 95, dazu Landtagsvorla-
ge Nr. 103/3 vom 19. Januar 1948, S. 496
ff.). In den 1950’er Jahren wurde der Ver-
hältnisausgleich in beiden Wahlsystemen
vom Teilproporz zum Vollproporz „in voller
Konsequenz“ umgestellt. Die für den Ver-
hältnisausgleich maßgebliche Stimmen-
anzahl bestand nicht mehr nur aus den
„nicht durch die Mehrheitswahl verbrauch-
ten Stimmen“, sondern aus allen Stim-
men, die die Bewerberinnen und Bewer-
ber der einzelnen Parteien in den Wahl-
kreisen erzielten. Seitdem kann es dazu
kommen, dass mehr direkte Vertreterin-
nen und Vertreter einer Partei gewählt
sind, als dieser nach dem Verhältniswahl-
system zustünden. Diese „Mehrsitze“ soll-
ten der jeweiligen Partei nach dem dama-
ligen § 3 Abs. 4 Satz 1 LWahlG (§ 11 Abs.
4 Satz 1 GKWG a.F.) belassen bleiben.
Satz 3 bestimmte demgegenüber, dass
die Zahl der auf die übrigen politischen
Parteien entfallenden Sitze unverändert

Die Gemeinde SH 9/2010 225



bleibt (Landeswahlgesetz vom 22. Okto-
ber 1951, GVOBl S. 180;[…])
[…]
e) Gegen die Annahme, dass § 3 Abs. 5
LWahlG im Sinne eines „großen Aus-
gleichs“ ausgelegt werden könnte, spricht
ebenfalls die Gesetzessystematik. Sie be-
legt, dass „Mehrsitze“ nur für eine Partei
entstehen, „weitere Sitze“ aber für den ge-
samten Landtag oder – wie es das Schles-
wig-Holsteinische Oberverwaltungsge-
richt zu § 10 Abs. 4 Satz 2 GKWG formu-
liert –, dass die Bezugsgruppen der
beiden Begriffe verschieden sind (Be-
schluss vom 15. September 2009 – 2 LA
36/09 –, Juris Rn. 8). Für die auf die ande-
ren Parteien entfallenden Ausgleichsman-
date hält das Gesetz keinen gesonderten
Begriff vor. In den Gesetzesfassungen vor
Einführung des begrenzten Mehrsitzaus-
gleichs waren dies „die auf die übrigen po-
litischen Parteien entfallenden Sitze“. Die
erst später hinzukommenden „weiteren
Sitze“ sind hingegen diejenigen Sitze, die
über die in der Verfassung und – ihr fol-
gend – in § 1 Abs. 1 Satz 1 LWahlG fest-
gelegte Zahl von 69 regulären Sitzen hin-
ausgehen und als weitere Sitze den Land-
tag vergrößern. Dies zeigt sich anhand
einer systematischen Auslegung der Norm
unter Berücksichtigung ihrer Funktion bei
der Verbindung der in Art. 10 Abs. 2 Satz
3 LV vorgegebenen Wahlsysteme.
aa) Nach seiner Überschrift regelt § 3
LWahlG die (Verhältnis-) Wahl der Abge-
ordneten aus den Landeslisten. Hierzu be-
stimmt er in Absatz 1, welche Partei am
Verhältnisausgleich teilnimmt und in Ab-
satz 2, wie viele Sitze zur Verteilung zur
Verfügung stehen. Nach § 3 Abs. 3 Satz 1
und 2 LWahlG sind die für jede teilneh-
mende Landesliste abgegebenen gültigen
Zweitstimmen zu ermitteln. Von der jewei-
ligen Gesamtstimmenzahl ausgehend
wird über das Höchstzahlenverfahren die
Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden
Sitze auf die Landeslisten verteilt und
durch die Landeslisten besetzt. Darüber
hinaus kommt § 3 LWahlG die Funktion zu,
die von Art. 10 Abs. 2 Satz 3 LV als Wahl-
system vorgegebene Verbindung der Per-
sönlichkeitswahl mit den Grundsätzen der
Verhältniswahl herzustellen. Diese ein-
fachgesetzliche Verbindung ist bereits in
§ 1 Abs. 1 Satz 2 LWahlG angelegt. Schon
hier kommt zum Ausdruck, dass die in den
Landtag zu wählenden 69 Abgeordneten
(Art. 10 Abs. 2 Satz 2 LV, § 1 Abs. 1 Satz
1 LWahlG) aus zwei zu einem einheitlichen
Wahlsystem verbundenen Teilwahlsyste-
men zu ermitteln sind: Gewählt werden 40
Abgeordnete durch Mehrheitswahl (§ 2
LWahlG) und die übrigen durch Verhältnis-
wahl aus den Landeslisten der Parteien
auf der Grundlage der im Land abgegebe-
nen Zweitstimmen und unter Berücksich-
tigung der in den Wahlkreisen erfolgrei-
chen Bewerberinnen und Bewerber (§ 3
LWahlG). Letztlich umgesetzt wird diese
Verbindung in § 3 Abs. 4 bis 7 LWahlG. 

Nach Verteilung der Sitze auf die Landes-
listen und Besetzung derselben durch die
jeweiligen Landeslisten gemäß § 3 Abs. 3
LWahlG sind die in den Wahlkreisen erfol-
greichen Bewerberinnen und Bewerber
auf Grundlage der gültigen Erststimmen
(§ 2 LWahlG) zu ermitteln und gemäß § 3
Abs. 4 LWahlG auf das Ergebnis der Lis-
tenwahl anzurechnen. Diese Anrechnung
dient der Verknüpfung und notwendigen
Harmonisierung von Personen- (oder Di-
rekt-) wahl und Verhältniswahl. Metho-
disch erreicht der Gesetzgeber die Ver-
knüpfung über eine „Verteilungsfiktion“
(entsprechend zum Bundeswahlrecht:
Wrege, Jura 1997, 113), denn die Vertei-
lung der Gesamtzahl der Abgeordneten
auf die Landeslisten nach § 3 Abs. 3 Satz
2 LWahlG erfolgt zunächst nur fiktiv. Diese
Fiktion wird durch die Anrechnung der er-
folgreichen Wahlkreisbewerberinnen und -
bewerber auf die jeweilige Landesliste
nach § 3 Abs. 4 LWahlG wieder aufgelöst.
Vermag die Liste nicht alle erfolgreichen
Wahlkreisbewerberinnen und -bewerber
„aufzunehmen“, entstehen „Mehrsitze“,
was die Verteilung und Besetzung „weite-
rer Sitze“ nach Maßgabe des Absatz 5 er-
forderlich macht. Dabei erschöpft sich der
Aussagegehalt des § 3 Abs. 5 Satz 1
LWahlG darin, dass der Partei, die Mehr-
sitze errungen hat, diese Mehrsitze „ver-
bleiben“, obwohl sie zu einer Erhöhung
der Gesamtzahl der Abgeordnetensitze
und damit zu einer Verzerrung der nach
Absatz 3 ermittelten verhältnismäßigen
Sitzanteile führen. Alternativ hätte sich der
Gesetzgeber auch dafür entscheiden kön-
nen, eine solche Verzerrung erst gar nicht
entstehen zu lassen, indem die über den
Proporz hinausreichende Zahl von direkt
gewählten Bewerberinnen und Bewerbern
– angefangen bei der- oder demjenigen
mit den wenigsten Stimmen – wieder aus-
scheiden (so bereits Jellinek in § 6 seines
Formulierungsvorschlags, AöR 50 – 1926
– 74 ff.). Dies widerspräche jedoch dem
Grundgedanken der Personenwahl (statt
vieler: Ehlers/ Lechleitner, JZ 1997, 761
<762>). Um diesen zu wahren, ordnet § 3
Abs. 5 Satz 1 LWahlG den „Verbleib“ der
Mehrsitze an und schafft damit zugleich
Bedarf nach einem Ausgleich, äußert sich
aber nicht dazu, wie die deshalb zu verge-
benden weiteren Sitze verteilt und besetzt
werden. Dies übernimmt Satz 2, indem er
eine Weiterrechnung nach dem soeben
beschriebenen Muster gemäß Absatz 3
und 4 vorschreibt. Hinsichtlich der Vertei-
lung nimmt § 3 Abs. 5 Satz 2 LWahlG un-
eingeschränkt Bezug auf die „nach Absatz
3 Satz 2 und 3 noch nicht berücksichtig-
ten nächstfolgenden Höchstzahlen“. Für
einen vorab anzunehmenden „Verbrauch“
von Höchstzahlen durch Mehrsitze ist da-
bei kein Raum. Bei der Verteilung der wei-
teren Sitze ist vielmehr unmittelbar an die
letzte Höchstzahl anzuknüpfen, auf die bei
Ermittlung des verhältnismäßigen Sitzan-
teils ein Sitz entfallen ist. Dies bestätigt

auch die Gesetzesbegründung, nach der
die Verteilung auf alle Höchstzahlen erfol-
gen soll; dazu zählt der Gesetzgeber aus-
drücklich auch die Höchstzahlen der
Mehrsitzpartei (vgl. nochmals Landtags-
Drucksache 12/834, S. 5). Ebenso unein-
geschränkt schreibt § 3 Abs. 5 Satz 2
LWahlG sodann eine Besetzung dieser
Sitze nach Absatz 4 vor. Dabei knüpft die
Formulierung „zu besetzen“ wiederum an
die Formulierung des Absatz 3 Satz 1 an
(„Verteilung der nach den Landeslisten zu
besetzenden Sitze“) und meint wiederum
eine Besetzung nach den Landeslisten un-
ter Anrechnung der in den Wahlkreisen ge-
wählten Bewerberinnen und Bewerber.
Die Landesliste der Mehrsitzpartei ist bei
alledem nicht ausgenommen (ähnlich
Becker/Heinz, NordÖR 2010, 131 <134
f.>).
bb) Zutreffend weist die Landeswahlleite-
rin darauf hin, dass sich ohne Einbezie-
hung der Mehrsitzpartei beim „Weiterrech-
nen“ nicht ermitteln ließe, auf welcher Stu-
fe des Verhältnisausgleichs Mehrsitze von
dem verhältnismäßigen Stimmenanteil ab-
gedeckt sind (vgl. auch Becker/ Heinz,
a.a.O., S. 135). […] Schließlich ergäbe
sich eine für den Verhältnisausgleich un-
lösbare Konstellation im Falle mehrerer
Mehrsitzparteien, wenn die auf die Listen
dieser Parteien entfallenden Höchstzahlen
für den Verhältnisausgleich unbeachtlich
sein sollten. Die Partei oder Wählergrup-
pierung mit zum Beispiel nur einem Mehr-
sitz wäre unverhältnismäßig benachteiligt,
da sie von vornherein vom Verhältnisaus-
gleich ausgeschlossen wäre. Dieses Pro-
blem lässt sich nur scheinbar durch eine
„doppelte Legitimation des Mehrsitzes“ lö-
sen, indem man die auf die Mehrsitze ent-
fallenden Höchstzahlen zwar bei der Wei-
terrechnung einbezieht, diese (schon vor-
handenen) Sitze aber nur gedanklich auf
die nächstfolgenden Höchstzahlen ver-
teilt. Nach diesem Ansatz soll das ent-
sprechende Mandat durch die Höchstzahl
nochmals legitimiert, die Höchstzahl aber
durch einen bereits errungenen Mehrsitz
und nicht durch einen „weiteren“ Sitz be-
setzt werden. Dieser Ansatz würde das
Sitzverteilungsverfahren in einer Weise
verkomplizieren, die mit dem Willen des
Gesetzgebers und der sich aus dem Auf-
bau des Gesetzes ergebenden Systema-
tik nicht mehr vereinbar wäre. Er lässt zu-
dem unberücksichtigt, dass § 3 LWahlG
nicht allein die Sitzverteilung an Abgeord-
nete aus den Landeslisten regelt, sondern
darüber hinaus die Verbindung der beiden
vorgegebenen Wahlsysteme herstellt und
so die endgültige Zahl der Sitze an die im
Parlament vertretenen Parteien und deren
Besetzung bestimmt. Insbesondere die in
Absatz 4 vorgesehene und auch über Ab-
satz 5 zur Geltung kommende Anrech-
nung der erfolgreichen Wahlkreisbewer-
berinnen und -bewerber zeigt, dass die
„weiteren Sitze“ nicht zwingend und aus-
schließlich nur mit Listenbewerberinnen
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und -bewerbern besetzt werden.
Im Übrigen zwingt auch § 3 Abs. 7 Nr. 1
LWahlG zu keiner anderen Sichtweise. Er
sieht vor, dass die in den Wahlkreisen un-
mittelbar gewählten Bewerberinnen und
Bewerber, die schon als Direktkandidatin-
nen oder als Direktkandidaten einen Sitz
erhalten, aus der Landesliste ausschei-
den. Daraus lässt sich nicht schlussfol-
gern, dass „weitere Sitze“ nur aus der Lan-
desliste besetzt würden, weil die unmittel-
bar gewählten Bewerberinnen und Be-
werber aus der Landesliste ausscheiden.
Denn Zweck des § 3 Abs. 7 Nr. 1 LWahlG
ist es lediglich, eine doppelte Besetzung
zu verhindern. Er kann nur soweit gelten,
wie die unmittelbar gewählten Bewerbe-
rinnen und Bewerber tatsächlich zugleich
auch als Landeslistenbewerberinnen und -
bewerber aufgetreten sind. Dies wiederum
ist nach § 26 Abs. 1 Satz 2 LWahlG zwar
zulässig, aber keineswegs zwingend.
[…]

III.
Das geltende Landeswahlgesetz ist aber
seinerseits in der mittlerweile eingetrete-
nen politischen Realität in wesentlichen
Regelungen (§ 1 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2,
§ 3 Abs. 5 sowie § 16 LWahlG) nicht mehr
mit der Landesverfassung (Art. 3 Abs. 1 in
Verbindung mit Art. 10 Abs. 2 LV) verein-
bar. Das Landesverfassungsgericht prüft
nicht nur die richtige Anwendung des for-
mellen und des materiellen Wahlrechts,
sondern auch die Vereinbarkeit des Wahl-
rechts mit der Landesverfassung. Denn
Voraussetzung einer gesetzmäßig durch-
geführten Wahl ist auch, dass sich die für
die Wahl maßgeblichen Bestimmungen
selbst als verfassungsgemäß erweisen
(vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 22. Mai
1963 – 2 BvC 3/62 – BVerfGE 16, 130 ff.,
Juris Rn. 18; und vom 26. Februar 2009 –
2 BvC 6/04, Juris Rn. 13 m.w.N., stR-
spr.;[…]).

1. § 3 Abs. 5 Satz 3 LWahlG unterliegt kei-
nen verfassungsrechtlichen Bedenken mit
Blick auf das Gebot der Normenbe-
stimmtheit und der Normenklarheit. Die
Normenbestimmtheit und die Normen-
klarheit folgen aus dem Rechtsstaatsprin-
zip des Art. 20 Abs. 3 GG, das über Art.
28 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 1 LV
auch in der Landesverfassung verbürgt ist
(vgl. schon BVerfG, Beschluss vom 7. Mai
2001 – 2 BvK 1/00 – BVerfGE 103, 332 ff.,
Juris Rn. 164). Das Gebot der Normen-
klarheit verlangt, dass der Gesetzesadres-
sat den Inhalt der rechtlichen Regelung
auch ohne spezielle Kenntnisse mit hinrei-
chender Sicherheit feststellen kann. Ge-
setze müssen verständlich, widerspruchs-
frei und praktikabel sein, damit rechtliche
Entscheidungen voraussehbar sind
(Schulze-Fielitz, in: Dreier <Hrsg.>, Grund-
gesetz – Kommentar – Band II, 2. Aufl.
2006, Art. 20 Rn. 141 m.w.N.). Zudem
müssen die Gerichte in die Lage versetzt

werden, getroffene Maßnahmen anhand
rechtlicher Maßstäbe zu kontrollieren (vgl.
BVerfG, Urteil vom 26. Juli 2005 – 2 BvR
782/94 u.a. – BVerfGE 114, 1 ff., Juris Rn.
189). […] Hieran gemessen ist die Rege-
lung des § 3 Abs. 5 Satz 3 LWahlG nicht
zu beanstanden. Ihr Aussagegehalt mag
sich nicht unmittelbar erschließen; bei
näherer Prüfung und unter Berücksichti-
gung der ohnehin komplizierten Rege-
lungsmaterie stellt sie sich aber im Ge-
samtgefüge des normierten Wahlverfah-
rens als hinreichend klar, widerspruchsfrei
und in sich logisch dar. Dass der einzelne
Wähler und die einzelne Wählerin nicht
voraussehen kann, was sie mit ihrer
Stimmabgabe bewirken, ist ein generelles
Phänomen bei Wahlen, weil die Wirkung
der einzelnen Stimme stets vom Stimm-
verhalten der Wählerschaft insgesamt ab-
hängt (vgl. StGH Bremen, Urteil vom 8.
April 2010 – St 3/09 –, NordÖR 2010, 198
ff. Rn. 41).

2. Dahinstehen kann, ob die zahlenmäßi-
ge Begrenzung des Mehrsitzausgleichs in
§ 3 Abs. 5 Satz 3 LWahlG für sich be-
trachtet gegen den Grundsatz der Wahl-
gleichheit verstößt. Jedenfalls führen die
Regelungen in § 1 Abs. 1 Satz 2 und Abs.
2, § 3 Abs. 5 und § 16 LWahlG in ihrem Zu-
sammenspiel in der mittlerweile eingetre-
tenen politischen Realität derzeit und in
Zukunft dazu, dass der Landtag die in Art.
10 Abs. 2 Satz 2 LV vorgeschriebene Ab-
geordnetenzahl von 69 regelmäßig verfehlt
und so Überhangmandate und ihnen fol-
gend Ausgleichsmandate erst in einem
nicht mehr vertretbaren Ausmaß entste-
hen können. Dies ist mit der Verfassung
(Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 10
Abs. 2 LV) unvereinbar.
a) Anders als das Grundgesetz für den
Bundestag (vgl. Art. 38 GG) enthält die
Landesverfassung neben der Festlegung
auf die allgemeinen Wahlrechtsgrundsätze
in Art. 3 Abs. 1 LV verschiedene Regelun-
gen über die Besetzung des Landtages
und die Wahlen hierzu in Art. 10 Abs. 2 LV.
Die Verfassungsbestimmung des Art. 10
Abs. 2 LV gibt nicht nur das Wahlsystem
für die Landtagswahl vor. Sie verpflichtet
zugleich den Gesetzgeber ein Landes-
wahlrecht zu schaffen, das in der politi-
schen Realität die Entstehung von Über-
hang- und ihnen folgend Ausgleichsman-
daten so weit wie möglich verhindert, um
so seine weitere Vorgabe, nämlich die Zahl
von möglichst nicht mehr als 69 Abgeord-
neten, einzuhalten. Während Art. 10 Abs.
2 Satz 1 und 2 LV die Anzahl der für den
Landtag vorgesehenen Abgeordneten
festlegen, sieht Satz 4 vor, dass sich diese
Zahl ändert, wenn nach einer Wahl Über-
hang- oder Ausgleichsmandate entstehen
oder Sitze leer bleiben. Art. 10 Abs. 2 Satz
3 LV bestimmt als Wahlsystem eine Ver-
bindung der Persönlichkeitswahl mit den
Grundsätzen der Verhältniswahl. Daran
anknüpfend macht Art. 10 Abs. 2 Satz 5

LV eine weitere Vorgabe für den Gesetz-
geber: Für den Fall des Entstehens von
Überhangmandaten muss das Wahlge-
setz Ausgleichsmandate vorsehen. Diese
Vorgabe dient der Wahrung und Stärkung
des Grundsatzes der Wahlgleichheit aus
Art. 3 Abs. 1 LV. Sie macht die Ausgleichs-
mandate „verfassungsfest“. Der Gesetz-
geber hat dafür Sorge zu tragen, dass die
in der Verhältniswahl angelegte Überein-
stimmung zwischen Stimmenverhältnis
und Sitzverhältnis wieder hergestellt wird
und es so bei einer repräsentativen Wie-
dergabe des Wählerwillens bleibt, und
zwar unter der Vorgabe, dass die Größe
des Landtages die Sitzzahl von 69 Abge-
ordneten möglichst erreicht, allenfalls ge-
ringfügig übersteigt.
aa) Nachdem die Zahl der Abgeordneten
zunächst mit 75 festgelegt worden war
(Art. 10 Abs. 2 Satz 1 LV), erfolgte zur 16.
Wahlperiode durch Gesetz vom 13. Mai
2003 (GVOBl S. 279) eine Absenkung auf
69 Abgeordnete (Art. 10 Abs. 2 Satz 2 LV).
[…]
(1) Bereits der Umstand, dass die Vorgabe
von 75 Abgeordneten in Art. 10 Abs. 2
Satz 1 LV nicht durch die nun geltende
Zahl von 69 Abgeordneten ersetzt, son-
dern diese neue Vorgabe zusätzlich in die
Verfassung aufgenommen wurde, zeigt,
dass der Verfassungsgeber eine deutliche
Verkleinerung des Landtages gewollt hat.
In dem Nebeneinander dieser beiden Ziel-
größen wird eine Tendenz aufgezeigt. Ins-
gesamt kommt damit die Erwartung des
Verfassungsgebers zum Ausdruck, dass
der Landtag die Zahl von 69 Abgeordne-
ten regelmäßig nicht überschreiten soll.
Als Regelgröße verstanden folgt daraus,
dass die Entstehung von Überhangman-
daten – und der damit einhergehende An-
fall von Ausgleichsmandaten – zu begren-
zen ist. Zu einer Überschreitung soll es nur
ausnahmsweise und dann nur in geringem
Maße kommen.
[…]
bb) Als weitere Verfassungsvorgabe
schreiben Art. 10 Abs. 2 Satz 3 bis 5 LV
das Wahlsystem zum Schleswig-Holstei-
nischen Landtag vor. Dieses lässt sich als
„personalisierte Verhältniswahl“ charakte-
risieren und stellt ein verbundenes einheit-
liches Wahlsystem dar (Art. 10 Abs. 2 Satz
3 LV). In dem so charakterisierten Wahl-
system kommt dem aus dem Grundsatz
der Wahlgleichheit des Art. 3 Abs. 1 LV fol-
genden Grundsatz der Erfolgswertgleich-
heit nicht eine nur begrenzte, sondern ei-
ne das einheitliche Wahlsystem insgesamt
umfassende Bedeutung zu. Dementspre-
chend konkretisiert und verstärkt die spe-
ziellere Vorschrift des Art. 10 Abs. 2 Satz 5
LV den aus dem Grundsatz der Wahl-
gleichheit des Art. 3 Abs. 1 LV folgenden
Grundsatz der Erfolgswertgleichheit. Inso-
weit verbleibt dem Gesetzgeber nur ein
eingeschränkter Gestaltungsspielraum.
(1) […] Der Grundsatz der Gleichheit der
Wahl sichert die vom Demokratieprinzip



vorausgesetzte Egalität der Staatsbürger
und gebietet, dass alle Staatsbürger das
aktive und passive Wahlrecht in möglichst
gleicher Weise ausüben können. Histo-
risch betrachtet verbietet er für das aktive
Wahlrecht eine unterschiedliche Gewich-
tung der Stimmen etwa nach Vermögens-
verhältnissen, Klassenzugehörigkeit, nach
Bildung, Religion oder Geschlecht. Heute
ist er im Sinne einer strengen und forma-
len Gleichheit zu verstehen. Daraus folgt
für das Wahlgesetz, dass die Stimme einer
und eines jeden Wahlberechtigten grund-
sätzlich den gleichen Zählwert und die
gleiche Erfolgschance haben muss. Alle
Stimmen sollen den gleichen Einfluss auf
das Wahlergebnis haben (BVerfG, Urteile
vom 10. April 1997 – 2 BvF 1/95 – BVerf-
GE 95, 335 ff., Juris Rn. 67; vom 13. Fe-
bruar 2008 – 2 BvK 1/07 – BVerfGE 120,
82 ff., Juris Rn. 97; und vom 3. Juli 2008
– 2 BvC 1/07 u.a. – BVerfGE 121, 266 ff.,
Juris Rn. 91 f.). Dieser lässt sich natur-
gemäß nur anhand einer ex post Betrach-
tung ermitteln (vgl. Ipsen, JZ 2002, 469
<472>). […] Maßgeblich ist stets, dass im
Ergebnis keine unsachliche Differenzie-
rung des Stimmgewichts erfolgen darf
(vgl. Caspar, a.a.O., Art. 3 Rn. 36 ff.).
(a) Da die Mehrheitswahl die enge persön-
liche Beziehung der Abgeordneten zum
Wahlkreis sichert, führen nur die für die
Mehrheitskandidatin oder den Mehrheits-
kandidaten abgegebenen Stimmen zur
Mandatszuteilung, während die auf Min-
derheitskandidaten entfallenden Stimmen
unberücksichtigt bleiben. Hier müssen –
ex ante betrachtet – alle Wählerinnen und
Wähler über den gleichen Zählwert ihrer
Stimmen hinaus die gleiche Erfolgschance
haben, indem sie auf der Grundlage mög-
lichst gleich großer Wahlkreise und von
daher mit annähernd gleichem Stimmge-
wicht am Kreationsvorgang teilnehmen
können (vgl. BVerfG, Urteile vom 10. April
1997 a.a.O., Juris Rn. 65, 69; und vom 13.
Februar 2008 a.a.O., Juris Rn. 98).
(b) Die Verhältniswahl bezweckt demge-
genüber eine spiegelbildliche Darstellung
der parteipolitischen Ausrichtung der
Wählerschaft im Parlament. Hierfür müs-
sen alle Wählerinnen und Wähler mit ihrer
Stimme den gleichen Einfluss auf die Zu-
sammensetzung der Volksvertretung ha-
ben. Jede Partei soll im Parlament in der
Stärke vertreten sein, die dem Gesamtan-
teil der für sie im Wahlgebiet abgegebenen
Stimmen und damit ihrem politischen Ge-
wicht entspricht (vgl. BVerfG, Urteile vom
5. April 1952 – 2 BvH 1/52 – BVerfGE 1,
208 ff., Juris Rn. 115, 118 f.; vom 10. April
1997 – 2 BvF 1/95 – BVerfGE 95, 335 ff.,
Juris Rn. 64; und vom 3. Juli 2008 a.a.O.,
Juris Rn. 93). Dies erfordert ein Rechen-
verfahren, welches das Verhältnis der
Stimmen für die Parteilisten zu den Ge-
samtstimmen und eine entsprechende
Sitzzuteilung ermittelt, so dass jeder Stim-
me über die gleiche Erfolgschance hinaus
auch der gleiche Erfolgswert zukommt

(vgl. BVerfG, Urteile vom 5. April 1952
a.a.O., Juris Rn. 119; vom 10. April 1997
– 2 BvF 1/95 – a.a.O., Juris Rn. 70; vom
10. April 1997 – 2 BvC 3/96 – BVerfGE 95,
408 ff., Juris Rn. 41; vom 13. Februar
2008 a.a.O., Juris Rn. 99; und vom 3. Juli
2008 a.a.O., Juris Rn. 93, stRspr.;[…]).
(c) Mehrheitswahl und Verhältniswahl las-
sen sich in verschiedener Weise miteinan-
der verbinden (vgl. Seifert, Bundeswahl-
recht, 3. Aufl. 1976, S. 11 f.; Wild, a.a.O.,
S. 211). Ist eine Verbindung beider Wahl-
systeme vorgesehen, muss der Gesetzge-
ber das letztlich angestrebte Regelungs-
ziel und das normative Umfeld mit der
spezifischen Ordnungsstruktur des aus-
gewählten Wahlsystems systemgerecht
und widerspruchsfrei aufeinander abstim-
men (ebenso: StGH Bremen, Urteil vom 8.
April 2010 – St 3/09 –, NordÖR 2010, 198
ff. Rn. 50). Das ausgewählte Wahlsystem
ist in seinen Grundelementen einheitlich
und folgerichtig zu gestalten und darf kei-
ne strukturwidrigen Elemente enthalten.
Dabei ist die Gleichheit der Wahl nicht nur
innerhalb des jeweiligen Abschnitts oder
Systems zu wahren (vgl. BVerfG, Urteile
vom 5. April 1952 a.a.O., Juris Rn. 120;
vom 10. April 1997 – 2 BvF 1/95 – a.a.O.,
Juris Rn. 71; und vom 13. Februar 2008
a.a.O., Juris Rn. 100 f., stRspr.;[…]), son-
dern es müssen darüber hinaus die Teil-
wahlsysteme sachgerecht zusammenwir-
ken (vgl. BVerfG, Urteil vom 10. April 1997
– 2 BvF 1/95 – a.a.O., Juris Rn. 71; eben-
so Litten/ Wallerath, Verfassung des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern, 2007,
Art. 20 Rn. 30). Entscheidend für die Er-
mittlung des Gleichheitsmaßstabs ist da-
nach die Charakterisierung des vom Ge-
setzgeber gewählten Verbindungswahl-
systems. Nur wenn das ausgewählte
Wahlsystem beiden Teilwahlsystemen ihre
Selbständigkeit belässt, können auch die
jeweils zu definierenden Maßstäbe auf das
jeweilige Wahlsystem beschränkt werden
(sogenanntes Grabenwahlsystem). Wird
hingegen das ausgewählte Wahlsystem
im Ergebnis von einem der beiden Teil-
wahlsysteme maßgeblich definiert, muss
dessen Gleichheitsmaßstab insgesamt
Anwendung finden (vgl. Klein, in: Maunz/
Dürig <Begr.>, Grundgesetz – Kommentar
– Band IV, Art. 38 Rn. 179 <März 2007>;
Nohlen, Wahlrecht und Parteiensystem, 6.
Aufl. 2009, S. 351 f.; Wild, a.a.O., S. 211
ff.).
(2) Das Wahlsystem zum Schleswig-Hol-
steinischen Landtag ist als „personalisier-
te Verhältniswahl“ zu charakterisieren. Es
stellt sich als ein verbundenes einheitliches
Wahlsystem dar, vgl. Art. 10 Abs. 2 Satz 3
bis 5 LV. Ein Grabenwahlsystem, in dem
die Grundsätze der beiden Wahlsysteme
nebeneinander stehen, ist durch diese
Verfassungsbestimmung ausgeschlos-
sen. Das Schleswig-Holsteinische Land-
tagswahlsystem ist maßgeblich geprägt
und im Ergebnis bestimmt von den
Grundsätzen der Verhältniswahl. Dem

Maßstab der Erfolgswertgleichheit kommt
dabei eine übergreifende Tragweite zu;
insgesamt muss jede Wählerstimme von
gleichem Gewicht sein.
[…]
(c) Die personalisierte Verhältniswahl zum
Landtag gemäß Art. 10 Abs. 2 LV wird im
Landeswahlgesetz nach den §§ 1 bis 3
LWahlG durch die Verknüpfung einzelner
Abschnitte von (Teil-) Wahlsystemen um-
gesetzt. Die Schritte zur Verknüpfung be-
schreibt § 3 LWahlG wie folgt: Zunächst
wird die Anzahl der auf die einzelnen Lan-
deslisten entfallenden Sitze auf Grundlage
der gültigen Zweitstimmen ermittelt und
die Gesamtzahl der Abgeordneten ent-
sprechend auf die Landeslisten verteilt (§ 3
Abs. 3 LWahlG). Sodann sind die in den
Wahlkreisen erfolgreichen Bewerberinnen
und Bewerber auf Grundlage der gültigen
Erststimmen (§ 2 LWahlG) zu ermitteln und
auf das Ergebnis der Listenwahl anzu-
rechnen (§ 3 Abs. 4 LWahlG). Diese An-
rechnung dient der Verknüpfung und not-
wendigen Harmonisierung von Personen-
(oder Direkt-) wahl und Verhältniswahl (vgl.
für § 6 Abs. 4 Satz 1 BWahlG: Ipsen,
Staatsrecht I, 21. Aufl. 2009, Rn. 114,
119). Methodisch erreicht der Gesetzge-
ber die Verknüpfung über eine „Vertei-
lungsfiktion“ (so für das Bundeswahlrecht:
Wrege, Jura 1997, 113), denn die Vertei-
lung der Gesamtzahl der Abgeordneten
auf die Landeslisten nach § 3 Abs. 3 Satz
2 LWahlG erfolgt zunächst nur fiktiv. Diese
Fiktion wird durch die Anrechnung der er-
folgreichen Wahlkreisbewerberinnen und -
bewerber auf die jeweilige Landesliste
wieder aufgelöst (§ 3 Abs. 4 LWahlG).
Schließlich schreibt § 3 Abs. 5 Satz 1
LWahlG vor, dass einer Partei die in den
Wahlkreisen errungenen Mandate auch
dann verbleiben, wenn deren Anzahl grö-
ßer ist als die des verhältnismäßigen Sitz-
anteils (entsprechend § 6 Abs. 5 Satz 1
BWahlG). Zum Zwecke des Ausgleichs
werden hierfür weitere Sitze nach dem in
§ 3 Abs. 5 Satz 2 und 3 LWahlG beschrie-
benen Verfahren vergeben.
(d) Trotz dieser verschiedenen Abschnitte
handelt es sich bei dem heutigen Landes-
wahlsystem somit nicht um ein (Misch-
wahl- oder) Grabensystem, sondern um
ein einheitliches Wahlsystem, das erst aus
der Verbindung der beiden Wahlsysteme
entsteht. Gerade erst aus dem Zusam-
menspiel der verschiedenen Systemab-
schnitte lassen sich die Landtagsmandate
ermitteln. Zweck der Verbindung ist es,
sowohl eine bestimmte Anzahl von Abge-
ordneten nach Mehrheitswahl in den
Wahlkreisen zu bestimmen und so das
Persönlichkeitselement einzubringen (§ 1
Abs. 1 Satz 2, § 2 LWahlG) als auch, den
parteibezogenen Proporz zu sichern (§ 1
Abs. 1 Satz 2, § 3 LWahlG). Die Direkt-
kandidatinnen und Direktkandidaten wer-
den zwar in den Wahlkreisen nach dem
Mehrheitswahlsystem gewählt. Die von ih-
nen im Landtag besetzten Sitze werden
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aber nicht unter den Bedingungen der
Mehrheitswahl vergeben, sondern unter
Anrechnung auf die Landeslisten. Die von
den erfolgreichen Wahlkreisbewerberin-
nen und -bewerbern besetzten Sitze sind
von ihnen im Ergebnis zwar persönlich ge-
wonnen, zugleich sind sie aber Teil der ver-
hältnismäßigen Abbildung der Stärke der
Parteien und gehen in die mit der Verhält-
niswahl bezweckte Abbildung der relati-
ven Stimmverteilung im Wahlvolk ein.
Aus dem Landtagswahlsystem wird auch
nicht dadurch eine „Persönlichkeitswahl,
ergänzt um Elemente der Verhältniswahl“,
weil die Sitze nicht – wie im Bund – in ei-
nem prozentualen Verhältnis von 50:50
auf die Mehrheitswahl und die Verhältnis-
wahl aufgeteilt werden, sondern gemäß
§ 1 Abs. 1 LWahlG – historisch gewachsen
– in einem prozentualen Verhältnis von et-
wa 60:40 (heute: 40 Direktmandate zu 29
planmäßigen Listenmandaten). Dies folgt
bereits aus dem Umstand, dass der pro-
zentuale Anteil der direkt gewählten Abge-
ordneten kleiner wird, sobald es zu Mehr-
sitzen kommt, die der jeweiligen Partei –
zwecks Wahrung des Persönlichkeitsele-
ments – verbleiben. Das „Verbleiben“ die-
ser Mehrsitze führt zu einer Erhöhung der
Gesamtsitzzahl im Landtag, während die
gesetzlich festgelegte Zahl von 40 Direkt-
mandaten gleich bleibt. Dies galt im Übri-
gen schon vor Einführung des Art. 10 Abs.
2 LV und des Mehrsitzausgleichs.
(3) Mit der Verpflichtung des Gesetzgebers
auf einen Ausgleich der Überhangmanda-
te (Mehrsitze) in Art. 10 Abs. 2 Satz 5 LV
hat der Verfassungsgeber die Dominanz
der Verhältniswahl nochmals bekräftigt
und ihr Gewicht in Richtung Gesamtpro-
portionalität gestärkt. Diese Stärkung
drängt das Teilelement Mehrheitswahl
zwangsläufig weiter zurück. […]
(bb) […] Die Tatsache, dass sich der Ver-
fassungsgeber im Rahmen der Beratun-
gen zur Frage des Voll- oder Teilausgleichs
nicht ausdrücklich geäußert hat, beruhte
darauf, dass mit der Entstehung von Über-
hangmandaten (Mehrsitzen) in nennens-
wertem Umfang damals noch nicht ge-
rechnet wurde. […]
(4) Dient danach Art. 10 Abs. 2 Satz 5 LV
der Wahrung und Stärkung des Grundsat-
zes der Wahlgleichheit aus Art. 3 Abs. 1 LV
und legt den Gesetzgeber bei der Ausge-
staltung des Wahlsystems insoweit von
Verfassungs wegen fest, kann die Vor-
schrift nicht als Begründung dafür herhal-
ten, dass der Gesetzgeber dahinter zu-
rückbleiben oder den Grundsatz der Er-
folgswertgleichheit gar relativieren dürfte.
Vielmehr hat der Gesetzgeber nach Art. 10
Abs. 2 Satz 5 LV der Wahlgleichheit zu ei-
ner optimalen, „bestmöglichen“ Geltung
zu verhelfen (so schon Hübner, in: von Mu-
tius <Hrsg.>/ Wuttke/ ders., Kommentar
zur Landesverfassung Schleswig-Hol-
stein, 1995, Art. 10 Rn. 23). Überhang-
mandate dürfen daher grundsätzlich nur
im unvermeidlichen Mindestmaß anfallen,

es sei denn sie werden durch Ausgleichs-
mandate ausgeglichen. Der Ausgleich
muss dann allerdings so durchgeführt
werden, dass die eingetretene Verzerrung
soweit wie möglich wieder beseitigt, also
der Wahlgleichheit „bestmöglich“ genügt
wird (im Ergebnis ebenso: StGH BW, Urteil
vom 12. Dezember 1990 – 1/90 –, VBlBW
1991, 133 ff., Juris Rn. 53 ff.; Waack,
a.a.O., Art. 10 Rn. 71; Hübner, a.a.O.).
(a) Das aus der Wahlgleichheit entwickelte
Kriterium der Erfolgswertgleichheit bein-
haltet zwar kein absolutes Differenzie-
rungsverbot, belässt dem Gesetzgeber
bei der Ordnung des jeweiligen Wahlsys-
tems aber nur einen eng bemessenen Ge-
staltungsspielraum. Denn der Wahlgleich-
heit ist – anders als dem allgemeinen
Gleichheitssatz – ein strikt formaler Cha-
rakter zu eigen. Ebenso wie die übrigen
Wahlrechtsgrundsätze ist sie einer „flexib-
len“ Auslegung nicht zugänglich (vgl.[…];
Schneider, in: Alternativkommentar zum
Grundgesetz, 3. Aufl. 2001, Art. 38 Rn. 67
<Aug. 2002>). Deshalb kann sich der Ge-
setzgeber nicht damit begnügen, über-
haupt einen Ausgleich vorzusehen. Genü-
ge getan ist dem Maßstab der Erfolgs-
wertgleichheit nach Art. 10 Abs. 2 Satz 5
LV grundsätzlich erst dann, wenn sämtli-
che Überhangmandate ausgeglichen
sind. Jedes ungedeckt bleibende Über-
hangmandat muss sich (wieder) den
strengen Anforderungen des Art. 3 Abs. 1
LV stellen und ist rechtfertigungsbedürftig.
(b) […] Das „sachgerechte Zusammenwir-
ken“ der miteinander verbundenen Teil-
wahlsysteme erfordert eine Geltung des
Gebots des gleichen Erfolgswerts „grund-
sätzlich für das gesamte Wahlverfahren“
(so schon von Mutius, in: ders. <Hrsg.>/
Wuttke/Hübner, Kommentar zur Landes-
verfassung Schleswig-Holstein, 1995, Art.
3 Rn. 10). Sind aber – wie im Wahlrecht
zum Schleswig-Holsteinischen Landtag –
einzelne Abschnitte verschiedener Wahl-
systeme so miteinander verbunden, dass
sich die Zusammensetzung des Landta-
ges erst und gerade aus ihrem Zusam-
menspiel ergibt, muss auch dieses Zu-
sammenspiel dem Prinzip der Erfolgswert-
gleichheit unter dem Gesichtspunkt der
Wahlgleichheit gehorchen (BVerfG, Urteil
vom 5. April 1952 a.a.O., Juris Rn. 109,
121). Hieraus hat das Bundesverfas-
sungsgericht in seiner letzten Entschei-
dung zum schleswig-holsteinischen Lan-
deswahlrecht den Schluss gezogen, dass
etwaige Differenzierungen in der Erfolgs-
wertgleichheit nur unter den engen Vor-
aussetzungen eines „zwingenden Grun-
des“ zulässig sind (Beschluss vom 14. Fe-
bruar a.a.O., Juris Rn. 31; so auch von
Mutius, a.a.O., Art. 3 Rn. 10;[…]). […]
(c) Dies wird durch die Entstehungsge-
schichte eindrucksvoll bestätigt. Der mit
der Verfassungsreform befasste Sonder-
ausschuss zog aus dem bestehenden
Wahlsystem die Konsequenz, dass sich
die Anzahl der in der Verfassung festzule-

genden Abgeordneten im Falle des Ent-
stehens von Überhangmandaten erhöhen
soll. Dem einfachen Gesetzgeber sollte
nicht nur mit der Festlegung in Art. 10 Abs.
2 Satz 1 LV die Entscheidung über die An-
zahl der regulären Gesamtsitze, sondern
auch die Entscheidung über das Maß ihrer
Erhöhung entzogen werden. Im Falle des
Entstehens von Überhangmandaten soll
sich die Zahl der Gesamtsitze um Über-
hang- und Ausgleichsmandate erhöhen
(Art. 10 Abs. 2 Satz 4 LV), während es dem
Gesetzgeber unbenommen bleibt, durch
eine entsprechende Wahlrechts- oder Ver-
fahrensgestaltung nach Möglichkeit schon
die Entstehung von Überhangmandaten
zu verhindern. Nur insoweit bleibt dem
Gesetzgeber überhaupt ein Gestaltungs-
spielraum.
b) An diesen Verfassungsvorgaben ist das
derzeitige Landeswahlrecht zu messen.
Die im Zusammenspiel von § 1 Abs. 1 Satz
2 und Abs. 2, § 3 Abs. 5 LWahlG sowie §
16 LWahlG angelegte Möglichkeit der
deutlichen Überschreitung der Regelgrö-
ße des Landtages von 69 Abgeordneten
bei gleichzeitigem Entstehen ungedeckter
Mehrsitze führt zu einer ungleichen Ge-
wichtung der Wählerstimmen. Dadurch
werden sowohl der Grundsatz der Wahl-
gleichheit aus Art. 3 Abs. 1 in Verbindung
mit Art. 10 Abs. 2 Satz 5 LV als auch die
Verfassungsvorgabe des Art. 10 Abs. 2
Satz 1 und 2 LV, die Regelgröße von 69
Abgeordneten möglichst nicht zu über-
schreiten, verfehlt. Dies ist weder mathe-
matisch unausweichlich noch durch an-
derweitige, sachlich legitimierende Grün-
de zu rechtfertigen.
aa) Selbst wenn die von einer Vielzahl von
Beschwerdeführern in den Mittelpunkt ih-
rer Rügen gestellte Begrenzung des Mehr-
sitzausgleichs durch § 3 Abs. 5 Satz 3
LWahlG und die damit nur eingeschränkte
Wiedergabe des mit den Zweitstimmen
zum Ausdruck gebrachten Wählerwillens
im Wahlergebnis zunächst nur an Art. 10
Abs. 2 Satz 5 LV unter Berücksichtigung
der aus der Wahlgleichheit nach Art. 3
Abs. 1 LV abzuleitenden Anforderungen
an den Gesetzgeber gemessen wird, ist
festzustellen, dass die Vorschrift erst ge-
meinsam mit den sonstigen Regelungen in
§ 3 Abs. 5 sowie in § 1 Abs. 1 Satz 2, Abs.
2 und § 16 LWahlG unter den gegebenen
tatsächlichen Verhältnissen dazu führt,
dass es zu einer Verzerrung der Erfolgs-
wertgleichheit der Wählerstimmen kommt,
die sich nicht nur als vereinzelte und des-
halb vernachlässigenswerte Ausnahme
darstellt.
(1) Durch die Begrenzung des Verhältnis-
ausgleichs können ungedeckte Mehrsitze
entstehen, die ihrerseits zu einer unglei-
chen Gewichtung der Wählerstimmen füh-
ren. Dabei tritt das Ungleichgewicht erst in
der Kombination von Erst- und Zweitstim-
me zutage. Über die Erststimme werden in
den Wahlkreisen nach dem Mehrheits-
wahlrecht 40 Direktmandate ermittelt. An
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ihrer Zahl ändert sich durch das Entstehen
von ungedeckten Mehrsitzen nichts. Auch
die Zweitstimmen erfahren – isoliert be-
trachtet – keine ungleiche Gewichtung.
Die Ungleichheit ergibt sich erst daraus,
dass für die Mehrsitzpartei – wenn Man-
date ungedeckt bleiben – nicht nur die
Zweitstimmen, sondern auch die erfolgrei-
chen Erststimmen zählen (vgl. Ehlers/
Lechleitner, JZ 1997, 761 <762> m.w.N.;
Wrege, Jura 1997, 113 <115>) und deren
Wählerinnen und Wähler damit einen stär-
keren politischen Einfluss bekommen als
die der anderen Parteien. Dieses Phäno-
men der Stimmverdoppelung ergibt sich
daraus, dass der am Ende der Sitzzutei-
lung stehende Verhältnisausgleich unter
Anrechnung der Wahlkreismandate auf
die Landesliste erfolgt, § 3 Abs. 3 und 4
LWahlG. Der Verhältnisausgleich bewirkt
prinzipiell, dass jede Wählerin und jeder
Wähler letztlich nur mit der Zweitstimme
Einfluss auf die Zusammensetzung des
Landtags nimmt. Fällt die Erststimme auf
eine nicht erfolgreiche Wahlkreisbewerbe-
rin oder einen nicht erfolgreichen Wahl-
kreisbewerber, bleibt sie schon nach den
Grundsätzen der Mehrheitswahl ohne Ge-
wicht. Fällt die Erststimme auf eine erfolg-
reiche Wahlkreisbewerberin oder einen er-
folgreichen Wahlkreisbewerber, wird sie
durch die Anrechnung auf die Landesliste
durch die Zweitstimme aufgezehrt. Fallen
jedoch entsprechend § 3 Abs. 5 Satz 1
LWahlG Mehrsitze an, verstärkt sich das
Stimmgewicht derjenigen Wählerinnen
und Wähler, die zur Entstehung der
Mehrsitze beigetragen haben, dadurch,
dass bei ihnen sowohl Erst- als auch
Zweitstimme an der Bestimmung der
Mandatszahl der Mehrsitzpartei im Land-
tag mitwirken. Werden die Mehrsitze
schließlich nach § 3 Abs. 5 Satz 2 und 3
LWahlG nicht vollständig ausgeglichen,
verhelfen sie der Mehrsitzpartei mit ihrer
Erststimme zu einem Mandat, das außer-
halb des Proporzes steht.
(2) Diese im Wahlgesetz angelegte unglei-
che Gewichtung der Stimmen hat sich im
Ergebnis der Landtagswahl 2009 reali-
siert. Sie beeinträchtigt die Erfolgswert-
gleichheit, da es jedenfalls nach der gebo-
tenen ex post-Betrachtung an einem
gleich großen Einfluss aller Wählerstim-
men auf die Verteilung der Landtagssitze
fehlt. […] Mit einer insgesamt benötigten
Gesamtanzahl von Stimmen je Mandat
von 14.870,91 verlässt die CDU den Rah-
men, der sich aus einem Vergleich der
niedrigsten (SPD: 16.305,72) mit der
höchsten (DIE LINKE: 19.152,80) benötig-
ten Stimmenzahl ergibt.
(3) Zwar besteht die Gefahr der Ungleich-
gewichtung infolge ungedeckter Mehrsit-
ze nicht gleichermaßen für alle Wahlbe-
rechtigten und muss sich auch nicht bei je-
der Wahl realisieren. Dies ist jedoch für die
Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit
nicht entscheidend (vgl. BVerfG, Urteil
vom 3. Juli 2008 – 2 BvC 1/07 u.a. –

BVerfGE 121, 266 ff., Juris Rn. 107 f.).
Entscheidend ist, dass das Ergebnis der
Landtagswahl 2009 sich nicht als ver-
nachlässigenswerter Ausnahmefall dar-
stellt; mit ungedeckten Mehrsitzen und ei-
ner Verzerrung der Stimmgewichtung be-
zogen auf den einzelnen Landtagssitz
muss für die Zukunft vielmehr regelmäßig
gerechnet werden. Denn abgesehen von
dem unvorhersehbaren Zusammenspiel
der verschiedenen Ursachen entwickelt
sich die politische Wirklichkeit in eine Rich-
tung, die das Entstehen von Mehrsitzen
bei der derzeitigen Gestaltung des Wahl-
rechts auch künftig mehr als wahrschein-
lich macht. Hierzu zählt etwa die Erweite-
rung des Parteienspektrums mit breiterer
Streuung der Zweitstimmen (vgl. schon Ip-
sen, JZ 2002, 469 <472>). Diese Entwick-
lung hatte sich schon bei den Kommunal-
wahlen 2008 abgezeichnet, wo es in zahl-
reichen Gemeinden – auch ohne die Mög-
lichkeit des Stimmensplittings – zu unge-
deckten Mehrsitzen gekommen war (vgl.
dazu: Landtags-Drucksache 16/2152
vom 2. Juli 2008; IR 16/104 vom 10. Juni
2009, S. 10 ff.; und PlPr 16/117, S. 8740).
Verstärkt wurde diese Entwicklung durch
die zur Landtagswahl 2000 eingeführte
Zweitstimme und das dadurch ermöglich-
te Stimmensplitting. Auch die Anzahl und
die unterschiedliche Größe der Wahlkreise
können zu Überhangmandaten führen
(zum Ursachenzusammenhang allgemein:
Wild, Die Gleichheit der Wahl, 2003,
S. 246, 248;[…]).
bb) Rechtfertigungsgründe für diese Ver-
zerrung der Erfolgswertgleichheit liegen in
Anbetracht der diese Verzerrung zugleich,
und zwar gemeinsam, bewirkenden weite-
ren Vorschriften des Landeswahlrechts
derzeit nicht vor. Verantwortlich hierfür
sind neben tatsächlichen Ursachen insbe-
sondere die Gesamtregelung des § 3 Abs.
5 LWahlG und die weiteren Vorschriften
der § 1 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 sowie
§ 16 LWahlG.
(1) Innerhalb des aufgezeigten engen Ge-
staltungsspielraums ist es grundsätzlich
Sache des Gesetzgebers, das Gebot der
Wahlrechtsgleichheit mit anderen, verfas-
sungsrechtlich legitimen Zielen zum Aus-
gleich zu bringen. Ein Verstoß gegen die
Wahlgleichheit liegt jedoch vor, wenn die
differenzierende Regelung nicht an einem
Ziel orientiert ist, das der Gesetzgeber bei
der Ausgestaltung des Wahlrechts verfol-
gen darf (vgl. BVerfG, Urteil vom 3. Juli
2008 a.a.O., Juris Rn. 115 m.w.N.).
Kommt es zu Differenzierungen in der Er-
folgswertgleichheit, sind diese nur zuläs-
sig, wenn hierfür ein zwingender Grund
vorliegt (vgl. BVerfG, Beschluss vom 22.
Mai 1979 – 2 BvR 193/79 u. a. – BVerfGE
51, 222 ff., Juris Rn. 53 m.w.N.; und Urteil
vom 3. Juli 2008 a.a.O., Juris Rn. 98
m.w.N., stRspr.; speziell für das schles-
wig-holsteinische Landeswahlrecht: Be-
schluss vom 14. Februar 2005 – 2 BvL
1/05 –, NordÖR 2005, 106 ff.[…]). „Zwin-

gend“ sind dabei nicht nur Gründe, die zu
mathematisch unausweichlichen Un-
schärfen führen. „Zwingend“ sind auch
Differenzierungen, die von Verfassungs
wegen zwangsläufig oder notwendig sind,
weil eine Kollision mit Grundrechten oder
anderen Wahlrechtsgrundsätzen vorliegt
oder solche, die sonst durch die Verfas-
sung legitimiert und von so einem Gewicht
sind, dass sie der Wahlgleichheit die Waa-
ge halten können (ebenso: StGH BW, Ur-
teil vom 14. Juni 2007 – 1/06 –, DÖV
2007, 744 ff. = VBlBW 2007, 371 ff., Juris
Rn. 45 m.w.N.). Dazu gehört nach der
Schleswig-Holsteinischen Verfassung die
vorgegebene Regelgröße des Parlaments
von 69 Abgeordneten (Art. 10 Abs. 2 Satz
1 und 2 LV). Ausreichen kann aber auch
ein „zureichender“, aus der Natur des
Sachbereichs der Wahl der Volksvertre-
tung sich ergebender Grund (vgl etwa:
BVerfG, Urteile vom 23. Januar 1957 – 2
BvE 2/56 – BVerfGE 6, 84 ff., Juris Rn. 30;
vom 10. April 1997 – 2 BvF 1/95 – BVerf-
GE 95, 335 ff., Juris Rn. 124; und vom 10.
April 1997 – 2 BvC 3/96 – BVerfGE 95,
408 ff., Juris Rn. 44) sein.
Darüber hinaus müssen die differenzieren-
den Regelungen zur Verfolgung ihrer Zwe-
cke geeignet und erforderlich sein. Ihr er-
laubtes Ausmaß richtet sich ferner da-
nach, mit welcher Intensität in das Wahl-
recht eingegriffen wird. Bei der Einschät-
zung und Bewertung differenzierender
Wahlrechtsbestimmungen hat sich der
Gesetzgeber an der politischen Wirklich-
keit zu orientieren (vgl. BVerfG, Urteile vom
10. April 1997 – 2 BvC 3/96 – a.a.O., Ju-
ris Rn. 45; und vom 3. Juli 2008 a.a.O.,
Juris Rn. 98 f. m.w.N., stRspr.). Deshalb
lässt sich die verfassungsmäßige Recht-
fertigung einer Wahlrechtsnorm auch nicht
ein für alle mal abstrakt beurteilen, son-
dern kann durch neuere Entwicklungen
tatsächlicher oder rechtlicher Art in Frage
gestellt werden (vgl. BVerfG, Urteil vom 13.
Februar 2008 – 2 BvK 1/07 – BVerfGE
120, 82 ff., Juris Rn. 112; Klein, in: Maunz/
Dürig <Begr.>, Grundgesetz – Kommentar
– Band IV, Art. 38 Rn. 123 <März 2007>).
(2) Weder beruht die dargestellte Verzer-
rung der Erfolgswertgleichheit auf Not-
wendigkeiten im Umrechnungsverfahren,
noch dient sie der Prämierung und Stär-
kung der Personenwahl oder der Arbeits-
und Funktionsfähigkeit des Landtages. Ei-
nen weiteren zwingenden Grund stellt die
Zielvorgabe der Verfassung dar (Art. 10
Abs. 2 Satz 1 und 2 LV), dass der Landtag
mit möglichst nicht mehr als 69 Landtags-
abgeordneten zu besetzen ist. Die zahlen-
mäßige Begrenzung des Mehrsitzaus-
gleichs nach § 3 Abs. 5 Satz 3 LWahlG ist
jedoch unter den gegenwärtigen tatsäch-
lichen und rechtlichen Bedingungen nicht
in der Lage, diese Zielvorgabe mit der
Wahlgleichheit in einen schonenden Aus-
gleich zu bringen. Sie ignoriert auch, dass
vorrangig Überhangmandate zu vermei-
den sind, die unter den derzeitigen politi-
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schen Verhältnissen aufgrund der Rege-
lungen in § 1 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, § 3
Abs. 5 und § 16 LWahlG regelhaft entste-
hen.
[…]
(e) Der Verfassungsgeber hat sich ent-
schieden, selbst die Abgeordnetenzahl im
Landtag festzulegen und damit eine
größenmäßige Zielvorgabe zu schaffen
(Art. 10 Abs. 2 Satz 1 und 2 LV). Trotz der
zugleich vorgesehenen Möglichkeit der
Erhöhung durch Überhang- und Aus-
gleichsmandate (Art. 10 Abs. 2 Satz 4 LV)
ist damit in der Verfassung ein Ziel formu-
liert, an dem sich der Gesetzgeber bei der
Ausgestaltung des Wahlrechts zu orientie-
ren hat. Auch wenn die zahlenmäßige Be-
grenzung des Mehrsitzausgleichs dieser
Zielvorgabe zuträglich ist, stellt sie sich un-
ter den bestehenden wahlgesetzlichen
Bedingungen derzeit doch als unverhält-
nismäßig dar.
(aa) Das durch die Verfassung vorgegebe-
ne Ziel, im Ergebnis nur geringfügige Über-
schreitungen der Regelgröße von 69 Ab-
geordneten im Landtag zuzulassen, ist ein
zumindest „zureichender“ Grund, um ei-
nen Eingriff in die Wahlgleichheit durch Be-
grenzung des Ausgleichs von Überhang-
mandaten zu rechtfertigen. Die beiden wi-
derstreitenden Verfassungsvorgaben in
Art. 10 Abs. 2 LV sind vom Gesetzgeber
zu einem schonenden Ausgleich zu brin-
gen. Der ihm dabei zur Verfügung stehen-
de verfassungsrechtliche Gestaltungsrah-
men ist vom Gericht zu achten, solange
dessen Grenzen eingehalten sind (vgl.
BVerfG, Urteil vom 3. Juli 2008 – 2 BvC
1/07 u.a. – BVerfGE 121, 266 ff., Juris Rn.
115 m.w.N.).
(bb) Unter den derzeitigen politischen Ge-
gebenheiten eines erweiterten Parteien-
spektrums und der derzeitigen gesetzli-
chen Ausgestaltung des übrigen Wahlge-
setzes ist die Regelung aber schon nicht
geeignet, im Sinne der verfassungsmäßi-
gen Zielvorgabe von 69 Abgeordneten zu
wirken. Ein Wahlergebnis wie das zum 17.
Landtag im Jahr 2009 zeigt, dass die zah-
lenmäßige Begrenzung der weiteren Sitze
zulasten der Ausgleichsmandate nicht im
Sinne der verfassungsmäßigen Zielvorga-
be in Art. 10 Abs. 2 Satz 1 und 2 LV zu wir-
ken vermag. Diese Zielvorgabe wird selbst
mit der Begrenzung durch § 3 Abs. 5 Satz
3 LWahlG deutlich verfehlt, wenn statt der
regelhaft vorgesehenen 69 tatsächlich 95
Abgeordnetensitze vergeben werden. Zu-
dem […] ist die damit verbundene Beein-
trächtigung der Wahlgleichheit unter den
tatsächlichen und rechtlichen Gegeben-
heiten jedenfalls nicht erforderlich, da der
Gesetzgeber die Möglichkeit hat, durch
das Zusammenspiel anderer geeigneter
Maßnahmen zu einer Reduzierung der Ab-
geordnetenzahl zu kommen, die weder die
Wahlgleichheit noch andere von der Ver-
fassung geschützten Belange beeinträch-
tigen. Diese Möglichkeit setzt bei der der-
zeitigen Ausgestaltung des Wahlrechts

insbesondere in den § 1 Abs. 1 Satz 2 und
Abs. 2 sowie § 16 LWahlG an (Zweistim-
menwahlrecht, Anzahl der Wahlkreise und
direkt gewählter Abgeordneter, Abwei-
chung der Bevölkerungszahl eines Wahl-
kreises von bis zu 25 v.H. von der durch-
schnittlichen Bevölkerungszahl der Wahl-
kreise). […]
(cc) Zu den Ursachen des Entstehens von
Überhangmandaten […] zählen verschie-
dene tatsächliche und rechtliche Vorbe-
dingungen, die im Falle ihres Zusammen-
treffens kumulativ wirken und die Gesamt-
zahl der Landtagsabgeordneten weit über
die Zielvorgabe anwachsen lassen. Im
Tatsächlichen sind etwa die Anzahl der
Parteien mit Wahlkreisbewerberinnen und
-bewerbern, die später am Verhältnisaus-
gleich teilnehmen, die Wahlbeteiligung
und die Anzahl ungültiger Zweitstimmen
ursächlich (vgl. Stellungnahme des Wis-
senschaftlichen Dienstes vom 26. April
2010, Landtags-Umdruck 17/761, S. 20
f.). Dabei werden die Wahlkreise nach wie
vor nur von den großen Parteien (CDU und
SPD) gewonnen. Ihre Zweitstimmenantei-
le sind demgegenüber rückläufig (vgl.
Meyer, Stellungnahme vom 7. Juni 2010,
Landtags-Umdruck 17/938, S. 2). Einen
besonders großen Einfluss auf das Entste-
hen von Überhangmandaten hat die Zahl
der Wahlkreise. Nach § 1 Abs. 1 Satz 2
LWahlG und § 16 Abs. 1 LWahlG gibt es
derzeit 40 Wahlkreise. Den Wahlkreisab-
geordneten stehen bei einer Größe des
Landtages von 69 Abgeordneten (vgl. Art.
10 Abs. 2 Satz 2 LV, § 1 Abs. 1 Satz 1
LWahlG) nur 29 Abgeordnete aus den
Landeslisten gegenüber. Je mehr die Zahl
der durch Mehrheitswahl in den Wahlkrei-
sen zu wählenden Abgeordneten die Zahl
der durch Verhältniswahl aus den Landes-
listen zu wählenden Abgeordneten über-
steigt, desto größer ist die Gefahr, dass die
vorgesehene Regelgröße des Landtages
überschritten wird (Stellungnahme der
Landeswahlleiterin, a.a.O., S. 2 f.). Würde
man die Zahl der in den Wahlkreisen zu
wählenden Abgeordneten gegenüber den
aus den Landeslisten zu wählenden Abge-
ordneten wenigstens auf ein ausgegliche-
nes Verhältnis reduzieren, ließe sich die
Wahrscheinlichkeit für das Entstehen von
Überhangmandaten senken (Stellungnah-
me des Wissenschaftlichen Dienstes,
a.a.O., S. 24;[…]).
Eine weitere rechtlich zu beeinflussende
Ursache ist der Zuschnitt der Wahlkreise.
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Partei
mit vergleichsweise wenigen Erststimmen
einen Wahlkreis gewinnt, hängt nicht zu-
letzt von der Größe dieses Wahlkreises im
Vergleich zu den anderen Wahlkreisen ab
(Stellungnahme der Landeswahlleiterin,
a.a.O., S. 3). Gegenwärtig werden die
Wahlkreise nach § 16 Abs. 2 und 3
LWahlG auf der Grundlage der Bevölke-
rungszahl eingeteilt, wobei eine Abwei-
chung von bis zu 25 v.H. von der durch-
schnittlichen Zahl der Bevölkerung in den

Wahlkreisen zugelassen ist. Stattdessen
wäre eine maximale Abweichung vom
größten Wahlkreis von lediglich 15 v.H. zu
den anderen Wahlkreisen anzustreben.
Betrachtet man die Landtagswahl 2009,
so betrug unter Zugrundelegung der Zahl
der Wahlberechtigten die Durchschnitts-
größe eines Wahlkreises 55.603. Im
kleinsten Wahlkreis Husum-Land lebten
42.037 und im größten Wahlkreis Sege-
berg-Ost 69.408 Wahlberechtigte; dies
entspricht Abweichungen von 24,4 %
bzw. 24,8 % von der durchschnittlichen
Zahl der Wahlberechtigten, absolut aber
einer Abweichung von 39,4 % des klein-
sten vom größten Wahlkreis.
Die für das Bundestagswahlrecht als ver-
fassungskonform anerkannte Maximalab-
weichung von bis zu 25 v.H. (§ 3 Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 BWahlG) beruht auf Erwägun-
gen, die auf die Verhältnisse in einem ein-
zelnen Land nicht übertragbar sind. […]
Anders als der Bundesgesetzgeber findet
der Landesgesetzgeber ein einheitliches
Wahlgebiet vor, weshalb er insoweit nicht
eines vergleichbar großen Spielraums be-
darf. Hinzu kommt, dass die derzeit ge-
wählte Bemessungsgrundlage beim Zu-
schnitt der Wahlkreise (durchschnittliche
Bevölkerungszahl gemäß § 16 Abs. 2 und
3 LWahlG) keine Unterscheidung zwi-
schen wahlberechtigten und nicht wahlbe-
rechtigten Bürgerinnen und Bürgern vor-
nimmt. Ist der Anteil des nicht wahlbe-
rechtigten Bevölkerungsanteils eines
Wahlkreises größer als im Durchschnitt,
erleichtert dies das Erreichen der relativen
Mehrheit und es steigt die Wahrscheinlich-
keit, dass mehr Wahlkreisbewerberinnen
und -bewerber erfolgreich sind, als es pro-
zentual dem Zweitstimmenanteil der je-
weiligen Partei entspricht. Die Gefahr von
Überhangmandaten ließe sich hier redu-
zieren, wenn nur auf die Wahlberechtigten
abgestellt wird (vgl. Stellungnahme des
Wissenschaftlichen Dienstes, a.a.O., S. 20
f. m.w.N.;[…]).
Schließlich ist es möglich, § 1 Abs. 2
LWahlG zu ändern, um das Zweistimmen-
wahlrecht und mit ihm das Überhangman-
date fördernde Stimmensplitting abzu-
schaffen und das Einstimmenwahlrecht
wieder einzuführen (vgl. Stellungnahme
der Landeswahlleiterin, a.a.O., S. 2; Wis-
senschaftlicher Dienst, a.a.O., S. 21; Mey-
er, a.a.O., S. 2).
Alternativ wäre zu erwägen, das Wahlsys-
tem grundlegender neu zu gestalten. Es
könnte etwa derart umgestellt werden,
dass die Zahl der Wahlkreise erheblich ge-
senkt und zugleich in den Wahlkreisen die
Zahl der zu wählenden Bewerberinnen
und Bewerber erhöht wird.
(dd) Solange diese Möglichkeiten nicht
ausgeschöpft werden, erweist sich die
Regelung des § 3 Abs. 5 Satz 3 LWahlG
als ungeeignet und nicht erforderlich, das
von der Verfassung vorgegebene Ziel ei-
nes Landtages mit allenfalls wenig mehr
als 69 Abgeordneten zu erreichen. Ein
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Wahlsystem, das durch die Regelungen in
§ 3 Abs. 5, § 1 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und
§ 16 LWahlG mit derzeit 95 Abgeordneten
den von der Verfassung in Art. 10 Abs. 2
LV verbindlich vorgegebenen Auftrag, ei-
nen deutlich kleineren Landtag mit mög-
lichst wenig Überhang- (und Ausgleichs-)
mandaten zu erreichen, so grundlegend
verfehlt, stellt sich insgesamt als verfas-
sungswidrig dar.
c) Eine verfassungskonforme Auslegung
der § 1 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, § 3 Abs.
5 und § 16 LWahlG ist nicht möglich. Die
verfassungskonforme Auslegung findet ih-
re Grenzen dort, wo sie mit dem Wortlaut
und dem klar erkennbaren Willen des Ge-
setzes in Widerspruch tritt. Im Wege der
verfassungskonformen Auslegung darf ei-
nem nach Wortlaut und Sinn eindeutigen
Gesetz nicht ein entgegengesetzter Sinn
verliehen, der normative Gehalt der auszu-
legenden Norm nicht grundlegend neu be-
stimmt oder das gesetzgeberische Ziel
nicht in einem wesentlichen Punkt verfehlt
werden (Urteil vom 26. Februar 2010 –
LVerfG 1/09 – NordÖR 2010, 155 ff. = Die
Gemeinde SH 2010, 79 ff.[…].). Sie ist
aber auch dann nicht möglich, wenn in ei-
ner Norm zwei widerstreitende Verfas-
sungsvorgaben zum Ausgleich gebracht
werden müssten.
aa) Der eindeutige Wortlaut der § 1 Abs. 1
Satz 2 und Abs. 2 und des § 16 LWahlG
steht bereits einer verfassungskonformen
Auslegung dieser Vorschriften entgegen.
§ 1 Abs. 2 LWahlG bestimmt, dass jede
Wählerin und jeder Wähler zwei Stimmen
hat; eine Erststimme für die Wahl einer Be-
werberin oder eines Bewerbers im Wahl-
kreis, eine Zweitstimme für die Wahl einer
Landesliste. Diese Vorschrift bietet keinen
Ansatz, sie dahingehend auszulegen,
dass ein Einstimmenwahlrecht möglich
sein könnte. Die Zahl der Wahlkreise legen
§ 1 Abs. 1 Satz 2 LWahlG und § 16 Abs.
1 LWahlG mit 40 fest. Auch sie bieten kei-
nen Ansatz für eine Auslegung, die eine
geringere Zahl der Wahlkreise zuließe. Die
weiteren Vorschriften des § 16 LWahlG
bestimmen für den Zuschnitt der Wahl-
kreise als Ausgangspunkt der Berechnung
die Bevölkerungszahl und nicht die Wahl-
berechtigten eines Wahlkreises. Auch die
mögliche Größe der Abweichung und ihr
Bezugspunkt sind mit 25 v. H. von der
durchschnittlichen Bevölkerungszahl der
Wahlkreise (§ 16 Abs. 3 Satz 1 LWahlG)
eindeutig festgelegt und einer Auslegung
nicht zugänglich.
bb) Einer verfassungskonformen Ausle-
gung des § 3 Abs. 5 LWahlG, etwa im Sin-
ne eines „großen Ausgleichs“, stünde be-
reits die weitere Vorgabe der Verfassung
entgegen, den Landtag möglichst nicht
über 69 Abgeordnete anwachsen zu las-
sen. Im Übrigen kommt eine solche Ausle-
gung in Anbetracht der eindeutigen Ent-
stehungsgeschichte, der klaren Gesetzes-
systematik und des darin zum Ausdruck
kommenden Willens des Gesetzgebers

auch nicht in Betracht. 

IV. Aufgrund der festgestellten Verfas-
sungsverstöße ist die Legislaturperiode
zeitlich zu beschränken und der Gesetz-
geber zu verpflichten, zur Vorbereitung
vorgezogener Neuwahlen unverzüglich ein
verfassungskonformes Landeswahlrecht
zu verabschieden.

1. Die festgestellten Verfassungsverstöße
führen zu mandatsrelevanten Wahlfehlern.
Die auf Grundlage der § 1 Abs. 1 Satz 2
und Abs. 2, § 3 Abs. 5 sowie § 16 LWahlG
vorbereiteten und durchgeführten Wahlen
bewirken eine Beeinflussung und unrichti-
ge Feststellung des Wahlergebnisses. Al-
lein eine geringere Anzahl von Wahlkreisen
hätte die Anzahl der nach § 1 Abs. 1 Satz
2 LWahlG in den Wahlkreisen durch Mehr-
heitswahl zu wählenden Abgeordneten im
Vergleich zu den durch Verhältniswahl aus
den Landeslisten zu wählenden Abgeord-
neten reduziert und damit bei der Sitzver-
teilung und -besetzung zu einem anderen
Ergebnis geführt. Insgesamt wäre es ge-
meinsam mit den anderen aufgezeigten
Ursachen für das Entstehen von Über-
hangmandaten zu deutlich weniger Über-
hangmandaten und damit auch weniger
Ausgleichsmandaten gekommen. Dies
wiederum hätte mit hoher Wahrscheinlich-
keit bewirkt, dass die Regelung in § 3 Abs.
5 Satz 3 LWahlG zur Begrenzung von
Mehrsitzen nicht zur Anwendung gekom-
men wäre und der Landtag dennoch aus
deutlich weniger als 95 Abgeordneten be-
stehen würde.

2. Die mandatsrelevanten Wahlfehler kön-
nen zusammengenommen jedoch weder
zu einer abweichenden endgültigen Fest-
stellung des Ergebnisses gemäß § 47 Abs.
3 LWahlG noch zur Ungültigerklärung der
Wahl zum 17. Landtag mit der gesetzli-
chen Folge einer Wiederholungswahl im
Sinne des § 46 LWahlG führen. Stattdes-
sen ist die Legislaturperiode zeitlich zu be-
schränken und der Gesetzgeber zu ver-
pflichten, zur Vorbereitung vorgezogener
Neuwahlen unverzüglich ein verfassungs-
konformes Landeswahlrecht zu verab-
schieden. Allerdings sind die Fehler so
schwerwiegend, dass die Legislaturperi-
ode auf den 30. September 2012 zu be-
schränken ist. Diese Frist ist notwendig,
weil der Landtag zuvor das Landeswahl-
gesetz ändern muss, um eine mit der
Landesverfassung übereinstimmende
Rechtslage herbeizuführen. Für die not-
wendigen gesetzlichen Neuregelungen
genügt eine Frist bis spätestens zum 31.
Mai 2011.
a) Ein festgestellter mandatsrelevanter
Wahlfehler führt nicht sogleich zur Ungül-
tigkeit der gesamten Wahl, sondern – so-
weit möglich – im Sinne des „Verbesse-
rungsprinzips“ zur Berichtigung, allerdings
nur insoweit, wie der Wahlfehler (räumlich)
wirksam geworden ist (ebenso: Schl.-

Holst. OVG, Urteile vom 24. Juni 1993 – 2
K 4/93 –, SchlHA 1993, 194 ff. = NVwZ
1994, 179 ff., Juris Rn. 66; und vom 30.
September 1997 – 2 K 9/97 –, NordÖR
1998, 70 ff., Juris Rn. 39). Um die demo-
kratische Legitimation des Parlaments
und derjenigen Verfassungsorgane, die ih-
re demokratische Legitimation vom Parla-
ment ableiten, möglichst zu erhalten, gilt
das „Gebot des geringstmöglichen Ein-
griffs“ (vgl. BVerfG, Urteil vom 3. Juli 2008
– 2 BvC 1/07 u.a. – BVerfGE 121, 266 ff.,
Juris Rn. 134 m.w.N.). Eine Ungültiger-
klärung der gesamten Wahl hätte eine um-
gehende Delegitimierung zur Folge und
müsste nach dem Gesetz zu einer Wie-
derholungswahl spätestens sechs Wo-
chen nach rechtskräftiger Feststellung der
Ungültigkeit führen (§ 46 Abs. 6 LWahlG).
Sie käme aus Verhältnismäßigkeitsgrün-
den nur in Frage, soweit der Fehler nicht
mit einer Nachzählung und / oder Berich-
tigung zu beheben ist. Zudem müsste sich
der damit verbundene Eingriff in die Zu-
sammensetzung der gewählten Volksver-
tretung für die Zeit von regulär fünf Jahren
vor dem Interesse am Erhalt dieser Volks-
vertretung rechtfertigen lassen. Sie setzt
deshalb – in den Worten des Bundesver-
fassungsgerichts für das Bundeswahl-
recht – einen erheblichen Wahlfehler von
solchem Gewicht voraus, dass ein Fortbe-
stand der in dieser Weise gewählten
Volksvertretung unerträglich schiene. Hier-
zu hat gegebenenfalls eine Folgenabwä-
gung stattzufinden (vgl. BVerfG, Urteile
vom 3. Juli 2008 a.a.O., Juris Rn. 135; und
vom 8. Februar 2001 – 2 BvF 1/00 – BVerf-
GE 103, 111 ff., Juris Rn. 88 m.w.N., stR-
spr.; vgl. auch HbgVerfG, Urteil vom 4. Mai
1993 – 3/92 –, NVwZ 1993, 1083 ff. =
DVBl.1993, 1070 ff., Juris Rn. 155 ff.). Im
Übrigen erfolgt eine Ungültigkeitserklä-
rung aus den oben genannten Gründen
stets nur ex nunc (vgl. BVerfG, Urteil vom
3. Juli 2008 a.a.O., Juris Rn. 138; Kretsch-
mer, in: SchmidtBleibtreu <Begr.>/ Hof-
mann/ Hopfauf <Hrsg.>, Kommentar zum
Grundgesetz, 11. Aufl. 2008, Art. 41 Rn.
19, 21). Für die grundsätzlich vorrangige
und die demokratische Legitimation des
Parlaments erhaltende Fehlerkorrektur
durch Feststellung eines abweichenden
Wahlergebnisses gemäß § 47 Abs. 3
LWahlG ist angesichts der miteinander
verwobenen und nur in ihrer Gesamtheit
bestehenden schwerwiegenden Wahlfeh-
ler trotz des Gebots des geringstmögli-
chen Eingriffs kein Raum. Das Zusam-
menwirken der Regelungen in § 1 Abs. 1
Satz 2, Abs. 2, § 3 Abs. 5 und § 16
LWahlG führt zu einer so erheblichen und
komplexen Fehlerhaftigkeit der Wahl, dass
ihr insgesamt die verfassungsmäßige
Grundlage entzogen ist. Denn das Entste-
hen von elf Mehrsitzen (Überhangmanda-
ten) mit der Folge, dass der Landtag nun
aus 95 Abgeordneten besteht, verfehlt die
in der Verfassung verbindlich vorgegebe-
ne Größe von 69 Abgeordneten in nicht
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mehr hinnehmbarem Ausmaß und führt
zugleich durch die Begrenzung des Mehr-
sitzausgleichs zu einer Beeinträchtigung
des Grundsatzes der Wahlgleichheit, weil
sie den Wählerwillen in einer nicht zu
rechtfertigenden Weise verzerrt. Die ein-
zelnen Wahlfehler lassen sich nicht tren-
nen und isoliert korrigieren, denn sie be-
dingen und intensivieren sich in ihrem Zu-
sammenwirken gegenseitig. Aber auch
die Anordnung einer binnen sechs Wo-
chen abzuhaltenden Wiederholungswahl
nach § 46 Abs. 3, Abs. 5 Satz 2 und Abs.
6 LWahlG kommt im Ergebnis nicht in Be-
tracht, da dies nicht dem Umstand Rech-
nung tragen würde, dass die von § 46
LWahlG vorausgesetzte Unregelmäßigkeit
der Wahl hier nicht auf der fehlerhaften An-
wendung der Wahlvorschriften, sondern
darauf beruht, dass die zu korrigierende
„Unregelmäßigkeit“ in der Verfassungs-
widrigkeit des Gesetzes selbst liegt. Aller-
dings sind die in der Summe festzustellen-
den Wahlfehler so weitgehend und so ge-
wichtig, dass sie eine Wiederholungswahl
auch unter Berücksichtigung der genann-
ten Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkte
nach gebotener Folgenabwägung recht-
fertigen würden. Denn der Fortbestand
des in verfassungswidriger Weise zusam-
mengesetzten Landtages für die Dauer
von weiteren vier Jahren ist gegenüber
dem hohen Verfassungsgut seiner richti-
gen Zusammensetzung nicht zu rechtfer-
tigen. Der Landtag stellt das zentrale Or-
gan der demokratischen Grundordnung
dar, von dem alle andere staatliche Gewalt
seine demokratische Legitimation ableitet.
Über die Wahl des Landtages bekundet
das Volk seinen Willen und übt die letztlich
von ihm ausgehende Staatsgewalt aus
(Art. 2 Abs. 1 und 2 LV).
Die Besonderheit, dass der Wahlfehler auf
der Verfassungswidrigkeit von Normen
des Landeswahlgesetzes beruht, erfordert
daher zugleich eine abweichende Rege-
lung, die das Wahlergebnis für eine Über-
gangszeit als weiterhin gültig anerkennt

und damit dem Landtag einen vorüberge-
henden Bestandsschutz zugesteht. Denn
zunächst muss das Landeswahlgesetz so
geändert werden, dass der nächste Land-
tag auf der Grundlage eines verfassungs-
konformen Landeswahlgesetzes gewählt
werden kann (vgl. BVerfG, Urteil vom 3.
Juli 2008 a.a.O., Juris Rn. 138). Ange-
sichts der verschiedenen Möglichkeiten,
eine verfassungskonforme Gesetzeslage
herbeizuführen, ist es vorrangig Aufgabe
des Gesetzgebers, also des Landtages,
die dafür notwenigen Änderungen zu be-
schließen. Die in § 46 Abs. 6 LWahlG vor-
gesehene Frist von maximal sechs Wo-
chen ist auf einen solchen Fall nicht zuge-
schnitten. Sie geht davon aus, dass nur
die (gesetzmäßige) Durchführung der
Wahl zu wiederholen ist, nicht aber, dass
zuvor das der Wahl zugrunde liegende Ge-
setz zu ändern ist. Für die Durchführung
einer Wahl auf der Grundlage eines geän-
derten Gesetzes bedarf es eines deutlich
längeren Zeitraums, damit der Landtag
zunächst ein verfassungsmäßiges Wahl-
recht schafft. Während dieses Zeitraums
bleiben die Abgeordneten im Amt und der
Landtag behält seine volle Handlungs-
und Arbeitsfähigkeit, denn bis zur Neure-
gelung und Durchführung der gebotenen
Neuwahl verbleibt es bei dem festgestell-
ten Wahlergebnis.
b) Als gegenüber der eigentlich gebotenen
Ungültigkeitserklärung mit anschließender
Wiederholungswahl geringerer Eingriff in
den Bestand des Landtages ist die Legis-
laturperiode deshalb auf den 30. Septem-
ber 2012 mit der Auflage zu beschränken,
unverzüglich ein verfassungskonformes
Landeswahlgesetz zu verabschieden. Die-
se Frist ist notwendig, aber auch ausrei-
chend, um den Landtag in die Lage zu ver-
setzen, das Landeswahlgesetz zu ändern
und die für die Vorbereitung einer Neuwahl
erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
In Anbetracht der bereits laufenden Befas-
sung des Landtages mit dem Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Änderung des Wahlge-

setzes für den Landtag von Schleswig-
Holstein (Landtags-Drucksache 17/10)
hält das Gericht eine Frist bis spätestens
zum 31. Mai 2011 für die notwendigen ge-
setzlichen Neuregelungen für angemes-
sen und ausreichend. Der Gesetzentwurf
ist nach der 1. Lesung in den Innen- und
Rechtsausschuss überwiesen worden
(PlPr 17/3, S. 142). Dieser hat die weitere
Befassung zwar bis zum Ergehen der Ent-
scheidung des Gerichts zurückgestellt
(Kurzbericht IR 17/31 vom 30. Juni 2010),
aber zuvor bereits sowohl eine schriftliche
als auch – am 9. Juni 2010 – eine mündli-
che Sachverständigenanhörung durchge-
führt (vgl. IR 17/27, S. 4), sodass er nun-
mehr eine Beschlussempfehlung abgeben
und den Entwurf in die 2. Lesung geben
kann. Bei der Fristbemessung für die
Durchführung der vorgezogenen Neuwahl
auf der Grundlage eines spätestens am
31. Mai 2011 vorliegenden neuen Wahlge-
setzes hat das Gericht weiter die Möglich-
keit zu berücksichtigen, dass insbesonde-
re der Zuschnitt der Wahlkreise nach § 16
LWahlG geändert und die Zahl der Wahl-
kreise grundlegend überprüft werden
muss. Dies wird eine Neueinteilung der
Wahlkreise durch den Wahlkreisaus-
schuss erforderlich machen. Den Parteien
ist ausreichend Gelegenheit zu geben, ins-
besondere ihre Wahlkreisbewerberinnen
und -bewerber neu aufzustellen. Unter
Berücksichtigung der sonstigen erforderli-
chen Wahlvorbereitungen scheint dem
Gericht damit eine insgesamt bis zum 30.
September 2012 bemessene Frist als aus-
reichend, als äußerste Frist aber auch ge-
boten, um den Bestand des auf verfas-
sungswidriger Grundlage gewählten
Landtags nicht länger als erforderlich an-
dauern zu lassen.

[…]

VI.
Das Urteil ist einstimmig ergangen.
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Aus dem Landesverband

Infothek
Gespräch über die Verordung über die
Anerkennung von Kur- oder Erho-
lungsorten
Das Wirtschaftsministerium hatte im ver-
gangenen Jahr erhebliche Änderungen in
der Verordung über die Anerkennung von
Kur- oder Erholungsorten vornehmen wol-
len, die dazu geführt hätten, dass ein gan-
zer Teil der bisher anerkannten Gemein-
den ihre Prädikatisierung verloren hätte.
Nachdem sich die Landesgeschäftsstelle
vehement gegen eine Änderung der Ver-
ordnung ausgesprochen hatte, wurde die

Verordnung zum 1.1.2010 lediglich mit ei-
nigen redaktionellen Änderungen bekannt
gemacht. Das Wirtschaftsministerium
denkt nun erneut über eine Änderung der
VO – allerdings in weit geringerem Ausmaß
– nach und hatte die kommunalen Lan-
desverbände zu einem ersten Gedanken-
austausch am 20.9.2010 eingeladen. Die
Landesgeschäftsstelle des SHGT hatte
bei dieser Gelegenheit noch einmal deut-
lich gemacht, dass für ein Verfahren die
frühzeitige Einbindung und Unterrichtung
der betroffenen Gemeinden über die Ziele
der VO unerlässlich seien. Das Wirt-
schaftsministerium müsse bei seiner Ein-
schätzung die Anstrengungen der Ge-

meinden für das Tourismusland Schles-
wig-Holstein wohlwollend berücksichti-
gen. 

Gespräch über das Gefahrhundege-
setz
Die Landesgeschäftsstelle des SHGT hat
am 22.9.2010 an einem Gespräch im In-
nenministerium des Landes Schleswig-
Holstein zum Gefahrhundegesetz von
2005 teilgenommen. Das Innenministeri-
um hat darüber informiert, dass derzeit
Überlegungen bestehen, die im o. g. Ge-
setz eingeführte Rasseliste wieder zu strei-
chen. Hintergrund ist, dass die Regie-
rungsparteien CDU und FDP in ihrem Koa-



Am 09. September 2010 führten der
Lohnunternehmerverband Schleswig-
Holstein sowie der Schleswig-Holsteini-
sche Gemeindetag in Kooperation mit
dem Landesamt für Landwirtschaft, Um-
welt und ländliche Räume (LLUR) das mitt-
lerweile zweite gemeinsame Praxisforum
im Rahmen der NORLA durch. Zum dies-
jährigen Thema „Neue Wege in der Ge-
wässerunterhaltung“ hatten sich rund 90
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Ge-
wässerunterhaltungsverbänden, Gemein-
den und Ämtern angemeldet.

Nach Begrüßung durch das Geschäfts-
führende Vorstandsmitglied des SHGT,
Herrn Jörg Bülow, sowie den Geschäfts-
führer des Lohnunternehmerverbandes,
Herrn Eckhard Reese, referierte Herr
Carsten Pusch vom NABU zunächst zum
Thema „Gewässerunterhaltung und Na-
turschutz“. Er stellte dabei ein unter As-
pekten der Wasserrahmenrichtlinie ideales

Gewässer dem Bild eines begradigten und
geräumten Gewässers gegenüber und
stellte dabei die Frage, ob tatsächlich jede
Gewässerunterhaltungsmaßnahme not-
wendig sei. 

Nach einer lebhaften Diskussion stellte
Herr Dr. Grett vom MLUR die Ziele der
Wasserrahmenrichtlinie vor und zeigte auf,
welche Anstrengungen bereits unternom-
men worden sind, um deren Anforderun-
gen zu erfüllen. Er konnte bereits als Fazit
ziehen, dass bei der Gewässerunterhal-
tung „weniger häufig mehr sei“.

Frau Anne Holm vom LLUR zeigte Schrit-
te zu einer schonenden Gewässerunter-
haltung auf und verdeutlichte, dass eine

Am 6.9.2010 kamen die Mitglieder des
Bau-, Planungs- und Umweltausschusses
des SHGT zu ihrer traditionellen Herbstsit-
zung im Rahmen der NordBau in Neu-
münster zusammen.
Als Gastreferent unterrichtete Herr Dirk
Scheelje aus dem Ministerium für Land-

wirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
über erste Erkenntnisse des Dialogprozes-
ses des MLUR zum kommunalen Klima-
schutz.

Im Anschluss daran berieten die Mitglieder
über die Umsetzung der DIN 1986-30

(Dichtigkeitsprüfungen privater Abwasser-
leitungen), die anstehende  Umsetzung
der 2. Stufe der EU-Umgebungslärmricht-
linie in Schleswig-Holstein, die längst
überfällige Beseitigung der Winterschäden
an Straßen in Schleswig-Holstein sowie
über Fortbildungsangebote für die kleinen
und mittleren Wasserversorger in Schles-
wig-Holstein, welche unter dem Dach „Fo-
rum Trinkwasser“ landesweit ab Novem-
ber 2010  starten sollen. 
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Herbstsitzung des Bau-, Planungs-
und Umweltausschusses des SHGT

Zweites gemeinsames NORLA-Praxisforum des Lohnunter-
nehmerverbandes und des SHGT 

„Neue Wege in der 
Gewässerunterhaltung“

litionsvertrag die Streichung der Rasseliste
festgelegt hatten. Dort ist formuliert: „CDU
und FDP wollen die Bürgerinnen und Bür-
ger vor verantwortungslosen Hundehal-
tern schützen. Die Rasseliste hat sich
dafür als nicht geeignet erwiesen und wird
daher im Gefahrhundegesetz abge-
schafft.“ 
Das Innenministerium hatte uns im Vorwe-
ge gebeten, Erfahrungen aus der Praxis
bei der Durchführung des Gefahrhunde-
gesetzes hinsichtlich der Rasseliste mitzu-
teilen. Im Interesse der vom Gesetz be-
troffenen Gemeinden, die in ihrem Amts-
bezirk „Kampfhunde“ haben, hat sich die
Landesgeschäftsstelle bisher für eine Bei-
behaltung der Rasseliste, die inzwischen
aber nur noch 4 Hunderassen umfasst,
ausgesprochen. Diskutiert wurden vor al-
lem auch Fragen zur Reversibilität der Ge-
fährlichkeitseinstufung und die Möglich-
keiten eines Leinenzwangs mit Ausnah-
megenehmigung wie in Hamburg oder die
Einführung eines Hundeführerscheins. 

Verwaltungsstrukturreform: Internet-
Domain mit früherem Amtsnamen
nicht aufgeben! 
Aus gegebenem Anlass empfehlen wir
den im Zuge der Verwaltungsstruktur-
reform neu gebildeten Ämtern, die Inter-
net-Domain (z. B. www.amt-xy.de) der
früheren Ämter nicht aufzugeben, sondern
fortzuführen und den Nutzer automatisch
auf die aktuelle Internetpräsenz des neuen
Amtes zu führen. 

Es gibt Dienstleister, die mit solchen vom
ursprünglichen Inhaber nicht mehr ge-
nutzten Internetadressen handeln und /
oder unter dieser Internetadresse unseriö-
se Werbeangebote schalten. 

Daher sollte zwischen daraus folgenden
möglichen Image-Schäden und den Ko-
sten für die Fortführung der alten Interne-
tadressen abgewogen und die Internet-
Domain mit früherem Amtsnamen eher
nicht aufgeben werden. 

Termine:
30. September 2010: Workshop „Grund-
lagen der Internet-Erschließung“ (Amt
Kropp-Stapelholm)
30.09.-01.10.2010: Bürgermeisterfach-
konferenz des SHGT, Töpferhaus Alt Du-
venstedt
04.10.2010: Veranstaltung „Klimaschutz
und Energieeffizienz in Kommunen“,
Rendsburg, Hohes Arsenal
26.10.2010: Landesvorstand des SHGT,
Kiel 
02.11.2010: Sitzung der Geschäftsführer
der Kreisverbände, Kiel,  
08.11.2010: Arbeitskreis der wirtschaftlich
tätigen Zweckverbände, Kiel 
09.11.2010: Sitzung des Schul-, Sozial-
und Kulturausschusses des SHGT, Kiel 
10.11.2010: Rechts-, Verfassungs- und
Finanzausschuss des SHGT, Kiel 
15.11.2010: Breitbandforum, Kiel, Haus
der Wirtschaft
19.11.2010: Delegiertenversammlung des
SHGT, Ostseehotel Holm, Schönberg



Landesvorsitzender Sönke Hansen, Amt
Nordstormarn, konnte zur Landesver-
sammlung in Mildstedt ca. 50 Mitglieder
und Gäste begrüßen.
Amtsvorsteherin Karen Hansen, Amt
Nordsee-Treene, stellte das im Zuge der
Verwaltungsstrukturreform gebildete Amt
mit seinen 27 Gemeinden, einer Stadt und
ca. 25.000 Einwohnern vor. Sie ging ins-
besondere darauf ein, dass die alte Kultur-
landschaft Nordfrieslands durch die er-
neuerbaren Energien nachhaltig verändert
werde. Windräder, Biogas- und Fotovol-
taikanlagen seien heute typisch für das
Landschaftsbild. Die sich aus den erneu-
erbaren Energien ergebenden Entwick-

lungsmöglichkeiten sollten weiter genutzt
werden.

Anlass für die Landesversammlung war
die Vorstellung des Gutachtens zur Wei-
terentwicklung der Amtsordnung durch
die Sicherstellung der demokratischen Le-
gitimation der schleswig-holsteinischen
Ämter. Landesvorsitzender Sönke Hansen
bedankte sich beim Lorenz-von-Stein-In-
stitut für Verwaltungswissenschaften an
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
die dieses Gutachten in Zusammenarbeit
mit dem Schl.-Holst. Gemeindetag und
dem HVB-Fachverband in so kurzer Zeit
erstellen konnte.

Herr Dr. Christian Ernst, Wissenschaftli-
cher Assistent der Bucerius Law School
Hamburg, stellte dem Fachverband das
Gutachten vor. Er ging zunächst ein auf die
Aussagen und Forderungen des Landes-
verfassungsgerichts Schleswig-Holstein
im Urteil vom 26. Februar 2010 zur Amts-
ordnung. Auf der Grundlage der gemeind-
lichen Selbstverwaltung, der Zukunfts-
fähigkeit  und Rechtssicherheit untersu-
che das Gutachten zwei Möglichkeiten der
vom Landesverfassungsgericht geforder-
ten Sicherstellung der demokratischen Le-
gitimation der Ämter. Dies seien zum einen
eine Direktwahl der Amtsausschüsse, zum
anderen die Abgrenzung durch eine soge-
nannte Kataloglösung.
Herr Dr. Ernst erläuterte eingehend die im
Gutachten vorgeschlagenen Änderungen
der Amtsordnung wonach die Übertra-
gung von Aufgaben von der Gemeinde auf
das Amt durch eine sogenannte Katalog-
lösung geregelt werden könnte. Er erklär-

zielgerichtete Gewässerunterhaltung nicht
nur dem Naturhaushalt des Gewässers zu
Gute komme, sondern auch Arbeit und
damit Kosten spare. Herr Rüdiger Alb-
recht, MLUR,  rundete diesen Vortrag un-
ter dem Aspekt des Artenschutzes und
der Gewässerunterhaltung ab. Er hob da-
bei hervor, dass von Seiten des MLUR
pragmatische Lösungen angestrebt seien
und Artenschutz und Gewässerunterhal-
tung in Einklang gebracht werden müs-
sen. Es sei ratsam, vor einer Gewässerun-
terhaltungsmaßnahme in einem sensiblen
Gewässer Rücksprache mit den Natur-
schutzbehörden zu halten, um bei etwai-
gen Schäden keine behördlichen Repres-
sionen fürchten zu müssen.

Die Sicht der Wasser- und Bodenverbän-
de wurde von Herrn Godber Andresen
dargestellt. Er zeigte den Wandel der ge-
setzlichen Vorgaben der Gewässerunter-
haltung vom Ausbau als Vorflutsicherung
in den 60er Jahren bis zur heute verlang-
ten Renaturierung auf. Im Überblick stellte
er die zukünftigen Anforderungen an die
Gewässerunterhaltung dar und machte
deutlich, dass die Mitarbeiter der Gewäs-
serunterhaltungsverbände hinsichtlich
Ökologie, Flora und Fauna bereits gut ge-
schult sind.

Herr Eckhard Reese, Geschäftsführer des
Landesverbandes der Lohnunternehmer,
beschrieb die breiten Aufgaben und An-
forderungen der Lohnunternehmer bei der
Arbeit in der freien Landschaft. Insbeson-
dere in Hinsicht auf die schonende Ge-
wässerunterhaltung seien Spezialmaschi-
nen notwendig, die hohes Fachwissen
und Investitionen seitens der Unternehmer
erfordern. Darüber hinaus würde das Leis-
tungsergebnis pro Stunde zurück gehen,
wenn der Unternehmer die schonende
Gewässerunterhaltung ernst nehme, da

ein wesentlich höherer Arbeitsaufwand
damit verbunden sei. Insbesondere man-
gele es vielfach an der Abstimmung zwi-
schen Gewässerunterhaltungsverband
und Flächeneigentümer, so dass sich der
Lohnunternehmer vielfach unnötigen Kon-
flikten bei der Arbeit ausgesetzt sehe. Herr
Reese appellierte abschließend an die öf-
fentlichen Auftraggeber, bei Ausschrei-
bungen auch die wirtschaftlichen Interes-
sen der Lohnunternehmer angemessen zu
berücksichtigen. Diese brauchen verlässli-
che Ausschreibungszeiträume, um renta-
bel und qualifiziert arbeiten zu können. Ins-
besondere müsse auch berücksichtigt
werden, dass qualitativ hochwertige Arbeit
nicht zum „Nulltarif“ zu bekommen sei,
sondern durch entsprechend geschultes
Personal und hochwertige Spezialmaschi-
nen teurer sein könne, als der „billige Ja-
kob“. Wenn bei der Vergabe letztlich nur
der Preis das entscheidende Kriterium sei,

laufe man Gefahr, die qualifizierten Lohn-
unternehmer vom Markt zu verdrängen.
Frau Gabi Stiller, Ingenieurbüro Biologi-
sche Kartierungen und Gutachten, Ham-
burg, stellte dann abschließend die in den
letzten Jahren durchgeführten fünf Modell-
projekte zur schonenden Gewässerunter-
haltung und deren erste positive Ergebnis-
se dar. Sie zog bereits jetzt das Fazit, dass
sich gezielte Gewässerunterhaltung für al-
le beteiligten Interessen gewinnbringend
auswirke, ohne dass hierdurch der Was-
serabfluss verschlechtert werde.

Im Anschluss an den vormittaglichen Vor-
tragsblock schloss sich auf dem Frei-
gelände der NORLA am Stand des Lohn-
unternehmerverbandes unter Moderation
von Herrn Reese eine Maschinenvor-
führung an, in der Lohnunternehmer Ge-
wässerunterhaltungsmaßnahmen ein-
drucksvoll vorstellten.
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HVB Fachverband stellt Gutachten
zur Weiterentwicklung der Amts-
ordnung vor



Die diesjährige Fahrt der hauptamtlichen
Bürgermeister und Amtsdirektoren, die
bereits seit mehreren Jahren gemeinsam
von SHGT und Städteverband Schleswig-
Holstein durchgeführt wird, führte vom 24.
bis 26. Juni 2010 nach Brandenburg. Un-
ter der Leitung von Bürgermeister Dr.
Buschmann, Harrislee, erkundeten die
fast 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Fahrt Potsdam und Frankfurt a.d.
Oder. Die Fahrt begann traditionell mit ei-
nem Besuch in der Geschäftsstelle ist
Städte- und Gemeindebundes Branden-
burg, die vor genau 20 Jahren 1990 ge-
gründet worden war und in dem auch die
4 kreisfreien Städte organisiert sind. Nach
einer kurzen Begrüßung durch Geschäfts-
führer Böttcher berichtete er über die Ent-
wicklung der Gemeinden und aktuelle
kommunalpolitische Fragen in Branden-
burg. Als ein erhebliches Problem be-
zeichnete er den demographischen Wan-
del, mit einem teilweise erheblichen Bevöl-
kerungsschwund und Abwanderung
jüngerer Menschen. Dementsprechend
stellt der „Stadtumbau“ ein großes Ver-
bandsthema dar. Unter anderem wegen
dieser sich abzeichnenden Situation ist
2003 eine Gemeindestrukturreform duch-

geführt worden, vor der es noch 1300 Ge-
meinden gab. Heute gibt es im Vergleich
dazu bei einer Gesamtbevölkerung in
Brandenburg von 2,5 Mio. Ew. neben 4
Kreisfreien Städten 14 Landkreise mit 415
Gemeinden. Von ihnen sind 144 amtsfrei
und 271 amtsangehörig in insgesamt 53
Ämtern. 

Anschließend wurde die Gruppe durch die
Schiffbauergasse geführt, die einen Mei-
lenstein in der Stadtentwicklung von Pots-
dam mit dem Schwerpunkt Kultur dar-
stellt. Hier wurde die Gruppe von Ober-
bürgermeister Jann Jacobs begrüßt, der
auch erster Vizepräsident des Städte- und
Gemeindebundes Brandenburg ist. Er be-
richtete von der spannenden Geschichte
der Schiffbauergasse: John Barnett Hum-
phrey, gebürtiger Engländer, begann 1817
hier am Ufer des Tiefen Sees unter Auf-
sicht der königlich-preußischen Regierung
mit dem Bau von Dampfschiffen und gab
so dem Standort seinen Namen. 1819 lief
an der Schiffbauergasse das damals größ-
te Dampfschiff, die "Fürst Blücher" mit 61
Meter Länge, vom Stapel. Mit der Neuer-
schließung des Standortes nach der Wie-
dervereinigung konnten Veranstaltungs-

und Produktionsstätten für Kunst und Kul-
tur errichtet bzw. alte Gebäude dafür um-
gebaut und saniert, aber auch attraktive
Bauflächen und Räume für neues, moder-
nes Gewerbe gewonnen werden. So be-
findet sich in der alten Zichorienmühle
heute ein Restaurant und im restaurierten
Koksseparator des ehemaligen Gaswer-
kes residiert heute der Softwarekonzern
Oracle. Gleich nebenan steht der Neubau
des Hans Otto Theaters mit traumhaften
Pausenblick auf den Tiefen See. 

Am nächsten Morgen fuhr die Gruppe zu
einem Empfang in das Rathaus nach
Frankfurt an der Oder. Der für Bauen,
Stadtentwicklung und Wirtschaft zustän-
dige Beigeordnete Edelmann berichtete
den Gästen aus Schleswig-Holstein über
die Probleme bei der Stadtentwicklung.
Nach einer erheblichen Zerstörung im
Zweiten Weltkrieg musste die Stadt weit-
gehend neu aufgebaut werden. Hiervon
zeugen noch eine Reihe von Plattenbau-
ten aus der DDR-Zeit. Außerdem hat die
Stadt unter einem erheblichen Bevölke-
rungsschwund zu leiden: Hatte sie 1990
noch 85.000 Ew., ist die Zahl jetzt auf
60.000 Ew. zurückgegangen, die über-
wiegend älter sind. Bei einer Arbeitslosen-
quote von 15,5 % und 11% Wohnungs-
leerstand bestehen große Herausforde-
rungen für die Zukunft. So werden nur die
Wohnungen renoviert, die auch langfristig

te hierzu die Inhalte eines Positvkataloges,
d. h. eine Auflistung von Aufgaben, die zu
übertragen sind, eines Negativkataloges,
d.h. eine Auflistung von Aufgaben  die
nicht übertragen werden dürfen, und eines
Auswahlkataloges, d.h. eine Auflistung
von Aufgaben, auch zukünftige, die über-
tragen werden können. Eine Aufgabenü-
bertragung wäre der Kommunalaufsicht
anzuzeigen, die Gemeinden hätten das
Recht, eine Rückübertragung der Aufga-
ben zu verlangen.

Die Landesversammlung diskutierte die
Vorschläge aus dem Gutachten intensiv.
Insbesondere die vorgeschlagenen neuen
Formulierungen zur Vorbereitung und
Durchführung der gemeindlichen Selbst-
verwaltungsaufgaben wurden aus der Ver-
sammlung sehr kritisch gesehen. Der Lan-
desvorsitzende wies darauf hin, dass es in
der Arbeit des Landesvorstandes durch-
aus unterschiedliche Auffassungen gege-
ben habe. Kollege Heiko Albert, Amt
Südangeln, sprach sich für eine Direktwahl
der Amtsausschüsse aus, da er befürchte,
dass die Kataloglösung letztlich zu einer
Schwächung der Ämter führen und die
Diskussion zur Bildung von Großgemein-
den beleben könnte.

Landesvorsitzender Sönke Hansen dank-
te Herrn Dr. Ernst für seinen Vortrag und

der Landesversammlung für die konstruk-
tive Diskussion. Er stellte fest, dass mit
dem vorliegenden Gutachten eine wissen-
schaftlich fundierte Grundlage für die wei-
teren Gespräche gegeben sei und der
Fachverband diese Gespräche in enger

Zusammenarbeit mit dem Schleswig-Hol-
steinischen Gemeindetag in der Zukunft
weiter begleiten werde.

Heinrich Lembrecht
Schriftführer
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Bürgermeisterfahrt 2010 
nach Brandenburg

Diskutierten in Mildstedt: Dr. Christian Ernst, Amtsvorsteherin Karen Hansen, Landes-
vorsitzender Sönke Hansen 



Ratekau ist eine Gemeinde mit ca.
15.600 Einwohnern im Kreis Ost-
holstein, 10 km nördlich von Lü-
beck, bestehend aus 13 Dörfern.

Wind, Wasser, Sonne oder Biomasse,
welche erneuerbare Energiequelle ist für
den Gemeindestandort die beste – oder
macht es ein Mix am besten? Sollte in En-
ergieerzeugung oder Energieeinsparung
investiert werden? Wie kann ich die Bürger
begeistern und mitnehmen? Keine gute
und umweltfreundliche Idee sollte gegen
die andere ausgespielt werden. Welcher
Umsetzung verleihe ich Priorität, weil es
den größten Klimanutzen bei begrenzten
finanziellen Mittel gewährleistet? Diese
Fragen bewogen die Gemeinde Ratekau,
sich an die Entwicklung eines  Klima-
schutzkonzeptes zu machen. Wie setze
ich die Finanzmittel am effektivsten für
meine Klimaziele ein?  Wie sieht meine Kli-

maschutzstrategie die nächsten Jahre
aus?
Die knapp 16.000 Einwohner zählende
Gemeinde Ratekau im Kreis Ostholstein
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Die innovative Gemeinde

Klimaschutzkonzept 2010 
der Gemeinde Ratekau:

erhalten bleiben, ein anderer Teil - bis 2020
insges. 10.300 Wohnungen - wird im Rah-
men des Stadtumbaukonzeptes abgeris-
sen. Der Rückbau wird vor allem in den
äußeren Stadtteilen vorgenommen, um
die Stadt nicht zu weit auseinanderzuzie-
hen. Eine praktische Einführung in die
Stadtentwicklung gab es bei einem Spa-
ziergang durch die Innenstadt vorbei an
der Marienkirche mit gotischen Bleiglas-
fenstern und dem Kleist-Museum. Im Col-
legium Polonicum gab es anschließend ei-
ne Einführung auf deutsch-polnisch zum
Projekt „Slubfurt“, einem Projekt, das Zu-
sammenwachsen der beiden Städte
Frankfurt und Slubice auf den gegenüber-
liegenden Ufern der Oder voranzutreiben.
Nur durch eine Brücke über die Oder ge-
trennt liegt Slubice auf der polnischen Sei-
te der Oder. Dort bildet das Collegium Po-
lonicum eine neue Form grenzüberschrei-
tender Zusammenarbeit auf dem Gebiet
von Forschung und Lehre. Es wird in ge-
meinsamer Verantwortung von der Re-
publik Polen und dem Land Brandenburg
getragen und ist eine gemeinsame wis-
senschaftliche Einrichtung der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (EUV) und
der Adam-Mickiewicz-Universität Poznan
(AMU). Der Verwaltungsdirektor des Colle-
gium Polonicum, Dr. Krzysztof Wojciecho-
wski, erzählte den Gästen aus der ersten
Zeit der Zusammenarbeit und der baldi-
gen Annährung. Aus polnischer Sicht
schilderte er aber auch die Zurückhaltung
in der jeweiligen Bevölkerung zu Beginn
des Prozesses. 
Zurück in Potsdam wurde dann das Ge-

schichtswissen der Reisenden getestet:
Bei einer Führung in Schloss Cecilienhof
ging es um das Potsdamer Abkommen
und seine Bedeutung für die europäische
Nachkriegsgeschichte. 
Der letzte Tag der Fahrt führte nach Wer-
der an der Havel, wo die Gruppe von Bür-
germeister Werner Große, dem Präsiden-
ten des Brandenburgischen Städte- und
Gemeindetages, empfangen wurde. Im
Gegensatz zu vielen Regionen in Bran-
denburg ist die Bevölkerungszahl leicht
steigend, die Arbeitslosenquote mit 6%
recht gering und es gibt praktisch keinen
Wohnungsleerstand. Und im Gegensatz
zu den Westländern beträgt die Betreu-
ungsquote bei den unter 3-Jährigen 48%. 
Die Reise fand in Werder dann einen mu-
sikalischen Abschluss: Bei einer Führung
durch die Orgelbaufirma Schuke, die seit

1820 besteht, erfuhren die Teilnehmer der
Fahrt, wie eine Orgel gebaut und gespielt
wird.

Ute Bebensee-Biederer

Die Geschäftsführer Böttcher und Bülow

An der Schiffbauergasse – Wasserseite
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setzt sich aus 13 Dörfern zusammen, die
allesamt ländlich geprägt sind. Dies trägt
dazu bei, dass Ratekau seit langer Zeit im
Natur-, Umwelt- und Klimaschutz aktiv ist.
In den frühen 80er Jahren stand zunächst
der Naturschutz auf der Agenda der Ge-
meinde und wurde mit großem Erfolg vor-
angetrieben. In den darauf folgenden Jah-
ren erweiterte sich der Fokus auf den Um-
weltschutz im Allgemeinen, ab Ende der
90er Jahre schließlich wurde auch der Kli-
maschutz ein zentraler Handlungsschwer-
punkt kommunaler Aktivitäten.

Für welche Klimastrategie  entschei-
det sich Ratekau?
Inzwischen ist die Gemeinde Ratekau bei
der Energieerzeugung aus erneuerbaren
Energiequellen breit aufgestellt. Mit der
Nutzung der Kraft aus Wind, Wasser, Son-
ne und Biomasse beweist Ratekau eine
zukunftsorientierte Herangehensweise.
Ein großes Holzhackschnitzelheizwerk
beispielsweise versorgt über ein Nahwär-
menetz eine Schule, eine Großsportanlage
und zwei Wohngebiete mit klimaschonen-
der Energie. Insgesamt verfolgt es über ei-
ne installierte Leistungskapazität von
1.100 KW und produziert damit 2.67 Mio.
kWh Wärme pro Jahr.
Über eine Biogasanlage mit 3 Satelliten
BHKWs mit je 350 KW el. werden nicht nur
jährlich 7,8 Mio. kWh Strom produziert,
sondern auch 2,0 Mio. kWh Wärme für ei-
ne Gärtnerei und den Eigenbedarf der Bio-
gasanlage Luschendorfer Hof. Ab 2010
wird Wärme für ein vorhandenes Nahwär-
menetz mit 139 Einfamilienhäusern bzw.
Doppelhaushälften und im 2. Schritt für ein
Nahversorgungszentrum mit 1200 m2

Grundfläche bereitgestellt. Die bisher er-
forderliche Erdgasmenge (2 Mio. kWh)
zum Betrieb des vorhandenen Nahwär-
menetzes wird dann vollständig durch
Biogas-Wärme substituiert.
Der vorhandene Windpark in Grammers-

dorf mit 14 Windkraftanlagen  produziert
seit 1996 bis zu 14,0 Mio. kWh kli-
mafreundlichen Strom pro Jahr.  Die Aus-
weisung einer neuen Windvorrangfläche
im Rahmen des Windenergiekonzeptes
des Kreises Ostholstein wurde durch die
Gemeinde Ratekau einstimmig beschlos-
sen.
Nimmt man die gesamte Energieerzeu-
gung aus regenerativen Energiequellen in
Ratekau, so lag der Wert 2009 für die
tatsächliche Stromerzeugung pro Jahr bei
18,2 Mio. kWh und für die tatsächlich ge-
nutzte Wärmeerzeugung belief er sich auf
4,8 Mio. kWh. Dies entspricht einem rege-
nerativen Anteil beim Strom von nahezu
50 % und bei der Wärme von ca. 4 %.

Ziel des Klimaschutzkonzeptes, welches
bei der Energieagentur  der Investitions-
bank Schleswig Holstein beauftragt wur-
de, war es, die Wirksamkeit und Effekti-
vität der bisherigen Klimaschutzmaßnah-
men zu überprüfen und eine künftige
Klimaschutzstrategie zu entwickeln mit
dem langfristigen Ziel einer bilanziellen
CO2-Neutralität. Das vorliegende Klima-
schutzkonzept soll somit sowohl zur Errei-
chung der gesteckten Ziele beitragen, als
auch die hierfür erforderlichen, vorhande-
nen Potentiale aufzeigen. 
Hierzu  wurden folgende Teilbereiche un-
tersucht und dargestellt:

1.1 Überprüfung der Energierelevanz
vorliegender Bauleitpläne:

Die Untersuchung und Bewertung von
Bauleitplänen in der Gemeinde Ratekau
hinsichtlich der energetischen Einflussfak-
toren und deren Auswirkungen auf den
Energiebedarf, stellen einen wichtigen Bei-
trag zum Klimaschutz dar. Ziel dieser Teil-
untersuchung ist es, der Gemeinde Hin-
weise zu liefern, welche Faktoren bei der
Planung künftiger Baugebiete einen rele-
vanten Einfluss auf die energetische Situa-

tion haben. Die Einsparpotenziale bzw.
Mehrverbräuche wurden überschlägig er-
mittelt und entsprechende Hinweise  zur
Optimierung gegeben.

1.2 Prüfung der wirtschaftlichen Nut-
zung von KWK-Anlagen in den be-
stehenden Nahwärmegebieten:

Zur Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung
wurden seitens der Gemeinde acht Nah-
wärmegebiete ausgewählt, welche zum
Teil Bestandsgebiete und zum Teil potenti-
elle neue Gebiete sind. Diese Gebiete wur-
den hinsichtlich der wirtschaftlichen Nut-
zung von KWK-Anlagen geprüft und be-
wertet. Dabei wurden die Arbeitsschritte
Ermittlung des derzeitigen Wärmebedarfs,
Grobdimensionierung der potentiellen
Blockheizkraftwerke, Kostenschätzung
des BHKW-Einsatzes und eine überschlä-
gige Wirtschaftlichkeitsberechnung vorge-
nommen. Entscheidungskriterien für die
sinnvolle Nutzung der KWK waren die zu
vermeidende Menge an CO2 sowie die
Wirtschaftlichkeit des Betriebes.

1.3 Ermittlung von Energie- und Was-
sereinsparmöglichkeiten in den
öffentlichen Gebäuden:

Im Rahmen des Teilberichtes wurden Ge-
bäudebegehungen an zwei Gebäuden der
Gemeinde exemplarisch durchgeführt. Die
Liegenschaften wurden hinsichtlich der
Einsparmöglichkeiten in den Bereichen
Wärme, Strom und Wasser/Abwasser und
der Optimierung der Energieversorgung.
untersucht. In dem vorliegenden Maßnah-
menkatalog werden die wirtschaftlichen
Maßnahmen inkl. der Klimarelevanz dar-
gestellt und bieten eine Orientierung für al-
le übrigen kommunalen Liegenschaften.

1.4 Ermittlung der Energieeinsparpo-
tentiale der privaten Haushalte:

Mit dem Ziel der Reduktion des Endener-
gieverbrauches privater Haushalte werden
umsetzungs-orientierte Ansätze zur Ener-
gieeinsparung vorgestellt, welche die Un-
terschiedlichkeit der Gruppen des Eigen-
heimbesitzes und der Wohnungswirt-
schaft berücksichtigen. Die entwickelten
Vorschläge verfolgen dabei das Ziel, das in
der Gemeinde Ratekau vorhandene Ge-
samtpotential durch die Umsetzung mög-
lichst vieler, besonders effektiver Maßnah-
men wirtschaftlich zu erschließen. Im Be-
richt wird das Gesamtpotential technisch
umsetzbarer Klimaschutzmaßnahmen
ebenso vorgestellt, wie die beispielhafte
Darstellung von Sanierungsvorschlägen
ausgewählter Einfamilienhäuser Ratekaus.
Ziel ist es, Anreize und Orientierung für pri-
vate energetische Sanierungen zu bieten.

1.5 Ermittlung der regenerativen En-
ergiepotentiale:

Mit diesem Teilbereich wurde eine Potenti-
albetrachtung verbunden, differenziert
dargestellt nach verschiedenen regenera-
tiven Energieträgern. Betrachtet werden



Sonnenenergie, Biomassenutzung, Was-
serkraft und Windenergie nach aktuellen
Gesichtspunkten. Hierzu wird die jeweilige
IST-Situation dargestellt und die mögli-
chen Potentiale ermittelt und ausgewie-
sen.

1.6 Beratung bei der Neugestaltung
von Wegenutzungsverträgen: 

Der bestehende Konzessionsvertrag zum
Betrieb des Stromverteilungsnetzes in der
Gemeinde Ratekau läuft im Jahr 2011 aus.
Die Energieagentur hat die Gemeinde Ra-
tekau bei der Entscheidung, die für die Ge-
meinde optimale Lösung zur strategi-
schen Neuausrichtung und Rekommuna-
lisierung des Stromverteilungsnetzes zu
finden, beraten, unterstützt und an der
Entscheidungsfindung mitgewirkt.

1.7 Klimaschutzkonzept zur Energie-
und Kosteneinsparung und CO2-
Minderung im Bereich der Stra-
ßenbeleuchtung:

Die Gemeinde Ratekau führt kontinuierlich
seit  mehreren Jahren Energie- und Kos-
teneinsparungen im Bereich der Straßen-
beleuchtung durch. Dem entsprechend
sind die eingesetzte Technik und die Be-
triebsführung auf einem hohen Niveau.
Um weitere Möglichkeiten der Finanzie-
rung und Förderung zu nutzen und die Be-
triebsführung weiter zu optimieren wurde
dieser Teilbereich ebenfalls untersucht.

1.8 Klimaschutzstrategie und Con-
trolling:

Gemäß Richtlinie des Bundesministeriums
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit (BMU) müssen Klimaschutzkon-
zepte und Teilkonzepte eine Energie- und
CO2-Bilanzierung, Potentialabschützun-
gen, Maßnahmenkataloge und Zeitpläne
zur Minderung von Treibhausgasen ent-
halten. Besondere Bedeutung kommt da-
bei einer fortschreibbaren Energie- und
CO2-Bilanzierung sowie der Entwicklung
einer Klimaschutzstrategie zu. Hierzu wur-
de das offizielle Bilanzierungstool ECORe-
gion des Klimabündnisses verwendet. Die
Ergebnisse wurden gewichtet und darge-
stellt.

Diplomarbeit Andreas Janke (Univer-
sität Flensburg)
Parallel zum Klimaschutzkonzept der En-
ergieagentur wurde durch die Besetzung
einer Diplomandenstelle im Amt für Ge-
bäude, Energie und Klimaschutz die Mög-
lichkeit geschaffen, exemplarisch für die
Gesamtgemeinde Ratekau anhand der
Ortschaft Pansdorf, die aufgezeigten Kli-
maschutzmaßnahmen unter Einbezie-
hung von wirtschaftlichen Aspekten im
Rahmen einer Diplomarbeit zu untersu-
chen.
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile:
Teil I: Energieverbrauch: Energetische

Gebäudesanierung der Grund-
schule Pansdorf und Straßenbe-

leuchtung (Einsatz von LED-Leuch-
ten in der Ortsdurchfahrt)

Teil II: Energieerzeugung: Wind- und Bio-
energienutzung (Betrieb als Bürger-
windpark)

Teil III: Rechtliche Handlungsspielraume:
Klimaschutzrelevante Städtepla-
nung

Öffentlichkeitsarbeit
In Zuge der Erstellung des Klimaschutz-
konzeptes wurden 3 öffentliche Work-
shops zu den folgenden Themenberei-
chen durchgeführt:
– Energieeffizienz in privaten Haushalten

und regenerative Energien,
– Kraft-Wärme-Kopplung und Nahwär-

me, sowie
– Energieeffizienz in der Bauleitplanung

und der Straßenbeleuchtung.

Sowohl durch die Umweltabteilung der
Gemeinde Ratekau, als auch durch das
Amt für Gebäude, Energie und Klima-
schutz werden regelmäßig Beratungen
der Bürgerinnen und Bürger zu den The-
menbereichen Energieeinsparung, För-

dermöglichkeiten und Umwelt- und Klima-
schutz durchgeführt. Dazu gehören auch
Exkursionen zu bestehenden Erneuerba-
ren-Energie-Anlagen, öffentliche Informa-
tion über die Homepage der Gemeinde
(www.ratekau.de) und die  Unterstützung
der ortsansässigen Schulen bei Projekten
zu den  Bereichen Energieeffizienz und Kli-
maschutz.

Durch die Initiierung  einer Bürgersolaran-
lage auf der Schule in Sereetz und die Be-
reitstellung von öffentlichen Dächern für
Bürgersolaranlagen wurde eine breite Öf-
fentlichkeit für die Nutzung der Photovol-
taik aktiviert. Gleichzeitig werden fast alle
kommunalen, sowie privaten PV-Anlagen
auf öffentlichen Gebäuden über das Solar-
Log-Internet-Portal (www.solarlog-home.
de) öffentlich visualisiert.
Des Weiteren beteiligt sich die Gemeinde
an nationalen Wettbewerben wie der
Energieolympiade und der Klimaschutz-
kommune der Deutschen Umwelthilfe. Bei
entsprechenden Erfolgen besteht die
Möglichkeit, über diese Wettbewerbe die
Öffentlichkeit für diese Themen zu sensibi-
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Abbildung 1: Gesamt Ist-Situation Strom

Abbildung 2: Wärme Ist-Situation Bioenergie



lisieren (Beispiel: Klimaschutzkommune
2009).

Durchgeführte Energieeffizienzmaß-
nahmen
– Ausweisung von Nahwärmegebieten in

neuen Bebauungsplänen und An-
schluss öffentlicher Gebäude, soweit
dies möglich war. 

– Durchführung zahlreicher energetischer
Sanierungen kommunaler Liegenschaf-
ten

– Regelmäßige Erstellung von Energiebe-
richten (seit 1996) und energietechni-
sche  Bestandsaufnahme in allen ener-
getisch relevanten öffentlichen Liegen-
schaften.

– Laufende energetische Sanierung der
Straßenbeleuchtung

– Betrieb von eigenen kommunalen PV-
Anlagen auf öffentlichen Gebäuden und
Bereitstellung der übrigen kommunalen
Dachflächen für Bürgersolaranlagen.

– Unterstützung lokaler Energieversorger
bei Planung und Bau von Anlagen auf
der Basis erneuerbarer Energieträger.

– Optimierungsmaßnahmen an der beste-
henden IT-Struktur (Server und Arbeits-
plätze) und Einführung eines Power-Ma-
nagement-Systems im Rathaus und der
Cesar-Klein-Schule Ratekau.

– Schulung von Hausmeistern und Be-
diensteten im sparsamen Umgang mit
Energie.

– Erstellung und Finanzierung einer Mach-
barkeitsstudie für den Anschluss der
Dorfschaft Luschendorf an ein künftiges
Wärmenetz der Biogasanlage Luschen-
dorfer Hof.

– Wiedereröffnung des Bahnhofes in Pan-
sdorf und Bereitstellung von Haushalts-
mitteln für die Wiedereröffnung des
Bahnhofes in Ratekau.

– Radwege an allen höher klassifizierten
Straßen und an einigen Gemeinde-
straßen.

Folgende Graphik zeigt die Gesamtstrom-
situation im Gemeindegebiet im Jahr
2007. Hierbei ist festzustellen, dass be-
reits jetzt rund 50 % des Stromverbrauchs
(21,5 GWh) durch die Erzeugung regene-
rativer Energieträger erzeugt werden.
Hierbei ist der Anteil der an der Stromer-
zeugung durch Windenergie mit 33,2 %
sehr hoch. Für die geographische Lage
des Gebietes ist dies ein realistisches Er-
gebnis, da „Küstenregionen“ im Bezug auf
Windenergie stark begünstigt sind.

Maßnahmen:
Bestandteil des Klimaschutzkonzeptes
war der Aufbau einer CO2-Bilanzierung mit
dem Online-Bilanzierungstool ECORegion
der Fa. ECOSpeed. Dies ist seit 2008 das
offizielle Bilanzierungstool des Klima-
Bündnisses, an deren Entwicklung sich
die Gemeinde Ratekau finanziell beteiligt
hat. Das Ergebnis der Bilanzierung wird im
Anhang beigefügt.

CO2- und Energiebilanzen
Alle Mitglieder des Klima-Bündnis, dem
auch die Gemeinde Ratekau angehört,
haben sich zu einer kontinuierlichen Ver-
minderung der Treibhausgasemissionen
verpflichtet. Der CO2-Ausstoß soll alle 5
Jahre um 10 % gesenkt werden.

Ein wichtiger Meilenstein hierbei ist die
Halbierung der Pro-Kopf-Emission zum
Basisjahr 1990 bis spätestens 2030.
Langfristiges Ziel ist die Erreichung von ei-
nem Treibhausgasausstoß von 2,5 Tonnen
CO2-äquivalent pro Einwohner pro Jahr
durch Energieeffizienzmaßnahmen, Ener-
giesparmaßnahmen und durch die Nut-
zung erneuerbarer Energien. 

In der Gestaltung der Maßnahmen zur
Zielerreichung ist die Gemeinde weitest-
gehend frei, allerdings können nicht alle
Entscheidungen auf Gemeindeebene ge-
troffen werden. Es ist also ein Mix von ver-
schiedenen Maßnahmen angestrebt, um
die Ziele des Klima-Bündnisses zu errei-
chen.
Die Erstellung der Bilanzen erfolgte mit
dem Online-Bilanzierungstool ECORegion
der Firma ECOSpeed. Dieses ist seit 2008
das offizielle Bilanzierungstool des Klima-
Bündnisses. Es bietet die Möglichkeit, so-
wohl nach der Endenergie- als auch der
LCA-Methode zu bilanzieren. Alle im Fol-
genden dargestellten Bilanzen sind mit der
LCA-Methode erstellt worden.

Es wurden Start- und Endbilanzen erstellt,
die dem Bundesvergleich dienen sollen.
Die Startbilanz wird anhand von nationalen
Faktoren der Bundesrepublik Deutsch-
land, die von ECORegion zur Verfügung
gestellt werden und durch die Eingabe der
Daten „Beschäftigte“ und „Einwohner“ im
Gemeindegebiet erstellt. Auf Grund der
Beschäftigtenstruktur und der damit ver-
bundenen Ansiedlung von energieintensi-
ver Industrie kann die Startbilanz verschie-
dener Gemeinden und Städte sehr unter-
schiedlich sein. Allerdings werden der
durchschnittliche CO2-Ausstoß und der
durchschnittliche Energieverbrauch je Ein-

wohner verdeutlicht. 

Durch die Endbilanz ist es möglich, das
Gemeindegebiet mit anderen Städten,
Gemeinden oder dem Gesamtgebiet der
BRD zu vergleichen und die Bemühungen
durch Energieeffizienzmaßnahmen, Ener-
giesparmaßnahmen und den Einsatz er-
neuerbarer Energien aufzuzeigen. 

Die folgenden Bilanzen sind weitestge-
hend mit den regionalen Faktoren des Ge-
meindegebiets erstellt worden. Da Fakto-
ren, wie z. B. gefahrene PKW-Kilometer,
Heizölverbrauch und die Nutzung von
Holz zur Wärmebereitstellung, nicht ermit-
telt werden konnten, wurden in der Endbi-
lanz hierfür nationale Faktoren verwendet.
Daher ist der Trend des Ausstoßes und
des Verbrauchs in der Regel gleich dem
Bundesdurchschnitt. Der CO2-Ausstoß
pro Einwohner liegt 2009 nach der Start-
bilanz (rein erstellt anhand von nationalen
Faktoren) bei rund 5 t CO2 pro Einwohner.
Der Bundesdurchschnitt liegt bei rund 10 t
CO2. Diese hohe Differenz ergibt sich dar-
aus, dass im Gemeindegebiet Ratekau
keinerlei energieintensive Industrie ange-
siedelt ist. Anhand der Startbilanz ist zu
sehen, dass sowohl der CO2-Ausstoß als
auch der Energieverbrauch pro Kopf in je-
dem Jahr schwankend sind und in den
Jahren 1990 - 2005 keine klare Abwärts-
tendenz sichtbar ist. Dies ändert sich ab
2005, wonach Emission und Verbrauch
jährlich abnehmen. 

Die Endbilanz, also die Bilanz des Ge-
meindegebiets Ratekau, zeigt in etwa den
gleichen Verlauf wie die Startbilanz. Aller-
dings sind Emissionen und Verbräuche
schon ab dem Jahr 1999 tendenziell fal-
lend. Kleine Erhöhungen zum Vorjahr, wie
z. B. das Jahr 2001 im Vergleich zum Jahr
2000, sind durch die steigenden nationa-
len Faktoren zu erklären (siehe Startbi-
lanz).

Die Endbilanz zeigt, dass die CO2-Emis-
sionen im Jahr 2009 gegenüber 1990 um
18,84 % auf 4,55 t/ CO2 gesunken sind.
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Abbildung 3: Startbilanz CO2-Emission pro Kopf 1999-2009 (LCA)



Der Verlauf der letzten Jahre weist einen
Abwärtstrend auf, was durch den Einsatz
von regenerativen Energieträgern, Ener-

giespar- und Energieeffizienzmaßnahmen
eine weitere Senkung des CO2-Ausstoßes
zur Folge haben wird.

Unter der Prämisse, dass es vom Jahr
2005 zu 2009 bereits eine Senkung um
9,2 % zu verzeichnen gab, ist es realis-
tisch, das Ziel für 2010, die Senkung von
10 % alle fünf Jahre (also gegenüber 2005)
zu erreichen. 
Ein weiteres Ziel ist die Halbierung des
CO2-Ausstoßes pro Kopf bis 2030 (zum
Basisjahr 1990). Eine Minderung um 50 %
bedeutet für das Gemeindegebiet, dass
die Emission einen Wert von 2,8 t/ CO2-
äquivalent pro Einwohner pro Jahr nicht
überschreiten darf. Dieser Wert liegt dem
langfristigen Ziel, max. 2,5 t/C CO2-äqui-
valent pro Einwohner pro Jahr auszu-
stoßen, schon sehr nahe. 

Bei einer konstanten Senkung alle fünf
Jahre 10 %, läge der Ausstoß 2030 bei
rund 2,9 t/ CO2 pro Jahr. Dadurch wäre
das Ziel des Klima-Bündnisses knapp ver-
fehlt. Geht man davon aus, dass durch im-
mer energieeffizientere Verbraucher, Ener-
giesparmaßnahmen und den weiteren Ein-
satz regenerativer Energieträger alle fünf
Jahre rund 14 % eingespart werden kön-
nen, so kann die Gemeinde Ratekau be-
reits im Jahr 2030 alle Ziele des Kli-
mabündnisses mit einer CO2-Emission
von 2,46 t/ CO2 pro Einwohner pro Jahr
erfüllen. 

Fazit:
Mit der Erstellung des Klimaschutzkon-
zeptes unter Einbindung der verschiede-
nen Interessengruppen ist es Ratekau ge-
lungen, eine Klimaschutzstrategie für die
nächsten Jahre entwickelt zu haben. 

Ulrich Buhl
Gemeinde Ratekau

Amt für Gebäude, Energie und 
Klimaschutz
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Abbildung 4:  Gegenüberstellung CO2-Emissionen pro Kopf Endbilanz der Referenzjah-
re

Abbildung 5: Gegenüberstellung CO2-Emission Start-End-Bilanz der Referenzjahre

Bei den 7. Norddeutschen Kanalsanie-
rungstagen im Rahmen der NordBau in-
formierten sich zahlreiche Besucher am
Stand der KoGA – Kompetenz-Gemein-
schaft Abwasser.  Das Ingenieur-Team der
KoGA, Heike Weißmann vom azv (Mitte),
Jens Thomas (li) vom WZV und Uwe Bor-
chert vom ZVO (nicht auf dem Bild) stan-
den Fragen über die neuen Regelungen
bei der Wartung von nicht technisch belüf-
teten Kleinkläranlagen Rede und Antwort.
Das Team bietet Kommunen kompetente
Beratung, optimale Planung und Lösun-
gen bei der hoheitlichen Aufgabe rund um
die Abwasserentsorgung. 

Bettina Kramer
Leiterin Marketing und Kommunikation

Wege-Zweckverband 
der Gemeinden des Kreises Segeberg

KoGA-Experten bei der Nordbau

Die KoGA informiert



1. Bundesfinanzhof mahnt Reform
der Grundsteuer an

Die Einheitsbewertung des Grundvermö-
gens ist vom Bundesfinanzhof (BFH) trotz
verfassungsrechtlicher Zweifel bislang als
verfassungsgemäß beurteilt worden. In
dem jetzt veröffentlichten Urteil vom 30.
Juni 2010 (AZ: II R 60/08) hat der BFH dar-
an jedenfalls für Stichtage bis zum 1. Ja-
nuar 2007 festgehalten. Zusätzlich weist
er aber darauf hin, dass das weitere Un-
terbleiben einer allgemeinen Neubewer-
tung des Grundvermögens für Zwecke der
Grundsteuer mit verfassungsrechtlichen
Anforderungen, insbesondere mit dem all-
gemeinen Gleichheitssatz des Artikels 3
Absatz 1 Grundgesetz, nicht vereinbar sei.
Der DStGB fordert wegen der verfas-
sungsrechtlichen Problematik seit langem
eine Reform der Grundsteuer. Eine zügige
Reform ist nunmehr umso dringender ge-
boten, als offen bleibt, wie der BFH die
Rechtslage für spätere Stichtage beurteilt.
Im Januar dieses Jahres hat die Finanzmi-
nisterkonferenz (FMK) beschlossen, ab
September 2010 eine länderoffene Ar-
beitsgruppe, die sich mit der Reform der
Grundstuer beschäftigen soll, einzuset-
zen. Auftrag der Arbeitsgruppe soll es
sein, vorhandene Reformansätze zu be-
werten und bis Anfang 2011 Vorschläge
für das weitere Verfahren vorzulegen. Im
Gespräch sind derzeit zwei Reformmodel-
le. Zum einen das so genannte Verkehrs-
wertmodell, das auf der Grundlage einer
automationsgestützten Bewertung arbei-
tet und zur Ermittlung der Bemessungs-
grundlage Grundstücksdaten, Daten des
Immobilienmarktes anhand tatsächlicher
Verkaufsfälle, Bodenrichtwerte und Lie-
genschaftszinssätze einbezieht. Dem
steht das in dieser Woche veröffentlichte
wertunabhängige Modell der Einfach-
Grundsteuer gegenüber, wonach die
Grundsteuer künftig nur noch auf Basis
von Grundstücks- und Gebäudeflächen
erhoben werden soll. Der DStGB wird die
vorliegenden Modelle nunmehr bewerten.
Informationen zu den Modellen finden sich
unter www.dstgb.de, das Urteil des BFH
kann unter www.bundesfinanzhof.de her-
untergeladen werden.

2. Bundeskabinett beschließt neue
Gasnetzzugangsverordnung

Das Bundeskabinett hat am 18.08.2010
die neue Gasnetzzugangsverordnung be-
schlossen. Mit den Regelungen will die
Bundesregierung die Bedingungen für
flächendeckenden Wettbewerb auf dem
Gasmarkt verbessern. Insbesondere im
Zugang zum Gasnetz sieht die Bundesre-
gierung bisher eine Hürde für den Mark-
teintritt von Wettbewerbern. Teilweise
konnten deshalb benötigte Kapazitäten im
Netz nicht erworben werden, weil diese

langfristig ausgebucht waren. Dies mach-
te es insbesondere neuen Anbietern
schwer, als Wettbewerber aufzutreten. Die
neue Gasnetzzugangsverordnung setzt im
Wesentlichen auf drei Instrumente:
Die Zahl der Gebiete, innerhalb derer sich
Gaslieferanten frei bewegen können (so
genannte Marktgebiete) wird bis zum Jahr
2013 von derzeit sechs auf höchstens
zwei reduziert. Dies macht insbesondere
bundesweite Lieferangebote für neue Lie-
feranten wirtschaftlich attraktiver. Zudem
wird der Zugang zu knappen Transportka-
pazitäten, erleichtert, indem Kapazitäten
künftig diskriminierungsfrei versteigert
werden. Dies beseitigt eine wesentliche
Hürde für den Markteintritt von Wettbe-
werbern. Schließlich wird dafür gesorgt,
dass Gaskraftwerke leichter ans Netz
kommen. Nach dem erfolgreichen Modell
der Kraftwerksnetzanschlussverordnung
im Strombereich erhalten Betreiber von
Gaskraftwerken das Recht, Kapazitäten
gegen angemessene Gebühr für maximal
drei Jahre zu reservieren. Die Verordnung
wird nun ausgefertigt und tritt am Tag nach
ihrer Verkündung in Kraft. Sie wird unter
folgenden link abrufbar sein: http://www.
bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/ge-
setze,did=172462.html

3. DStGB begrüßt Genehmigung der
Bundesrahmenregelung zur Bereit-
stellung von Leerrohren zur Breit-
bandversorgung durch EU- Kom-
mission

Der DStGB begrüßt die Genehmigung der
„Rahmenregelung der Bundesregierung
zur Bereitstellung von Leerrohren zur Her-
stellung einer flächendeckenden Breit-
bandversorgung“ durch die Europäische
Kommission.  Fördermaßnahmen für die
flächendeckende Breitbanderschließung
können Beihilfen im Sinne des EG-Vertra-
ges darstellen, wenn sie einzelnen Unter-
nehmen einen selektiven Vorteil verschaf-
fen. Solche Maßnahmen müssen vor ihrer
Umsetzung von der Europäischen Kom-
mission genehmigt werden, die diese am
Maßstab der „Leitlinien der Gemeinschaft
für die Anwendung der Vorschriften über
staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit
dem schnellen Breitbandausbau“ (Breit-
bandleitlinien) prüft. Mit der erfolgten Ge-
nehmigung wurde die beihilferechtliche
Grundlage für die Förderung der Betreiber
von Breitbandnetzen durch Bereitstellung
von Leerrohren mit oder ohne Kabel durch
Bund, Länder und Kommunen geschaf-
fen. Ziel dieser Förderung ist der sukzessi-
ve Aufbau eines hochleistungsfähigen
Breitbandnetzes (sog. „Next Generation
Access (NGA)“), über das Dienste mit sehr
hohen Datenübertragungsraten angebo-
ten werden können. Folgende Möglichkei-
ten der Förderung stehen zur Verfügung:

Zum einen erfolgt die Bereitstellung von
Leerrohren mit einem nutzer- und anbie-
terneutralen Standard. Zudem werden
auch Leerohren mit einem oder mehreren
unbeschalteten NGA-fähigen Kabeln be-
reitgestellt. Die öffentliche Hand ist in die-
sen Fällen Bauherr oder allein verfügungs-
berechtigt über die Leerrohre. Schließlich
besteht ein Angebot der Verlegung von
Leerohren durch private Betreiber. Die öf-
fentliche Hand übernimmt in diesen Fällen
nur die Erdarbeiten. Die öffentliche Hand
muss die Nutzung der Leerrohre bzw. der
vorhan-denen Infrastruktur ausschreiben
und kann diese dann – ggf. gegen Zahlung
eines Nutzungsentgelts – an private An-
bieter überlassen Sollte sich auch nach
Ausbau der Infrastruktur kein privater Be-
treiber für eine Breitbandanbindung fin-
den, lässt die Regelung ausdrücklich eine
Kumulierung der Förderung zu, es können
also zusätzlich Mittel zur Schließung der
Wirtschaftlichkeitslücke aus einem der
beihilferechtlich genehmigten Programme
in Anspruch genommen werden. Die
Richtlinie steht auf der Homepage des
DStGB www.dstgb.de im Schwerpunkt
Breitband zum Download zur Verfügung.

4. BBK stellt Krisenhandbuch Strom-
ausfall vor
Der Stromausfall und seine Auswirkungen
stehen im Zentrum des neuen Krisen-
handbuchs, dass das Bundesamt für Be-
völkerungsschutz und Katastrophenhilfe
(BBK) gemeinsam mit dem Land Baden-
Württemberg, der EnBW AG und dem
Karlsruher Institut für Technologie / CEDIM
das „Krisenhandbuch Stromausfall“ her-
ausgegeben hat. Es wurde für Krisenma-
nager in Behörden, Energieversorgungs-
unternehmen und anderen Unternehmen
aus dem Bereich Kritische Infrastrukturen
entwickelt und ist eine Hilfe zur Vorberei-
tung auf Stromausfälle; ebenso für das
Krisenmanagement bei sowie für die
Nachbereitung von Stromausfällen. Um
die Herausforderung eines großflächigen,
lang anhaltenden Stromausfalls in Baden-
Württemberg künftig auch in der Realität
erfolgreich meistern zu können, wurden im
Rahmen eines Projektes das Krisenmana-
gement von Stromausfällen detailliert un-
tersucht und Handlungsempfehlungen zur
Vorbreitung auf und Bewältigung von
Stromausfällen erarbeitet. Die bereitge-
stellte Kurzfassung verschafft einen Über-
blick über die Inhalte des Handbuches
und die Systematik der Planungshilfen.
Das komplette Handbuch kann bei fachli-
chen Interesse über die Bestelladresse:
bestellservice@bbk.bund.de zur Verfü-
gung gestellt werden.
Quelle: www.bevoelkerungsschutzportal.
de
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Mitteilungen des DStGB (Quelle: DStGB aktuell) 



5. Bundeskabinett beschließt Gesetz
zu Arbeitnehmer-Datenschutz

Das Bundeskabinett hat am 25.08.2010
einen Gesetzentwurf zum besseren Da-
tenschutz für Arbeitnehmer beschlossen.
Beschäftigte sollen künftig besser vor der
unrechtmäßigen Erhebung und Verwen-
dung ihrer personenbezogenen Daten ge-
schützt werden. Dennoch sollen auch die
berechtigten Interessen der Arbeitgeber
gewahrt werden. Fortschritte sollen hier
zum einen bezüglich des Fragerechts des
Arbeitgebers erfolgen. Hier soll klargestellt
werden, welche Fragen in Bezug auf die
künftige Tätigkeit zulässig sind. Daten sol-
len erhoben werden dürfen, sofern sie er-
forderlich sind, um die Eignung der Be-
werber festzustellen. Der Gesetzentwurf
regelt zudem, wann ärztliche Untersu-
chungen zulässig sind. Der Gesundheits-
zustand muss zum Zeitpunkt der Arbeits-
aufnahme eine wesentliche und entschei-
dende berufliche Anforderung darstellen.
Weiterhin stellt er fest, dass eine heimliche
Videoüberwachung im nichtöffentlichen
Bereich unzulässig ist sowie dass Or-
tungssysteme grundsätzlich nur dann zum
Einsatz kommen dürfen, wenn dies aus
betrieblichen Gründen erforderlich ist.
Künftig sollen klare Regeln gelten, mit de-
nen die Rechtssicherheit für Arbeitgeber
und Arbeitnehmer erhöht wird. Das be-
rechtigte Anliegen der Arbeitgeber, Kor-
ruption zu bekämpfen soll beachtet wer-
den. Auch Kontrollen zur Einhaltung gel-
tender Regeln am Arbeitsplatz sollen
möglich sein. Der Gesetzentwurf soll ei-
nerseits Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz
vor Bespitzelung schützen. Er soll aber an-
dererseits auch Arbeitgebern verlässliche
Grundlagen für die Zusammenarbeit an
die Hand geben.
(Quelle: Pressemitteilung der Bundesre-
gierung vom 25.08.2010 )

6. Studie zur kommunalen Wert-
schöpfung durch Erneuerbare En-
ergien

Kommunen sind wichtige Treiber beim
Ausbau Erneuerbarer Energien (EE) und
können gleichzeitig im relevanten Umfang
Profiteure sein. Zu diesem Ergebnis
kommt eine neue Studie, die im Auftrag
der Agentur für Erneuerbare Energien
(AEE) erstellt wurde. Die Studie untersucht
die Bedeutung von EE für die Wertschöp-
fung (Nettogewinne der Unternehmen,
Beschäftigungseffekte und Steuereinnah-
men) in den Kommunen und kommt zu
dem Ergebnis, dass im Jahr 2009 in Sum-
me etwa 6,6 Mrd. € Wertschöpfung durch
EE generiert wurde. Dabei wird auch auf-
geschlüsselt, welchen Einfluss EE derzeit
auf die Einnahmen der Kommunen hat
und im Jahr 2020 haben wird: So nahmen
die Gemeinden in 2009 mehr als 370
Mio.€ an Gewerbesteuern und 230 Mio. €
an Rückflüssen aus den Einkommensteu-
ern ein. Im Jahr 2020 kann der Anteil, der
den Gemeinden aus diesen beiden Steu-
erarten zufließt, auf bis zu 1,1 Mrd. € an-
steigen. Daneben spiegelt die Studie auch
den Einfluss von EE auf die Beschäftigung
und die Vermeidung von CO2. Aus dem
Fazit der Studie ist hervorzuheben, dass
davon ausgegangen wird, dass der kom-
munale Haushalt im Regelfall Steuer und
Pachteinnahmen aus EE wird generieren
können. Wörtlich heißt es in der Studie:
„Angesichts der guten Gewinnmöglichkei-
ten aus dem Betrieb könnte dies ein Anreiz
sein, mit dem Eigenbetrieb dezentraler En-
ergieerzeugungsanlagen auch wieder
mehr Wertschöpfung in die Kommune
zurückzuholen und den kommunalen
Haushalt zu stützen.“ Die Studie wurde
vom Institut für ökologische Wirtschafts-
forschung (IÖW) in Kooperation mit dem
Zentrum für Erneuerbare Energien (ZEE)
erstellt. Derzeit ist lediglich eine Kurzfas-
sung des Abschlussberichts verfügbar, die
im Internet unter http://www.ioew.de/file

admin/user_upload/BILDER_und_Down
loaddateien/News/2010/Kommunale_We
rtschoepfung_EE_Kurzfassung-Studie.
pdf abrufbar ist. Eine Studie UBA, die dar-
stellt, dass eine Vollversorgung mit Strom
aus EE bis 2050 realistisch ist, ist unter
http://www.uba.de/uba-info-medien/
3997.html abrufbar.

7. Bundestagsanfrage zu kommuna-
len Patenschaften mit Einheiten der
Bundeswehr  

Die Patenschaften von Städten und Ge-
meinden über Einheiten der Bundeswehr
waren Gegenstand einer Kleinen Anfrage
der Fraktion Die Linke (Bundestags-
Drucksache 17/2581), die die Bundesre-
gierung mit der Bundestagsdrucksache
17/2688 vom 30.07.2010 beantwortet
hat. Zurzeit bestehen über 700 kommuna-
le Patenschaften über Bundeswehreinhei-
ten. Es wird z. B. die Frage thematisiert, ob
die Patenschaften dem Zweck dienten, in
der Bevölkerung eine Akzeptanz für die
Auslandseinsätze der Bundeswehr zu un-
terstützen oder umgekehrt bei den Solda-
ten hinsichtlich einer ablehnenden Haltung
der Bevölkerung. In der Vorbemerkung zu
ihrer Antwort legt die Bundesregierung
dar, dass Patenschaften von Einheiten
und Verbänden der Bundeswehr mit Städ-
ten und Gemeinden das Verständnis der
Bürgerinnen und Bürger für die Bundes-
wehr als Instrument einer wehrhaften De-
mokratie zur Friedenssicherung fördern.
Neben den Richtlinien des Bundesvertei-
digungsministeriums für die Bundesweh-
reinheiten betreffend Patenschaften mit
Städten und Gemeinden sind deren Inhal-
te und Aktivitäten darüber hinaus frei und
stehen im Ermessen der jeweiligen Ge-
meinde und der Bundeswehreinheit. Die
Antwort der Bundesregierung auf die Klei-
ne Anfrage ist als Bundestagsdrucksache
17/2688 unter www.bundestag.de abruf-
bar.
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Bürgermeister Harald Ruge starb im
Alter von 66 Jahren
Der Nortorfer Bürgermeister Hartmut Ru-
ge ist am 6. Juli 2010 im Alter von 66 Jah-
ren nach einem mehrmonatigen Kranken-
lager gestorben.
Seit 28 Jahren bekleidete Hartmut Ruge
das Amt des Bürgermeisters, war Mitglied
des Amtsausschusses im Amt Wilster-
marsch und der Schulverbandsversamm-
lung, war vier Jahre Stellvertreter des
Amtsvorstehers und gehörte seit zwei
Jahren dem gemeinsamen Verwaltungs-
beirat an, der nach der Verwaltungsfusion
von Stadt und Amt gegründet worden war.
Seine jüngste Aufgabe, der er sich mit
großem Engagement widmete, war die
Führung des Steinburger Wegeunterhal-
tungsverbandes. 

Er war sechs Jahre Mitglied des Steinbur-
ger Kreistages und seit 16 Jahren Vor-
standsmitglied im Kreisverband des
schleswig-holsteinischen Gemeindeta-
ges. Im Schleswig-Holsteinischen Ge-
meindetag war er war außerdem auf Lan-
desebene viele Jahre Mitglied des Bau-,
Planungs- und Umweltausschusses.
Sein vielfältiges ehrenamtliches Wirken
fand höchste Anerkennung, als er im Jahr
2003 vom Innenminister des Landes
Schleswig-Holstein mit der Freiherr-vom-
Stein-Medaille ausgezeichnet wurde. 
Hartmut Ruge hinterlässt eine große
Lücke, die nur schwer zu schließen sein
wird. Unser Mitgefühl gilt der Familie des
Verstorbenen.

Bürgermeister Harald Ruge

Personalnachrichten
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Ratgeber führt kniggesicher durch
den Geschäftsalltag
Kai Oppel, Business-Knigge, Reihe „Beck
kompakt“, Verlag C.H.Beck, 128 Seiten,
ISBN 978-3-406-59397-0, Euro 6,80,
www.beck-shop.de/28632 

Wer beim Thema Knigge am Arbeitsplatz
nur an richtige Kleidung, Tischmanieren
und Höflichkeit gegenüber Kollegen
denkt, liegt falsch: Kniggefehltritte drohen
ebenso bei Meetings, Präsentationen und
Verhandlungen. „Viele wissen gar nicht,
wie unhöflich eine schlechte Vorbereitung
oder langweilige Monologe sind“, sagt
Buchautor Kai Oppel. In seinem Ratgeber
„Business Knigge“ der Reihe „Beck kom-
pakt“ (Verlag C.H.Beck) widmet er sich,
dem Tagesverlauf folgend, typischen Si-
tuationen im Geschäftsleben. 
Ob Geschäftsessen, Korrespondenz oder
Firmenfeier: Die Leser erfahren, wie sie auf
dem Geschäftsparkett stets höflich auftre-
ten und Manieren beweisen. Auch bei Prä-
sentationen und Vorträgen kommt es nicht
nur darauf an, sich korrekt zu kleiden oder
die Hände aus den Hosentaschen zu neh-
men. 
Kniggefallen lauern auch beim Thema E-
Mail: Viele Menschen lassen sich beim
Schreiben ihrer elektronischen Post zu ei-
nem saloppen Ton hinreißen. Keine Anre-
de, missachtete Rechtschreibregeln oder
zweideutige Formulierungen sind nur eini-
ge Schwächen. Besser ist es, Emails wie
einen herkömmlichen Brief zu betrachten:
Eine schöne äußere Form und ein sachli-
cher Ton sind selbstverständlich. Kurz und
prägnant erfahren die Leser von Kai Op-
pels „Business-Knigge“ auf 128 Seiten, ob
sie während der Kaffeepause in der
Dienstküche über den Vorabend beim Kol-
legen sprechen dürfen, ob eine witzige
Power-Point-Präsentation tatsächlich per
E-Mail an die gesamte Abteilung weiterge-
leitet werden sollte.

Personal gewinnen und Personalar-
beit gestalten –
Welche Strategien haben Kommu-
nen?
Heft 19 der Schriftenreihe des Städtever-
bandes Schleswig-Holstein
Bestellungen an: Städteverband Schles-
wig-Holstein, E-Mail: maike.luehr@staed
teverband-sh.de, Preis 9,50 € (zzgl. 7 %
Mwst und Porto). 

Bis zum Jahr 2030 wird die Zahl der Er-
werbstätigen in Deutschland insgesamt
um 3,5 Millionen (8 %) sinken und das Per-
sonalmanagement aller öffentlichen und
privaten Arbeitgeber mittel- und langfristig
mit dramatischen Veränderungen zu
kämpfen haben. Auch das Personal in
kommunalen Verwaltungen „schrumpft

und altert“ in den kommenden Jahren
deutlich. In 15 bis 20 Jahren werden etwa
20 bis 30 % der heute Beschäftigen in den
Kommunen in den Ruhestand gehen. Bis-
lang haben nach Feststellung einer Studie
der Prognos AG aus dem Jahr 2009 die
Verantwortlichen in Verwaltung und Politik
keine oder kaum geeignete Personalma-
nagementkonzepte, um diesem demogra-
phischen Druck standzuhalten.
Der Städteverband Schleswig-Holstein
hat deshalb gemeinsam mit dem Kompe-
tenzzentrum für Verwaltungs-Manage-
ment (KOMMA) die Idee entworfen, eine
gemeinsame Initiative der kommunalen
Dienstherren im Land Schleswig-Holstein
zu einem modernen Personalmanage-
ment und zu einer Imagekampagne für
den öffentlichen Dienst in Kommunalver-
waltungen in Schleswig-Holstein zu orga-
nisieren. Ziel der Arbeit war es zum einen,
das Thema kommunales Personalmana-
gement und -marketing praxisnah aufzu-
bereiten und zum anderen, für den öffent-
lichen Dienst in Kommunalverwaltungen in
Schleswig-Holstein zu werben. 
Das vorliegende Heft der Schriftenreihe
gibt eine Zusammenfassung der Diskus-
sionen wieder und einen aktuellen
Überblick über den gegenwärtigen Stand
von Personalmarketing in Kommunen. Ein
umfangreicher Serviceteil mit Hinweisen
auf Literatur, Praxisbeispiele und Arbeits-
materialien runden den theoretischen Teil
ab. 

Praxis der Kommunalverwaltung Lan-
desausgabe Schleswig-Holstein
Ratgeber für die tägliche Arbeit aller Kom-
munalpolitiker und der Bediensteten in
Gemeinden, Städten und Landkreisen
(Loseblattsammlung incl. 3 Online-Zugän-
ge / auch auf CD-ROM erhältlich)
Schriftleitung: Klaus-Dieter Dehn 
409. Nachlieferung, 
September 2009, Preis € 63,70
Kommunal- und Schul-Verlag, 65026
Wiesbaden, Postfach 3629, Telefon
(0611) 8808610, Telefax (0611) 8808677
www.kommunalpraxis.de
e-mail: info@kommunalpraxis.de

Folgende Beiträge sind in dieser (nicht ein-
zeln erhältlichen) Lieferung enthalten:

B 1 SH – Gemeindeordnung für Schles-
wig-Holstein (Gemeindeordnung - GO -)  
Die Gemeindeordnung wurde durch Ge-
setz vom 26.3.2009 geändert. Die Ände-
rungen betrafen § 57c GO (Ernennung,
Weiterführung des Amtes) und § 67 GO
(Wahl, Rechtsstellung der Stadträtinnen
und Stadträte). Die Änderungen wurden
sowohl im Gesetztext als auch bei der
Kommentierung berücksichtigt. Außer-
dem wurden die Erläuterungen im Hinblick

auf die Änderungen des Beamtenrechts
aktualisiert.

B 3 SH – Kreisordnung für Schleswig-Hol-
stein (Kreisordnung – KrO – )
Neben der Aktualisierung des Textes der
KrO erfolgte vor allem eine Überarbeitung
der Erläuterungen im Hinblick auf die Än-
derungen im Beamtenrechts.

F 5 – Flurbereinigung
Von Ministerialrat a. D. Heinz Heckentha-
ler
In den Beitrag wurden die zwischenzeitlich
erfolgten Rechtsänderungen eingearbei-
tet. Außerdem wurde die Darstellung um
weitere Rechtsprechung zu dieser
Rechtsmaterie ergänzt.

G 1 SH – Schleswig-Holsteinisches Schul-
gesetz (SchulG)
Von Ministerialdirigent a. D. Klaus Karpen
und Ministerialrat Jens Popken
Neben der Einarbeitung der letzten Ände-
rungen (zuletzt vom 26.3.2009) in den Ge-
setzestext erfolgte die Erstkommentierung
des § 16 (Zeugnis, Leistungsbewertung).
Der Anhang wurde auf den aktuellen
Stand gebracht und ergänzt. Neu aufge-
nommen wurde u.a. der Text der Landes-
verordnung über die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten in Schulen.

410. Nachlieferung, 
Oktober 2009, Preis € 63,70
Folgende Beiträge sind in dieser (nicht ein-
zeln erhältlichen) Lieferung enthalten:

B 5 SH – Gesetz über kommunale Zusam-
menarbeit (GkZ)
Von  Klaus-Dieter Dehn
In die Erläuterungen des GkZ wurden im
Hinblick auf die Änderungen im Beamten-
recht überarbeitet. 
Der Anhang wurde auf aktuellen Stand ge-
bracht.

B 22 SH – Amtsordnung für Schleswig-
Holstein (Amtsordnung – AO)
Von Reimer Bracker
In den Text der AO und in die Kommentie-
rung wurden die zwischenzeitlich erfolgten
Rechtsänderungen sowie die neueste Li-
teratur und Rechtsprechung eingearbei-
tet.

K 5a – Abfallrecht
Von Dr. Dieter Engelhardt und Matthias
Roder
Der Beitrag wurde umfassend überarbei-
tet. Dabei wurden die letzten Rechtsände-
rungen ebenso berücksichtigt wie die Ent-
wicklungen in der Praxis. Neu aufgenom-
men wurde der Abschnitt Produktverant-
wortung. Die Texte im Anhang wurden ak-
tualisiert und ergänzt.

Buchbesprechungen


